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Kurzfassung 

Stationslose, elektrische Mikromobilitätsangebote haben sich in den letzten Monaten ra-

sant in vielen deutschen Großstädten verbreitet. Dabei kam es zu einer Vielzahl von 

Zwischenfällen. Außerdem wird vermehrt der verkehrliche und ökologische Nutzen der 

Leihfahrzeuge angezweifelt. Zukünftig ist zu erwarten, dass die Mobilitätsdienstleister ihr 

Angebot auch auf Mittelstädte ausweiten werden. 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern private Mobilitäts-

dienstleister von Städten zielbringend reguliert werden können. Außerdem sollen die 

möglichen Auswirkungen verschiedener geteilter, elektrischer Kleinfahrzeuge auf das 

Mobilitätsverhalten sowie die verkehrlich bedingten Luftschadstoff- und Treibhaus-

gasemissionen in Mittelstädten abgeschätzt werden. Zuletzt sollen die Übertragbarkeit 

der Erkenntnisse geprüft und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für den Um-

gang mit elektrischer Mikromobilität in Städten entwickelt werden. 

Um die Forschungsfragen zu beantworten und die Zielsetzung zu erreichen, wurden Li-

teraturrecherchen sowie ein schriftliches Experteninterview und eine Bürgerumfrage in 

der Stadt Ludwigsburg durchgeführt. 

Es hat sich gezeigt, dass Städte mittels innovativer Regulierungsmethoden Einfluss auf 

die Verbreitung und Ökologie stationsloser Leihfahrzeuge nehmen sowie umfangreiche 

Verkehrsdaten gewinnen können. Eine Verfügbarkeit von elektrischen Kleinfahrzeugen 

(E-Tretroller, E-Fahrräder, E-Lastenfahrräder) in Ludwigsburg würde mehr Pkw-Wege 

als Wege mit Verkehrsmitteln des Umweltverbundes substituieren und somit den Modal-

Split hin zu lokal emissionsfreien Verkehrsmitteln verschieben. Dies hätte positive Aus-

wirkungen auf die lokalen und, unter bestimmten Bedingungen, auch globalen Luft-

schadstoff- und Treibhausgasemissionen. 

Besonders im Hinblick auf zukünftig stark vernetzte, geteilte Mobilitätsformen sollten die 

dargestellten Methoden zur Regulierung und Integration privater Mobilitätsdienstleister 

von den Städten erprobt und erste Erfahrungen gesammelt werden. 

 



 

 

Abstract 

Free-floating, electric micromobility offers have spread rapidly in many large German 

cities in recent months. This has led to a large number of incidents. In addition, there are 

increasing doubts about the transport and ecological benefits of the shared vehicles. In 

future, it is to be expected that mobility service providers will extend their offer to medium-

sized cities as well. 

This master's thesis deals with the question of the extent to which private mobility service 

providers can be regulated in a targeted manner by cities. In addition, the possible effects 

of different shared, small electric vehicles on mobility behavior as well as traffic-related 

air pollution and greenhouse gas emissions in medium-sized cities are to be assessed. 

Finally, the transferability of the findings is to be examined and, based on this, recom-

mendations for dealing with electric micromobility in cities are to be developed. 

In order to answer the research questions and achieve the objectives, literature research 

as well as a written expert interview and a citizen survey were conducted in the city of 

Ludwigsburg. 

It has been shown that cities can influence the spread and ecology of free-floating shared 

vehicles by means of innovative regulation methods and can collect extensive traffic 

data. An availability of small electric vehicles (e-scooters, e-bikes, e-cargo-bikes) in Lud-

wigsburg would substitute more car routes than routes with the eco-mobility modes and 

thus shift the modal split towards locally emission-free means of transport. This would 

have positive effects on local and, under certain conditions, global air pollutant and 

greenhouse gas emissions. 

Particularly with a view to strongly networked, shared forms of mobility in the future, the 

methods described for regulating and integrating private mobility service providers 

should be tested by the cities and initial experience gained. 
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1 

1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Die Erfindung des Automobils durch Carl Benz im Jahr 1886 hat unsere Mobilität grund-

legend verändert (Daimler 2019). Weltweit sind mittlerweile deutlich mehr als eine Milli-

arde Pkw zugelassen, bis 2040 könnte sich die Anzahl auf rund zwei Milliarden verdop-

peln (Smith 2016). Damit stellen Pkw mit Abstand das wichtigste Verkehrsmittel zur Per-

sonenbeförderung dar. In den Mitgliedsstaaten der EU wurden im Jahr 2017 über 81 % 

aller Personenkilometer (pkm) mit dem Pkw zurückgelegt, während die Anteile sowohl 

von Bussen und Reisebussen als auch von Zügen jeweils weniger als ein Zehntel des 

gesamten Personenverkehrsaufkommens ausmachten. Nur etwa 2 % aller pkm wurden 

mit U-Bahnen oder Straßenbahnen bewältigt (European Commission 2019). 

Umweltwirkungen der Individualmobilität 

Die zunehmende Individualmobilität verbessert zwar unsere Lebensqualität, allerdings 

verursacht sie auch signifikante Umweltwirkungen. In Europa ist der Verkehrssektor für 

fast 30 % der gesamten Kohlenstoffdioxid-Emissionen (CO2) verantwortlich, von denen 

72 % auf den Straßenverkehr entfallen. Der Großteil der gesamten CO2-Emissionen des 

Straßenverkehrs wird, mit 60,7 %, von Pkw verursacht (Europäisches Parlament 2019). 

Weiterhin ist der motorisierte Individualverkehr (MIV) eine bedeutende Quelle für Luft-

verschmutzung, vor allem in Städten. Trotz der Kenntnis, dass Luftschadstoffe wie Fein-

staub (PM) und Stickoxide (NOx) der menschlichen Gesundheit und der Umwelt scha-

den, sind die Schadstoffkonzentrationen in der Luft in vielen Städten nach wie vor zu 

hoch (EEA 2019).  

Um den starken umwelt- und gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Pkw-Verkehrs 

entgegenzuwirken und die, im Rahmen des Pariser Klimaabkommens getroffenen, Re-

duktionsverpflichtungen einzuhalten, hat die EU verschiedene Maßnahmen zur Verrin-

gerung der Emissionen ergriffen. Beispielsweise schreibt sie hinsichtlich der Treibhaus-

gasemissionen einen Zielwert von 95 g CO2/km vor, der ab dem Jahr 2021 von der ge-

samten Pkw-Neuwagenflotte eines Herstellers im Durchschnitt eingehalten werden 

muss. Dies entspricht einem Verbrauch von ca. 3,6 l Diesel bzw. 4,1 l Benzin pro 

100 km. Die Luftschadstoffemissionen reguliert die EU unter anderem über die europäi-

sche Abgas-Gesetzgebung. Von der Einführung der Emissionsnorm Euro 1 im Jahr 

1992 bis zur derzeit gültigen Emissionsnorm Euro 6 wurden die verpflichtenden 
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Emissionsgrenzwerte für Schadstoffemissionen aus dem Abgas von Pkw und leichten 

Nutzfahrzeugen stufenweise gesenkt (UBA 2019). 

Um die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten zu können, fokussieren sich 

Politik und Automobilhersteller derzeit vor allem auf die Elektromobilität, wobei generell 

eine technologieoffene Debatte geführt wird. So hat die Bundesregierung, im Rahmen 

des Klimaschutzprogramms 2030, beschlossen, die Ladesäuleninfrastruktur für Elektro-

mobilität stark auszubauen und den Umstieg auf Elektrofahrzeuge stärker zu fördern. 

Dadurch sollen bis 2030 bis zu 10 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen 

sein (Bundesregierung 2019). Der Automobilkonzern Volkswagen will sogar komplett 

von der Verbrenner-Technologie auf Elektroantriebe umsteigen. Das Unternehmen rech-

net damit, die letzten Verbrenner etwa um das Jahr 2040 zu verkaufen (Zeit Online 

2018). 

Verkehrsplanerische Herausforderungen 

Neben den Treibhausgas- und Schadstoffemissionen verursacht der starke Pkw-Ver-

kehr jedoch auch negative Wirkungen, die nicht durch die reine Elektrifizierung der Fahr-

zeuge beseitigt werden können. So sind die Folgen einer vielerorts autoorientierten 

Stadtplanung mittlerweile spürbar. Die Straßennetze sind immer häufiger überlastet, 

auch außerhalb des Berufsverkehrs kommt es zu Staus. Generell beanspruchen private 

Pkw viel wertvollen Raum in den Städten, sowohl durch einen meist geringen Beset-

zungsgrad während der Fahrt als auch durch lange Standzeiten. Im Durchschnitt sitzen 

in der EU nur 1,7 Personen in einem Fahrzeug (Europäisches Parlament 2019), und 

während 95 % ihrer Lebensdauer sind die Fahrzeuge geparkt und werden nicht genutzt 

(Randelhoff 2013). 

Die zukünftigen verkehrsplanerischen Herausforderungen verlangen somit nicht nur eine 

Dekarbonisierung der Pkw-Flotte, sondern auch eine veränderte Verkehrsmittelwahl. 

Neben einer Reduzierung der Verkehrsprobleme geht es dabei auch darum, den Men-

schen Platz zur Erholung und Freizeit in den Städten zurückzugeben und somit die Le-

bensqualität zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, legen viele Städte den Schwer-

punkt verstärkt auf einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Aller-

dings ist dieser Prozess meist sehr langwierig und mit hohen finanziellen Aufwendungen 

verbunden (Fischer 2019). Zudem wird versucht, den Verkehr durch alternative Mobili-

tätsangebote weiter zu diversifizieren. Neben einer verstärkten Förderung des klassi-

schen Fahrradverkehrs ermöglicht die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesell-

schaft grundlegend neue Mobilitätskonzepte. Digitale Plattformen mit entsprechenden 

Buchungsoptionen, Bezahl- und Ticketing-Lösungen erlauben es, dem Kunden Mobilität 
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anzubieten, ohne dass dieser ein Fahrzeug selbst besitzen, oder eine eigene Transport-

infrastruktur bereitgestellt werden muss. Zu den sogenannten „Mobility as a Service“ 

Angeboten (MaaS) zählen sowohl stationsgebundene als auch stationslose geteilte 

Mietangebote, wie beispielsweise das Bike-, Car-, oder Ridesharing. 

Mikromobilität als ergänzendes Mobilitätskonzept 

In jüngster Vergangenheit ist vor allem die elektrische Mikromobilität als ergänzendes 

Mobilitätskonzept in den Fokus gerückt. Dazu zählen Elektrokleinfahrzeuge, wie z.B. E-

Fahrräder, E-Lastenfahrräder und E-Tretroller. Der Einsatz von modernen Elektromoto-

ren erweitert den Einsatzradius der Fahrzeuge, erleichtert die Fortbewegung und spricht 

somit einen größeren Nutzerkreis an. Besonders aus den früher als Spielzeug betrach-

teten Tretrollern konnte dadurch ein ernstzunehmendes urbanes Verkehrsmittel werden. 

Aufgrund dieser Eigenschaften wird der elektrischen Mikromobilität ein beachtliches Po-

tential für klimafreundlichen und nachhaltigen Verkehr zugesprochen. Laut Heineke et 

al. (2019) sind weltweit 50 % bis 60 % aller Fahrten in Städten kürzer als acht Kilometer 

und kommen dadurch für E-Fahrräder, E-Lastenfahrräder und E-Tretroller in Frage. 

Dieses Potential haben einige Firmen erkannt und entsprechende Geschäftsmodelle 

entwickelt. Mithilfe von diversen Apps können in Städten verteilte, stationslose Mietfahr-

zeuge ausgeliehen, zurückgegeben und bezahlt werden. Die Anbieter kümmern sich um 

die Mietabwicklung sowie die Bereitstellung der Fahrzeuge. Aus Anbietersicht ist dabei 

vor allem der Markt mit E-Tretrollern attraktiv, da sich mit diesen, aufgrund der niedrigen 

Anschaffungskosten, schnell die Gewinnzone erreichen lässt (Heineke et al. 2019). 

Markteinführung von E-Leihtretrollern International 

Im Herbst 2017 ist der erste Sharing-Anbieter mit E-Tretrollern in Santa Monica, Kalifor-

nien gestartet. Seitdem bricht das Wachstum des Leihrollermarktes alle Rekorde (Agora 

Verkehrswende 2019). Laut Heineke et al. (2019) wächst dieser Markt zwei- bis dreimal 

so schnell wie der Markt für Carsharing- oder E-Hailing-Dienste (Apps für die Mobilität). 

Die Autoren gehen davon aus, dass die Mikromobilitätsangebote bis 2030 in Europa 

rund 150 Milliarden USD umsetzen werden, weltweit sogar bis zu 500 Milliarden USD. 

Die Markteinführung der E-Tretroller erfolgte anfangs abrupt und aggressiv. Teilweise 

wurden sehr kurzfristig hunderte E-Tretroller ohne Vorwarnung in Stadtgebieten aufge-

stellt. Den Städten blieb kaum Zeit, sich auf die große Anzahl an Sharing-Fahrzeugen 

vorzubereiten. Weltweit führte dies zu einer Vielzahl unerwünschter Nebenwirkungen. 

Falsch abgestellte Sharing-Fahrzeuge blockierten öffentliche Räume wie Gehwege, 

Ausfahrten und Rollstuhlrampen. Durch rücksichtsloses Fahrverhalten oder die 
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Missachtung von Verkehrsregeln wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, in vielen 

Städten kam es zu teils schweren Unfällen (Irfan 2018). Da durch verschiedene Anbieter 

unkontrolliert und unkoordiniert E-Tretroller in den Stadtgebieten verteilt wurden, stapel-

ten sich diese innerhalb kürzester Zeit auf Straßen, Bürgersteigen, in Hauseingängen 

und Vorgärten (Pantel et al. 2019). Um die Kontrolle zurück zu erlangen, reagierten die 

Städte mit Verboten und veranlassten sogar teilweise eine Entfernung der Fahrzeuge 

aus den betroffenen Stadtgebieten (Irfan 2018). 

Markteinführung von E-Leihtretrollern in Deutschland 

Im Jahr 2019 wurden die E-Tretroller durch die Elektrokleinstfahrzeugeverordnung 

(eKFV) auch in Deutschland offiziell zugelassen (BMVI 2019b) und haben sich daraufhin 

äußerst schnell in den Großstädten verbreitet (Lime 2019). Um unerwünschte Neben-

wirkungen, wie auf internationaler Ebene, zu vermeiden, versuchen die Städte die An-

bieter von Anfang an zu regulieren. (Agora Verkehrswende 2019). 

Nichtsdestotrotz häufen sich auch in Deutschland Klagen über falsch abgestellte E-Tret-

roller sowie Bedenken zu deren Sicherheit. Außerdem wird verstärkt über den Umwelt-

nutzen der Fahrzeuge diskutiert. Laut Begründung in der eKFV sollen durch die Fahr-

zeuge die „Mobilität von Bürgern auf dem Land und in Städten“ gesteigert und „Strecken 

von und zum öffentlichen Nahverkehr“ überbrückt werden. Dadurch sollen sie einen An-

reiz zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel darstellen und sich somit positiv auf die 

CO2-Bilanz auswirken (Agora Verkehrswende 2019). Dies wird allerdings von vielen Ex-

perten bezweifelt. So geht beispielsweise Michael Thews (SPD), stellvertretender Vor-

sitzender des Umweltausschusses im Bundestag, davon aus, dass die E-Tretroller 

hauptsächlich für Strecken genutzt werden, die sonst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem 

ÖPNV zurückgelegt wurden. Außerdem weist er darauf hin, dass die E-Tretroller von 

den jeweiligen Anbietern zum Aufladen der Akkumulatoren durch Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotor eingesammelt und auch wieder verteilt werden. Auch der Umwelt-

schutzverband BUND zweifelt einen Mehrwert der Sharing-Fahrzeuge für die Umwelt an 

(E. Quadbeck und Latsch B. 2019).  

1.2. Zielstellung 

Die Modellpalette der Fahrzeuge im Bereich der Mikromobilität wird sich mittelfristig er-

weitern, weitere Anbieter werden hinzukommen. Deshalb soll in der vorliegenden Arbeit 

untersucht werden, inwiefern private Mobilitätsdienstleister von den Städten reguliert 

werden können. Dabei geht es, neben einer Integration in die städtische Infrastruktur 
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und der Schaffung einer breiten Akzeptanz, vor allem um den Beitrag der Mikromobilität 

zur Erreichung der verkehrs- und umweltpolitischen Ziele einer Stadt. 

Außerdem soll analysiert werden, in welchem Ausmaß geteilte Mikromobilitätsangebote 

das generelle Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger sowie den Ausstoß von 

Luftschadstoffen und Treibhausgasen in Mittelstädten beeinflussen würden. 

Zuletzt sollen die Übertragbarkeit der Erkenntnisse überprüft und darauf aufbauend 

Handlungsempfehlungen für dem Umgang mit elektrischer Mikromobilität in Städten ent-

wickelt werden. 

1.3. Methodisches Vorgehen 

Um die Zielsetzungen zu erreichen, werden einerseits Literaturrecherchen zu bereits be-

stehenden Erfahrungswerten bzgl. der Regulierung und des Einflusses von stationslo-

sen E-Leihtretrollerangeboten herangezogen. 

Andererseits werden, im Rahmen von empirischen Untersuchungen, ein schriftliches Ex-

perteninterview sowie eine umfangreiche Bürgerumfrage, in enger Abstimmung mit der 

Stadtverwaltung Ludwigsburg, durchgeführt. Dadurch sollen die Haltung der Stadt ge-

genüber neuen Verkehrsmitteln aufgezeigt sowie die Umsteigebereitschaft der Bürge-

rinnen und Bürger in Bezug auf E-Leihtretroller bzw. verschiedene, geteilte E-Kleinfahr-

zeuge ermittelt werden. 

1.4. Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 3.1 wird dargestellt, wie mit Anbietern von E-Leihtretrollern auf internationaler 

Ebene und in Deutschland umgegangen wird, und welche Erkenntnisse bezüglich deren 

Wirkungen bestehen. 

Kapitel 3.2 beschäftigt sich mit den Ergebnissen des schriftlichen Experteninterviews 

sowie der Bürgerumfrage. Anschließend wird der mögliche Einfluss elektrischer Mikro-

mobilitätsangebote auf das Mobilitätsverhalten in Mittelstädten am Beispiel Ludwigsburg 

abgeschätzt. 

Abschließend werden in Kapitel 4 die Übertragbarkeit der Ergebnisse geprüft und Hand-

lungsempfehlungen für den Umgang mit privaten Mikromobilitätsanbietern abgeleitet. 
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2. Methodisches Vorgehen 

Die Untersuchung der aufgeworfenen Problem- und Zielstellungen gliedert sich in zwei 

Stränge – einen theoretischen Untersuchungsstrang mit thematischem Hintergrund und 

einen analytischen Strang. Beide gemeinsam führen zum Untersuchungsziel der Arbeit. 

Zur Bearbeitung der Stränge werden einerseits Literaturrecherchen und andererseits 

empirische Untersuchungen herangezogen. 

Durch die Literaturrecherchen werden aktuelle Erfahrungswerte bezüglich kleiner Elekt-

rofahrzeuge aufgezeigt. Aufgrund der aktuell starken Präsenz wurde die Untersuchung 

auf elektrische Leihtretrollerangebote beschränkt. Zuerst werden die in verschiedenen 

Ländern geltenden Gesetzgebungen dargestellt. Anschließend wird auf bereits vorlie-

gende Erfahrungen bezüglich der Regulierung von Sharing-Anbietern sowie auf die Aus-

wirkungen von stationslosen Sharing-Konzepten eingegangen. Hierzu wurde auf gesetz-

liche Regelungen sowie Studien- und Umfrageergebnisse von verschiedenen Ländern 

und Städten auf internationaler Ebene und in Deutschland zurückgegriffen. Aufgrund 

umfangreicher verfügbarer Unterlagen wurde der Fokus auf internationaler Ebene auf 

die Länder Österreich, Frankreich und Spanien sowie den US-Bundesstaat Kalifornien 

gelegt. 

Im Rahmen der empirischen Untersuchungen wird ein schriftliches Experteninterview 

sowie eine umfangreiche Bürgerumfrage, in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung 

Ludwigsburg, durchgeführt. Die besondere Herausforderung ergibt sich aus der Tatsa-

che, dass bisher kaum Untersuchungen und Erkenntnisse zur Integration und Nutzung 

von elektrischer Mikromobilität in Mittelstädten vorliegen. Die Stadt Ludwigsburg zählt 

mit ihren rund 93.600 Einwohnerinnen und Einwohnern und ihrer Nähe zur Großstadt 

Stuttgart zu den „Mittelstädten und städtischen Räumen innerhalb von Stadtregionen“ 

(Kellerhoff et al. 2019). Deshalb stellt sie eine gut geeignete Größe für eine spätere 

Übertragbarkeit der Ergebnisse dar. Zudem liegen, aufgrund der umfangreichen Mitar-

beit des Autors bei der Erstellung des Green City Masterplans (GCP) für die Stadt Lud-

wigsburg im Jahr 2018, Vorkenntnisse sowie Mobilitätsdaten und statistische Auswer-

tungen vor (Handtrack et al. 2018). 

Ziel des schriftlichen Experteninterviews ist die Erhebung städtischer Anforderungen an 

neue Mobilitätsformen und der diesbezüglich notwendigen städtischen Infrastruktur. 

Dadurch können Schnittstellen sowie Probleme bzw. hemmende Faktoren aufgezeigt 

werden. Das Experteninterview wurde als Erhebungsmethode gewählt, da es den 
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Befragten aufgrund der offenen Fragestellungen viel Freiraum bei den Antworten gibt 

und somit einen hohen Informationsgehalt bietet. Es wurde ein strukturiertes Interview 

mit einem vorgegebenen Fragenkatalog entwickelt. Dieser wurde im Januar 2020 von 

dem „Fachbereich Nachhaltige Mobilität“ (FB 63) der Stadt Ludwigsburg beantwortet. 

Teilweise wurden dazu auch andere Fachbereiche der Stadt einbezogen. Rückfragen 

konnten nicht gestellt werden. 

Ziel der Bürgerumfrage ist die Ermittlung des Einflusses verschiedener Mikromobilitäts-

formen auf das Mobilitätsverhalten der Bürger sowie der generellen Haltung gegenüber 

Sharing-Angeboten. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird anschließend auf den ökologi-

schen Einfluss der Mikromobilität geschlossen. In der Umfrage wurden hauptsächlich 

geschlossene und Multiple-Choice-Fragen gestellt. Einige ausgewählte Fragestellungen 

enthielten auch offene Teilfragen und ermöglichten dadurch das Einbringen individueller 

Antworten. Die Umfrage wurde mit der Online-Umfrage-Applikation „LimeSurvey“ erstellt 

und mithilfe eines öffentlichen Umfragelinks zugänglich gemacht. Um repräsentative Er-

gebnisse zu erhalten, wurde der Link über verschiedene Soziale Medien den Bürgerin-

nen und Bürgern der Stadt Ludwigsburg zugänglich gemacht. Ein zusätzlicher Anreiz 

wurde durch die Integration eines Gewinnspiels geschaffen. Im Zeitraum vom 

22.11.2019 bis zum 07.01.2020 haben insgesamt 251 Bürgerinnen und Bürger an der 

Umfrage teilgenommen. Davon haben 188 Personen die Umfrage vollständig beendet 

und 63 vorzeitig abgebrochen. 

Zuletzt wird die Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse bestimmt. Dazu wird die Ab-

hängigkeit der jeweiligen Ergebnisse von den siedlungsstrukturellen Merkmalen Lud-

wigsburgs überprüft sowie auf die Unterschiede zu anderen Kommunen des gleichen 

Raumtyps eingegangen. Darauf basierend werden Handlungsempfehlungen für den 

Umgang mit elektrischer Mikromobilität abgeleitet. 
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3. Lösungsansätze zum Umgang mit elektrischer Mik-

romobilität in Städten 

3.1. Regulierung und Einfluss von E-Leihtretrollerangeboten inter-

national und in Deutschland 

In den folgenden Unterkapiteln werden verschiedene Aspekte stationsloser E-Leihtret-

rollerangebote durch Literaturrecherchen untersucht. Dazu wird auf Gesetzestexte so-

wie Studien- und Umfrageergebnisse, sowohl auf internationaler Ebene als auch in 

Deutschland, zurückgegriffen. Auf internationaler Ebene liegt der Schwerpunkt dabei auf 

der Betrachtung der Länder Österreich, Frankreich und Spanien sowie des US-Bundes-

staats Kalifornien. 

Zuerst wird auf die international sowie in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorschrif-

ten für die Benutzung von E-Tretrollern eingegangen. Anschließend werden unterschied-

liche Maßnahmen zur Regulierung von privaten Mobilitätsdienstleistern in Städten auf-

gezeigt. Darauffolgend werden die Auswirkungen von E-Tretrollern auf das Mobilitäts-

verhalten der Bürger analysiert. Abschließend wird auf die ökologischen Wirkungen der 

Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus - von der Herstellung und Nutzung bis zur 

Entsorgung - eingegangen. 

3.1.1. Gesetzliche Vorschriften 

Viele kleine Elektrofahrzeuge, wie z.B. E-Tretroller, stellen eine grundlegend neue Fahr-

zeugklasse dar. Zum Zeitpunkt des internationalen Markteintritts der Fahrzeuge gab es 

in den verschiedenen Ländern unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen. Je nach 

Formulierung und Umfang der geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Betrieb von mo-

torisierten Fahrzeugen war die Benutzung von E-Tretrollern im öffentlichen Raum ent-

weder grundsätzlich zugelassen oder gänzlich verboten. 

Infolge des großen Erfolgs, der schnellen Verbreitung und des zugeschriebenen Poten-

tials zur Verkehrsentlastung haben viele Länder ihre Gesetzgebungen bezüglich kleiner 

Elektrofahrzeuge konkretisiert. Entweder wurden die ursprünglichen gesetzlichen Vor-

schriften angepasst oder gesetzliche Neuregelungen eingeführt. Im Folgenden wird zu-

erst auf die international und anschließend auf die in Deutschland geltenden Gesetzge-

bungen zur Benutzung von E-Tretrollern eingegangen. 
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3.1.1.1. International 

Zum Zeitpunkt des Markteintritts von E-Tretrollern war deren Benutzung auf internatio-

naler Ebene teilweise grundsätzlich erlaubt oder gänzlich verboten. So wurden die Fahr-

zeuge beispielsweise in Österreich, aufgrund einer rechtlichen Grauzone, im Grunde wie 

Spielzeug behandelt. Aus diesem Grund konnten sie ohne Einschränkungen auf allen 

Verkehrsflächen gefahren werden. Erst seit der jüngsten Novelle der Straßenverkehrs-

ordnung im Juni 2019 gelten klare Regelungen für die Benutzung von E-Tretrollern im 

öffentlichen Raum (Parlament Republik Österreich 2019). Vergleichbar waren auch die 

Rahmenbedingungen in Frankreich und Spanien sowie dem US-Bundestaat Kalifornien. 

Noch immer verboten sind E-Tretroller hingegen im Vereinigten Königreich Großbritan-

nien und Nordirland. Dort unterliegen E-Kleinfahrzeuge, gemäß dem gültigen Straßen-

verkehrsgesetz, den gleichen Vorschriften wie alle anderen motorisierten Fahrzeuge. 

Solange diese Vorschriften von diesen Fahrzeugen nicht eingehalten werden können, 

ist deren Nutzung im öffentlichen Raum nicht zulässig. Lediglich für die Benutzung von 

E-Fahrrädern wurden die gesetzlichen Bestimmungen angepasst (GOV.UK 2019).  

In den Ländern, in denen die Benutzung von E-Tretrollern von Beginn an grundsätzlich 

zugelassen war, sind deutliche Unterschiede in der Art und Weise der Gesetzeskonkre-

tisierungen zu erkennen. So wurde beispielsweise in Österreich mit der 31. Novelle der 

Straßenverkehrsordnung ausschließlich die Benutzung von kleinen Elektrofahrzeugen 

mit Lenkstange, wie E-Tretrollern oder Segways, zugelassen. Hierzu wurden die Fahr-

zeuge mit Fahrrädern gesetzlich gleichgestellt (BGBl. Nr. 159/1960). Im Gegensatz dazu 

wurde in Frankreich ein umfassendes Gesetzespaket verabschiedet, das die Benutzung 

von verschiedenen motorisierten Personentransportfahrzeugen gestattet. Neben E-Tret-

rollern und Segways gehören dazu unter anderem Monowheels, Hoverboards und an-

dere selbstbalancierende Fahrzeuge (Ministère de la Transition écologique et solidaire 

2019). 

In Tabelle 1 sind die gesetzlichen Vorschriften für die Benutzung von E-Tretrollern am 

Beispiel der Länder Österreich, Frankreich und Spanien sowie des US-Bundesstaats 

Kalifornien dargestellt. Die jeweils geltenden Vorschriften wurden aus den folgenden 

Quellen bezogen: 

• Österreich (AT): (oesterreich.gv.at 2019) 

• Frankreich (FR): (Ministère de la Transition écologique et solidaire 2019) 

• Spanien (ES): (Ayuntamiento de Madrid 2019) 

• Kalifornien (CA): (State of California 2019) 
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Tabelle 1 Gesetzliche Vorschriften zur Benutzung von E-Tretrollern am Beispiel von Österreich, 
Frankreich, Spanien und Kalifornien (Eigene Darstellung) 

Prinzipiell sind die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Benutzung von E-Tretrollern 

in den betrachteten Ländern sehr ähnlich. So ist beispielswiese das Fahren von E-Tret-

rollern auf Gehwegen, die Mitnahme einer zweiten Person und das Telefonieren wäh-

rend der Fahrt in allen Ländern verboten. Außerdem müssen die Fahrzeuge überall mit 

Reflektoren, Front- und Rückstrahlern, Bremsen und einer Klingel ausgestattet sein und 

 Gesetzliche Vorschriften zur Benutzung von E-Tretrol-

lern (international) 

Länder 

 AT FR ES CA 

V
e

rb
o

te
 

Fahren auf Gehwegen verboten X X X X 

Benutzungsver-

bot 

Ohne Führerschein bzw. Einweisung    X 

Mit zweiter Person X X X X 

Während des Telefonierens X X X X 

Mit Kopfhörern  X X X 

Auf Straßen mit einer zulässigen Ge-

schwindigkeit über 30 km/h 
  X  

E
in

s
c

h
rä

n
k
u

n
g

e
n

 

Höchstgeschwin-

digkeit 

25 km/h X X  X 

20 km/h   X  

Geschwindigkeitsbegrenzung in Parkanlagen (5 km/h)   X  

Mindestalter 12 Jahre X X   

Unter 12 Jahren mit Aufsichtsperson 

bzw. Radfahrausweis 
X    

15 Jahre   X  

16 Jahre    X 

Helmpflicht Unter 12 Jahren X    

Unter 16 Jahren   X  

Unter 18 Jahren    X 

Alkoholober-

grenze 

0 Promille  X   

0,25 Promille   X  

0,8 Promille X   X 

Notwendige Aus-

stattung 

Reflektoren, Front- und Rückstrahler, 

Bremse und Klingel 
X X X X 

Einhaltung der jeweiligen Parkvorschriften; Keine Behin-

derung anderer Verkehrsteilnehmer 
X X X X 
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beim Parken bestimmte Mindestabstände eingehalten werden, damit keine anderen Ver-

kehrsteilnehmer behindert werden.  

Unterschiede gibt es hauptsächlich hinsichtlich der zugelassenen Höchstgeschwindig-

keit, des Mindestalters, einer Helmpflicht und der jeweils geltenden Alkoholobergrenze. 

Zusätzlich ist im US-Bundesstaat Kalifornien der Besitz eines Führerscheins bzw. einer 

speziellen Einweisung vorgeschrieben. Einzig in Spanien darf nicht auf Straßen mit einer 

zulässigen Geschwindigkeit über 30 km/h gefahren werden. 

3.1.1.2. Deutschland 

In Deutschland waren bis Mitte 2019 kleine Elektrofahrzeuge ohne Sitz nicht in der Ge-

setzgebung aufgenommen und somit auch nicht zum Verkehr zugelassen. Nur be-

stimmte selbstbalancierende Mobilitätshilfen, wie z.B. Segways, konnten über die soge-

nannte Mobilitätshilfenverordnung (MobHV) im öffentlichen Straßenverkehr genutzt wer-

den (BMVI 2019a). 

Zur Zulassung von E-Tretrollern wurde von der Bundesregierung die Verordnung über 

die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr erarbeitet. Dieser soge-

nannten Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) wurde am 17. Mai 2019 vom Bun-

desrat zugestimmt, am 15. Juni 2019 trat sie in Kraft (BMVI 2019b). Die eKFV definiert 

Elektrokleinstfahrzeuge als Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbe-

dingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Außerdem müssen die Fahrzeuge die fol-

genden Merkmale aufweisen: 

• Fahrzeug ohne Sitz oder selbstbalancierendes Fahrzeug mit oder ohne Sitz 

• Mit Lenk- oder Haltestange 

• Nenndauerleistung, die nicht überschritten werden darf 

• Maximal zulässige Gesamtbreite, -höhe und -länge 

• Maximale Fahrzeugmasse ohne Fahrer von 55 kg 

Darunter fallen neben E-Tretrollern auch die bisher nach der MobHV zugelassenen Seg-

ways. Die MobHV trat am 16.06.2019 außer Kraft. Fahrzeuge wie Monowheels oder 

Hoverboards unterliegen nicht der eKFV und sind damit nicht im öffentlichen Straßen-

verkehr zugelassen. 

Während der Nutzung der Fahrzeuge ist die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) einzuhal-

ten. Zusätzlich sind, im Gegensatz zu den bereits betrachteten Ländern auf internatio-

naler Ebene, eine Versicherungsplakette und eine Betriebserlaubnis erforderlich. Auch 
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müssen die Fahrzeuge mit einer Fahrzeug-Identifikationsnummer und einem Fabrik-

schild gekennzeichnet sein. 

Darüber hinaus werden in der eKFV noch viele weitere Anforderungen angegeben, die 

die Fahrzeuge und deren Bauteile erfüllen müssen. Um eine Relation mit den geltenden 

Vorschriften auf internationaler Ebene herstellen zu können, fokussiert sich die Untersu-

chung auf die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften zur Benutzung von Elektrokleinst-

fahrzeugen in Deutschland. Diese sind in Tabelle 2 zusammengefasst dargestellt. Alle 

Informationen wurden dabei aus der eKFV bezogen (BMVI 2019b). 

Tabelle 2 Gesetzliche Vorschriften zur Benutzung von Elektrokleinstfahrzeugen in Deutschland 
(Eigene Darstellung) 

3.1.2. Städtische Regulierungsmethoden 

Weltweit werden derzeit verschiedenste Kleinfahrzeuge in Städten zum Ausleihen ange-

boten – z.B. die E-Tretroller von ca. 20 verschiedenen Dienstleistern in Nordamerika und 

Europa (6-t 2019). Dabei wird ein stationsloses Verleihmodell von den Sharing-Anbietern 

bevorzugt. Das auch „free-floating-sharing“ genannte Modell bietet den Kunden maxi-

male Flexibilität. Das gewünschte Fahrzeug kann über eine App lokalisiert und angemie-

tet werden. Am Ende der Fahrt kann es direkt am Zielort, innerhalb eines definierten 

Geschäftsgebietes, abgestellt und die Miete beendet werden. 

 Gesetzliche Vorschriften zur Benutzung von E-Tretrollern (Deutschland) 

V
e

rb
o

te
 

Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen verboten, außer die 

Verkehrsflächen sind durch das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahr-

zeuge frei“ gekennzeichnet.  

Benutzungsverbot Ohne Versicherungsplakette und Betriebserlaubnis 

Mit zweiter Person 

Im Anhängerbetrieb 

Während des Telefonierens 

E
in

s
c

h
rä

n
k
u

n
g

e
n

 

Fahren auf Straßen ist nur gestattet, wenn keine Radfahrstreifen vorhanden sind 

Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h 

Mindestalter von 14 Jahren 

Alkoholobergrenze von 0,5 Promille 

Notwendige Ausstat-

tung 

Reflektoren, Front- und Rückstrahler, zwei voneinander 

unabhängige Bremsen und eine helltönige Klingel 

Einhaltung der für Fahrräder geltenden Parkvorschriften; Keine Behinderung an-

derer Verkehrsteilnehmer 
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Zum Zeitpunkt der Einführung stationsloser E-Leihtretroller in Santa Monica, Kalifornien 

im Jahr 2017 existierten kaum Erfahrungen im Umgang mit derart umfangreich angebo-

tenen Sharing-Fahrzeugen im öffentlichen Raum. Die städtischen Behörden standen vor 

der Herausforderung Methoden zur Regulierung zu entwickeln. Im Folgenden wird auf 

den Umgang mit Sharing-Anbietern in internationalen Städten sowie in Deutschland ein-

gegangen. Die Untersuchung zu international angewandten Regulierungsmethoden be-

schränkt sich auf die Städte Wien, Paris, Madrid, Santa Monica und San Francisco. 

3.1.2.1. International 

Zum Zeitpunkt der Markteinführung stationsloser E-Leihtretroller galten in den betrach-

teten Ländern auf internationaler Ebene nur unklare gesetzliche Regelungen bezüglich 

der Nutzung von kleinen Elektrofahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr (vgl. 3.1.1.1). 

Diese rechtlichen „Grauzonen“ ermöglichten den Sharing-Anbietern einen direkten Start 

ihrer Dienstleistungen in den verschiedenen Städten. Größtenteils wurden die Fahr-

zeuge ohne Vorwarnung und ohne Genehmigung in den Städten verteilt und angeboten. 

Die abrupte Einführung und unkontrollierte Verbreitung der Fahrzeuge führten zu Prob-

lemen wie einer übermäßigen Inanspruchnahme des öffentlichen Raums, blockierten 

Gehwegen und wahllos abgestellten Fahrzeugen. Hinzu kam, dass die im Umgang mit 

den Fahrzeugen völlig ungeübten Fahrer Verkehrsunfälle verursachten und sich und an-

dere verletzten (Hönnicke 2019). 

Um Ordnung zu schaffen, wurden die E-Tretroller von einigen Städten zunächst verbo-

ten. So beispielsweise in Madrid, San Francisco und Santa Monica. Alle drei Städte führ-

ten eine Genehmigungspflicht für Sharing-Anbieter ein. Diese verbietet es den Anbie-

tern, Fahrzeuge ohne Erlaubnis der städtischen Behörden innerhalb des Stadtgebiets 

aufzustellen und anzubieten (Holzer et al. 2019; City of Santa Monica 2019; SFMTA 

2019b). 

Im Anschluss an die in Absatz 3.1.1.1 beschriebene Spezifizierung der gesetzlichen Vor-

schriften, hat die Stadt Madrid den Sharing-Anbietern schrittweise Betriebsgenehmigun-

gen erteilt. Dabei werden bis dato keine weiteren Anforderungen an die Anbieter gestellt 

(Holzer et al. 2019). Im Gegensatz dazu entschieden sich Santa Monica und San Fran-

cisco für eine genaue Untersuchung der Auswirkungen der neuen Verkehrsmittel im 

Rahmen umfangreicher Pilotprojekte. In beiden Städten wird zur Erlangung einer Be-

triebsgenehmigung die Erfüllung eines umfassenden Anforderungskataloges vorausge-

setzt. Außerdem müssen im Bewerbungsprozess das jeweilige Geschäftsmodell sowie 

die Pläne zur Umsetzung der Anforderungen dargestellt werden. Durch solche klaren 

Verwaltungsvorschriften soll eine unkontrollierte Verbreitung von Sharing-Fahrzeugen 
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vermieden, und ein verkehrlicher Nutzen sichergestellt werden. Die Fahrzeuge werden 

dabei als Möglichkeit zur Diversifizierung der örtlichen Mobilitätsoptionen gesehen. Die 

Anforderungen beider Städte sind in den folgenden Dokumenten festgelegt: 

• Santa Monica (SM): „Shared Mobility Device Pilot Program Administrative Regula-

tions” (City of Santa Monica 2019) 

• San Francisco (SF): „Powered Scooter Share Permit Application 2019” (SFMTA 

2019b) 

Auch von Wien und Paris werden, neben den gesetzlichen Vorschriften, weitere Anfor-

derungen an Sharing-Anbieter gestellt. Diese sind in den nachstehenden Dokumenten 

erfasst: 

• Wien (W): „Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend stationslose Miet-

fahrräder“ (Magistrat der Stadt Wien 2018) 

• Paris (P): „Charte de bonne conduite relative à la location de scooters électriques en 

libre-service” (Mairie de Paris 2018) 

Laut der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien sollen dadurch Behinderungen des 

öffentlichen Verkehrs, Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer und Störungen des 

Stadtbilds vermieden werden. Durch die Charta der Stadt Paris werden Regeln für eine 

gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Betreibern festgelegt. Diese sollen 

einen vorteilhaften und stadtverträglichen Betrieb sicherstellen. In beiden Städten wird 

dabei auf eine Genehmigungspflicht verzichtet. Vielmehr wird ein gegenseitiges Inte-

resse an einem kontrollierten und somit zukunftsfähigen Mobilitätsmodell vorausgesetzt. 

In Tabelle 3 sind die verschiedenen Regulierungsmethoden der betrachteten Städte zu-

sammengefasst dargestellt. Dabei wurden alle Informationen aus den bereits genannten 

Dokumenten der Städte bezogen. Im Folgenden werden einige der in Tabelle 3 aufge-

listeten Methoden näher erläutert. 

Begrenzung der Fahrzeuganzahl durch eine dynamische Obergrenze (1b.) 

In Santa Monica regulieren die Behörden die Gesamtzahl an zugelassenen Sharing-

Fahrzeugen mittels einer dynamischen Flottenobergrenze, die alle zwei Wochen ange-

passt werden kann. Dazu wird eine Mindestauslastungsrate, die sogenannte Minimum 

Utilization Rate (MUR), festgelegt. Im Beispiel von Santa Monica beträgt diese vier Fahr-

ten pro Tag und E-Tretroller. Fällt die Auslastung der Fahrzeuge unter die vorgeschrie-

bene MUR, müssen die Betreiber ihre Flotte soweit verkleinern, dass die MUR wieder 
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eingehalten wird. Ist die Auslastung höher als die vorgeschriebene MUR, können die 

Betreiber eine Vergrößerung ihrer Flotte beantragen. Die Auslastung wird berechnet, 

indem die Summe aller täglichen Fahrten einer Woche durch die Anzahl der täglich ver-

fügbaren Fahrzeuge im gleichen Zeitraum geteilt wird (City of Santa Monica 2019) 

Sperrgebiete und Geschwindigkeitsbegrenzung mittels Geofencing (5. & 6.) 

In Wien, Santa Monica und San Francisco sind kleine Elektrofahrzeuge in einigen Stadt-

gebieten verboten, in anderen müssen bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen ein-

gehalten werden. Die jeweiligen Anforderungen der betroffenen Gebiete werden von den 

Sharing-Anbietern größtenteils mittels Geofencing umgesetzt. Durch diese Technologie 

können, mithilfe von Geodaten, virtuelle Grenzen markiert werden. Wird eine Grenze 

durch ein Fahrzeug, das per GPS geortet werden kann, überquert, wird vom System 

eine bestimmte Aktion ausgelöst. Beispielsweise wird das Fahrzeug gestoppt, die Ge-

schwindigkeit begrenzt oder die Miete kann nicht beendet werden (Lexico 2019). 

Entwicklung von Lösungen zur Sicherstellung korrekt geparkter Fahrzeuge (8.) 

Die Behörden von Santa Monica und San Francisco haben die Sharing-Anbieter dazu 

verpflichtet, Lösungen zur Sicherstellung korrekt geparkter Fahrzeuge zu entwickeln. 

Daraufhin wurde von verschiedenen Betreibern eine Softwarelösung eingeführt, die die 

Fahrer um die Aufnahme eines Fotos bittet, um zu überprüfen, ob das Fahrzeug am 

Ende der Fahrt ordnungsgemäß abgestellt wurde. Diese wird mittlerweile weltweit von 

verschiedenen Anbietern angewandt (Irfan 2018). Außerdem haben einige Anbieter, bis 

dato vor allem in San Francisco, den sogenannten „Lock-To“-Mechanismus eingeführt. 

Hierzu sind die Fahrzeuge mit mechanischen Schlössern ausgestattet und müssen am 

Ende der Fahrt, beispielsweise an einem Fahrradständer, angeschlossen werden. An-

schließend muss mit einem Foto verifiziert werden, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß 

abgestellt wurde (Guerrero 2018). 

Bereitstellung von Nutzungsdaten mittels der Mobility Data Specification (16b.) 

Die Städte Paris, Santa Monica und San Francisco fordern Nutzungsdaten von den je-

weils aktiven Sharing-Anbietern. Dabei verlangen Santa Monica und San Francisco ex-

plizit die einheitliche Bereitstellung der Daten mittels der Mobility Data Specification 

(MDS). Die MDS ist ein Open-Source Projekt verschiedener nordamerikanischer Städte, 

Agenturen und Mobilitätsdienstleister und definiert Programmierschnittstellen (APIs) 

zum elektronischen Datenaustausch zwischen Städten und Sharing-Anbietern in Echt-

zeit (LADOT 2018). 
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Der elektronische Datenaustausch ermöglicht es den Städten, verschiedene Geofen-

cing-Zonen zu definieren, die in Echtzeit an die Systeme ausgewählter Sharing-Anbieter 

übertragen werden. Zudem haben die Städte dadurch jederzeit Zugriff auf die von den 

Anbietern bereitgestellten Daten, wie beispielsweise die Anzahl, den Live-Standort und 

den Zustand der registrierten Fahrzeuge sowie historische Nutzungsdaten. Diese Daten 

können sowohl für die Stadtplanung als auch für die Verkehrsplanung und -steuerung 

wertvoll sein. So können die Live-Standortdaten der Fahrzeuge z.B. in lokale Nahver-

kehrsapps integriert werden. Mittels der historischen Nutzungsdaten kann unter ande-

rem nachvollzogen werden, welche Strecken besonders intensiv genutzt, und welche 

eher gemieden werden. Weitere Informationen zur MDS werden auf der Internetseite der 

Initiative Radforschung bereitgestellt (Radforschung 2019). 

Tabelle 3 Vorschriften / Methoden zur Regulierung von Sharing-Anbietern am Beispiel von 
Wien, Paris, Santa Monica und San Francisco (Eigene Darstellung) 

 Vorschriften / Methoden zur Regulierung von Sharing-

Anbietern (international) 

Städte 

 W P SM SF 

F
lo

tt
e

n
m

a
n

a
g

e
m

e
n

t 

1. Anzahl Fahrzeuge a. Max. Anzahl je Anbieter X   X 

b. Dynamische Obergrenze   X  

2. Entfernung falsch ge-

parkter bzw. beschädig-

ter Fahrzeuge 

a. Innerhalb 1 h   X  

b. Innerhalb von 2 h    X 

c. Innerhalb von 4 h X    

d. Innerhalb von 24 h  X   

3. Fahrzeuge müssen jeweils gültige Sicherheitsstandards 

erfüllen 
X X X X 

4. Sicherstellen, dass die Fahrzeuge gleichmäßig in der 

Stadt verteilt sind (keine Ansammlungen) 
 X X X 

5. Einhaltung verpflichtender Sperrgebiete (Geofencing) X  X X 

6. Elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung in bestimm-

ten Gebieten (Geofencing) 
X  X X 

7. Bereitstellung von Mitarbeiterteams zur Kontrolle der ge-

parkten Fahrzeuge (tagsüber) 
  X  

8. Entwicklung von Lösungen zur Sicherstellung korrekt ge-

parkter Fahrzeuge 
  X X 

9. Schaffung von Anreizen für korrektes Parken   X  

10. Sofortige Entfernung aller Fahrzeuge, falls die Dienstleis-

tung eingestellt wird 
  X X 
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 Vorschriften / Methoden zur Regulierung von Sharing-

Anbietern (international) 

Städte 

 W P SM SF 

In
fo

rm
a

ti
o

n
 

11. In-App Nutzungshinweise vor jeder Miete (Benutzung, Si-

cherheit, Parkvorschriften) 
X X X X 

12. Jederzeit verfügbare Ansprechperson (Mail + Telefon)  X X X 

13. Abbildung der Kontaktinformationen auf dem Fahrzeug   X X 

14. Abbildung von Sicherheitshinweisen auf dem Fahrzeug   X X 

15. Monatliche Informationsveranstaltungen & Events   X  

D
a

te
n

- 
u

n
d

 I
n

fo
rm

a
ti

o
n

s
a
u

s
ta

u
s

c
h

 

16. Bereitstellung verschie-

dener anonymisierter Da-

ten 

a. Ohne Angabe einer Me-

thode 
 X   

b. MDS   X X 

17. Monatliche Berichterstattung über jeweils ausgewählte 

Daten 
 X X X 

18. Regelmäßige Treffen zwischen Betreibern und Stadt  X X X 

19. Regelmäßige Kommunikation des Flottendesigns, der 

Verteilungs- und Instandhaltungsstrategie sowie der Un-

fallstatistik 

 X X X 

20. Bereitstellung einer Lebenszyklusanalyse der Fahrzeuge 

+ Plan zur Reduzierung schädlicher Wirkungen 
   X 

21. Zusammenarbeit mit anderen lokalen Mobilitätsdienst-

leistern 
  X  

22. Regelmäßige Durchführung von Nutzerumfragen   X X 

S
e

rv
ic

e
s
 

23. Anbieten und Fördern reduzierter Mietpreise für qualifi-

zierte Geringverdiener 
  X X 

24. Anmieten der Fahrzeuge ohne, dass ein Smartphone / 

eine Kreditkarte benötigt wird 
  X X 

25. Anbieten der Dienstleistung in benachteiligten Stadtge-

bieten (im Sinne von Mobilitätsangeboten + Einkommen) 
   X 

26. Entwicklung von Fahrzeugen für Menschen mit Behinde-

rungen 
   X 

27. Gemeinnütziges Engagement    X 

S
o

n
s

ti
g

e
s
 28. Begleichung verschiedener Gebühren (u.a. für die An-

tragsabwicklung, die Nutzung des öffentlichen Raums, 

den Aufbau von Fahrradständern, …) 

  X X 

29. Einhalten gesetzter und zukünftiger Nachhaltigkeitsrichtli-

nien (Umweltverträglichkeit, Recycling, Ökostrom, …) 
 X  X 



 

18 

Im Umfang der Anforderungen an die Sharing-Anbieter kann ein deutlicher Unterschied 

zwischen den europäischen und den nordamerikanischen Städten festgestellt werden. 

So werden die Anbieter von Santa Monica und San Francisco deutlich strenger reguliert 

als von Wien oder Paris. Besonders auffällig ist dieser Unterschied im Bereich der Ser-

vices. Ausschließlich die nordamerikanischen Städte verpflichten die Sharing-Anbieter 

dazu, die angebotene Dienstleistung für alle Bevölkerungsschichten sowie für Menschen 

mit Behinderungen zugänglich zu machen. Außerdem werden nur von Santa Monica 

und San Francisco innovative Lösungen, wie die dynamische Flottenobergrenze oder 

die MDS, eingesetzt. Hinzu kommt, dass beide Städte Gebühren für die Nutzung des 

öffentlichen Raums von den Anbietern erheben.  

Neben den gesetzlichen Vorschriften und den von der jeweiligen Stadt gestellten Anfor-

derungen an die Sharing-Anbieter wird versucht, durch infrastrukturelle Anpassungen 

eine regelkonforme Benutzung elektrischer Kleinfahrzeuge zu begünstigen. So wurden 

beispielsweise in Santa Monica Fahrverbotszonen an stark frequentierten Orten mit Be-

schilderungen gekennzeichnet (siehe Abbildung 1). 

          

Abbildung 1 Beschilderung von Fahrverbotszonen für Kleinfahrzeuge in Santa Monica (Kozar 
2019) 

Außerdem wurden mehr als 100 klar definierte Parkzonen für E-Tretroller geschaffen 

(siehe Abbildung 2). Um die Benutzer zu motivieren, ihre Fahrten an diesen ausgewie-

senen Parkflächen zu beenden, existieren finanzielle Belohnungen oder Gutschriften 

seitens der Anbieter (Kozar 2019). 
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Abbildung 2 Parkzonen für E-Tretroller in Santa Monica (Kozar 2019) 

Einen anderen Weg hat die Stadt San Francisco gewählt: Dort müssen die Anbieter eine 

Gebühr von $150 an die San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) be-

zahlen, um die Kosten für die Beschaffung und Installation eines Standard SFMTA-Fahr-

radständers für je zwei zugelassene E-Tretroller zu decken. Dadurch soll eine ausrei-

chende Versorgung mit geregelten Stellplätzen gewährleistet werden (SFMTA 2019b). 

3.1.2.2. Deutschland 

In Deutschland sind bestimmte kleine Elektrofahrzeuge seit Inkrafttreten der eKFV am 

15. Juni 2019 im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen (vgl. 3.1.1.2). Seitdem werden 

E-Tretroller als stationslose Leihfahrzeuge von Sharing-Anbietern in verschiedenen 

Städten zum Verleih angeboten. Die Regulierung der Anbieter obliegt, ähnlich wie auf 

internationaler Ebene, den einzelnen Ländern bzw. Städten (Agora Verkehrswende 

2019). 

Im Hinblick auf die Regulierungsoptionen stellt sich hierzulande zunächst die grundle-

gende Frage, ob das Bereitstellen der E-Tretroller unter die „Sondernutzung“ oder unter 

den „Gemeingebrauch“ öffentlicher Flächen fällt. Während Ersteres der Erlaubnis der 

zuständigen Straßenbaubehörde bedarf, erfordert Letzteres keine ausdrückliche Erlaub-

nis der Stadt. Auf Seiten der Städte herrscht Unsicherheit, wie die Situation straßen-

rechtlich einzuordnen ist. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in einem Beschluss des 

Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts (OVG), der aus einem Rechtsstreit zwischen 

einem Leihfahrradanbieter und der Stadt Hamburg im Jahr 2009 hervorging. Als Reak-

tion auf von der Stadt verhängte Räumungsbescheide und Ordnungsstrafen für stations-

lose Leihfahrräder des Anbieters reichte dieser Klage am Hamburgischen OVG ein. Am 

31. März 2009 urteilte das Hamburgische OVG, dass stationslose Leihfahrräder selbst 

mit angebrachter Werbung grundsätzlich keiner Sondernutzungsgenehmigung unterlie-

gen (OVG Hamburg 2009). 
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Aufgrund dieses Urteils sehen die Sharing-Anbieter in Deutschland das Abstellen von 

stationslosen Leihfahrzeugen bislang im Regelfall als zweckmäßigen Gemeingebrauch 

an. Allerdings bezog sich der Beschluss des Hamburgischen OVG auf eine Situation mit 

nur einigen hundert Leihfahrrädern, heute sind es zum Teil mehrere Tausend Leihfahr-

räder und E-Leihtretroller, die von verschiedenen Anbietern parallel angeboten werden. 

Da noch keine neue gerichtliche Bewertung vorliegt, hat der Beschluss des Hamburgi-

schen OVG weiterhin Signalwirkung. Jedoch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, eine 

Sondernutzungspflicht für stationslose Leihfahrzeugsysteme festzusetzen. So könnte 

das geltende Bundesrecht dementsprechend angepasst werden. Alternativ kann von 

den Bundesländern eine Sondernutzungspflicht in ihre Landesstraßengesetzte integriert 

oder von den Städten die jeweilige Sondernutzungssatzung anpasst werden (Agora Ver-

kehrswende 2019). 

Infolge der rechtlichen Unsicherheiten haben sich die meisten Städte in Deutschland 

dazu entschlossen, unter dem Vorbehalt einer Regelung durch „Sondernutzung“, zu-

nächst „freiwillige Vereinbarungen“ mit den Anbietern über die Nutzung des öffentlichen 

Raums zu treffen. Beispielsweise hat die Landeshauptstadt München die sogenannte 

„Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung für Anbieter von Leihsystemen für E-Scooter 

und sonstige Elektrokleinstfahrzeuge in der Landeshauptstadt München“ erstellt. Diese 

enthält verschiedene Regelungen, durch die insbesondere die Verkehrssicherheit und 

ein geordnetes Stadtbild, aber auch ein gutes öffentliches Ansehen des Anbieters ge-

währleistet werden sollen. Ähnlich wie in Wien und Paris unterwerfen sich die Anbieter 

den Regelungen freiwillig für eine erfolgreiche und insbesondere auch nachhaltige Er-

weiterung des Mobilitätsangebots mit hoher Akzeptanz in der Münchner Bevölkerung 

(Kreisverwaltungsreferat 2019). 

Im Gegensatz dazu hat sich z.B. die Stadt Düsseldorf dazu entschieden, die Nutzung 

des öffentlichen Verkehrsraums über den Gemeingebrauch hinaus durch gewerbliche 

Verleihfirmen von E-Tretrollern, Leihfahrrädern und Elektrorollern ab dem 01. Januar 

2020 im Zuge einer Sondernutzungserlaubnis zu regeln. Dazu wurde eine Neufassung 

der Sondernutzungssatzung von der Stadt erarbeitet. Durch den Status der Sondernut-

zung sollen zum einen die Angebote im Sinne einer multimodalen und stadtverträglichen 

Nutzung geordnet, und zum anderen der Verwaltung ein Instrument an die Hand gege-

ben werden, mit dem im Bedarfsfall schneller und gezielter eingeschritten werden kann. 

Für die Sharing-Anbieter bedeutet dieses Vorgehen, dass sie sich fortan verbindlich an 

die in der Sondernutzungserlaubnis enthaltenen Regelungen halten müssen. Außerdem 

können von der Stadt nun Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren erhoben werden 

(Landeshauptstadt Düsseldorf 2019a). Dieses Konzept ähnelt stark der in Absatz 3.1.2.1 
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beschriebenen Genehmigungspflicht der Städte Santa Monica und San Francisco. Auch 

dort müssen sich die Sharing-Anbieter verpflichtend an die gestellten Regelungen halten 

und Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Raums entrichten. 

Sowohl im Rahmen einer „freiwilligen Selbstverpflichtung“ als auch einer “Sondernut-

zung“ wurden von den Städten Vorschriften bzw. Methoden zur Regulierung der Sharing-

Anbieter erstellt. Diese sind, am Beispiel der Städte München und Düsseldorf, in Tabelle 

4 zusammengefasst dargestellt. Die abgebildeten Regelungen wurden dabei aus den 

folgenden Quellen bezogen: 

• München (M): „Freiwillige Selbstverpflichtung für Anbieter von Leihsystemen für E-

Scooter und sonstige Elektrokleinstfahrzeuge in der Landeshauptstadt München“ 

(Kreisverwaltungsreferat 2019) 

• Düsseldorf (D): „Musterentwurf einer Sondernutzungserlaubnis. Bereitstellung von 

gewerblichen Verleihsystemen für Leihfahrräder / E-Scooter / Elektroroller in der Lan-

deshauptstadt Düsseldorf“ (Landeshauptstadt Düsseldorf 2019b) 

Tabelle 4 Vorschriften / Methoden zur Regulierung von Sharing-Anbietern am Beispiel von 
München und Düsseldorf (Eigene Darstellung) 

 Vorschriften / Methoden zur Regulierung von Sharing-Anbietern 

(Deutschland) 

Städte 

 M D 

F
lo

tt
e

n
m

a
n

a
g

e
m

e
n

t 

1. Max. Fahrzeuganzahl je Anbieter X X 

2. Entfernung falsch geparkter bzw. 

beschädigter Fahrzeuge 

a. Innerhalb von 12 h  X 

b. Innerhalb von 24 h X  

3. Fahrzeuge müssen jeweils gültige Sicherheitsstandards erfüllen X X 

4. Einhaltung verpflichtender Sperrgebiete (Geofencing) X X 

5. Mitteilung der gewählten Standorte zum stationslosen Abstellen  X 

6. Bereitstellung von Fahrzeugen im Bereich von ÖPNV-Halte-

punkten 
 X 

7. Begrenzung der Fahrzeuganzahl 

pro Standort (je 100 m) 

a. 3 Fahrzeuge X  

b. 5 Fahrzeuge  X 

8. Sofortige Entfernung aller Fahrzeuge, falls die Dienstleistung 

eingestellt wird 
X X 

In
fo

rm
a

-
ti

o
n

 

9. Information der Kunden bzgl. der Benutzung, Sicherheit und der 

geltenden Parkvorschriften 
X X 

10. Jederzeit verfügbare Ansprechperson (Mail + Telefon) X X 

11. Abbildung der Kontaktinformationen auf dem Fahrzeug  X 
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 Vorschriften / Methoden zur Regulierung von Sharing-Anbietern 

(Deutschland) 

Städte 

 M D 

D
a

te
n

- 
u

n
d

 I
n

fo
rm

a
ti

o
n

s
a
u

s
-

ta
u

s
c
h

 
12. Bereitstellung verschiedener anonymisierter Daten (keine Me-

thode genannt) 
 X 

13. Monatliche Berichterstattung über jeweils ausgewählte Daten X  

14. Bereitstellung aller georeferenzierten Standorte der Fahrzeuge 

in Echtzeit 
X  

15. Regelmäßige Treffen zwischen Betreibern und Stadt X  

16. Beteiligung an der Evaluation der Nutzung der Fahrzeuge X  

17. Anbieten der Dienstleistung über die städtische Mobilitätsplatt-

form 
 X 

S
o

n
s

ti
-

g
e
s
 18. Begleichung verschiedener Gebühren (u.a. für die Verwaltung 

und die Sondernutzung des öffentlichen Raums) 
 X 

19. Abstellen des Tonsignals zw. 22 Uhr und 6 Uhr  X 

Prinzipiell unterscheidet sich der Umfang der Anforderungen an die Sharing-Anbieter in 

München und Düsseldorf nur geringfügig. Allerdings kann ein Unterschied in der Art der 

gestellten Anforderungen festgestellt werden. So verlangt beispielsweise die Stadt Düs-

seldorf die Positionierung von Fahrzeugen im Bereich von ÖPNV-Haltepunkten sowie 

die Bereitstellung der Dienstleistung über die städtische Mobilitätsplattform. Beides ist in 

der freiwilligen Selbstverpflichtung der Stadt München nicht enthalten.  

Im Vergleich zu den international gestellten Anforderungen werden die Sharing-Anbieter 

von den beiden deutschen Städten nur in deutlich geringerem Umfang reguliert (vgl. 

3.1.2.1). So fehlen jegliche Vorschriften bezüglich einer Verfügbarmachung der Dienst-

leistung in unterversorgten Stadtgebieten sowie für einkommensschwache Bewohner 

und Menschen mit Behinderung. Auch werden keine Vorschriften in Bezug auf die Nach-

haltigkeit der angebotenen Dienstleistung gestellt. Generell sind die Anforderungen der 

deutschen Städte allgemeiner formuliert und lassen den Anbietern somit mehr Interpre-

tationsspielraum. So fordern sowohl München als auch Düsseldorf nur die Belehrung der 

Kunden bzgl. Benutzung, Sicherheit und geltender Parkvorschriften. Auf internationaler 

Ebene werden diese Anforderungen teilweise deutlich konkreter beschrieben. Dort müs-

sen die Anbieter die Nutzer vor jeder Miete in der App über die genannten Themen in-

formieren, Sicherheitshinweise an den Fahrzeugen anbringen sowie monatliche Infor-

mationsveranstaltungen und Events organisieren. Zudem ist auf innovative Lösungen, 

wie die dynamische Flottengröße und die MDS, hinzuweisen. Beide Ansätze könnten 
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auch in Deutschland den Verwaltungsaufwand senken sowie wertvolle Informationen 

bezüglich der jeweiligen Mobilitätssituation liefern.  

Neben den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen an die Sharing-Anbieter 

werden auch in Deutschland erste infrastrukturelle Anpassungen vorgenommen. Aller-

dings in noch deutlich geringerem Ausmaß als z.B. in Santa Monica oder San Francisco 

und ohne eine verpflichtende Beteiligung der Anbieter. So hat beispielsweise die Deut-

sche Bahn (DB) eine für E-Tretroller spezifische Parkzone in hochattraktiver Lage am 

Hautbahnhof in Frankfurt eingerichtet (Agora Verkehrswende 2019). Von der Berliner 

Senatsverwaltung wurden bereits neue Regelpläne für das Parken von Lastenrädern 

und E-Tretrollern erlassen. Dadurch werden berlinweit einheitliche Vorgaben sicherge-

stellt. Künftig können von den Bezirken an allen Straßen mit zulässiger Höchstgeschwin-

digkeit von 30 km/h spezielle Parkflächen nur für Lastenfahrräder, nur für E-Tretroller 

oder für Fahrräder und E-Tretroller geschaffen werden (siehe Abbildung 3). Für diese 

neuartigen Parkflächen können die Bezirke Kfz-Parkplätze an der Fahrbahn umwandeln 

(SenUVK 2019). 

 

Abbildung 3 Beschilderung neuartiger Parkflächen für Lastenfahrräder, E-Tretroller und Fahrrä-
der in Berlin (SenUVK 2019) 

3.1.3. Studien- und Umfrageergebnisse 

In allen bereits betrachteten Dokumenten zur Regulierung der Sharing-Anbieter wird 

elektrischen Kleinfahrzeugen, insbesondere E-Tretrollern, ein möglicher Nutzen für eine 

ökologische Verkehrswende zugesprochen. Dieser hängt jedoch maßgeblich davon ab, 

welche Fortbewegungsart durch die Fahrzeuge ersetzt wird. Würden in den Städten 

Pkw-Wege auf E-Tretroller verlagert, und der ÖPNV sinnvoll ergänzt werden, wären sie 

aus verkehrspolitischer Sicht zu begrüßen. Substituieren sie hingegen vorrangig Fuß- 

und Radwege, würde dies den verkehrlichen Nutzen in Frage stellen (Agora Verkehrs-

wende 2019). Dabei hängt das Nutzerverhalten stark von den Kundenbedürfnissen so-

wie der Art und Weise, wie die Dienstleistung angeboten wird, ab. Um Erkenntnisse über 

die Auswirkungen stationsloser E-Leihtretroller zu gewinnen und die Wirksamkeit 
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angewandter Maßnahmen zu überprüfen, wurden Studien und Umfragen durchgeführt. 

Im Folgenden wird auf erste Untersuchungsergebnisse, sowohl auf internationaler 

Ebene als auch in Deutschland, eingegangen. 

3.1.3.1. International 

Von den fünf bereits betrachteten Städten auf internationaler Ebene liegen nur für San 

Francisco stadtspezifische Untersuchungsergebnisse zur Wirkung von E-Tretrollern vor. 

Diese wurden im Rahmen des „Powered Scooter Share Permit and Pilot Programs“ unter 

anderem durch Nutzerumfragen erhoben. Außerdem sind Nutzungsstatistiken des fran-

zösischen Forschungsinstituts „6-t Bureau de Recherche“ vorhanden, welches eine 

quantitative Befragung von Leihtretroller-Nutzenden in Paris, Marseille und Lyon durch-

geführt hat. Die im Folgenden zitierten Ergebnisse stammen aus den Evaluationsberich-

ten der SFMTA (SFMTA 2019a) und des 6-t Bureau de Recherche (6-t 2019). An den 

Umfragen der SFMTA haben 1.573 Personen, und an denen des Forschungsinstituts 6-t 

4.382 Personen teilgenommen. Die jeweiligen Erhebungen unterscheiden sich in ihren 

regionalspezifischen Besonderheiten und methodischen Ansätzen. 

Pilotprogramm spezifische Untersuchungsergebnisse (San Francisco) 

Die SFMTA hat festgestellt, dass die Beschwerden über unsachgemäß abgestellte E-

Tretroller seit dem Start des Pilotprogramms im Oktober 2018 stark zurückgegangen 

sind. So erhielten die Behörden zwischen Oktober 2018 und Ende Februar 2019 624 

Beschwerden über E-Tretroller, die den öffentlichen Raum blockierten. Außerdem gin-

gen in dieser Zeit 69 weitere Beschwerden wegen unzulässiger Fahrten mit E-Tretrollern 

ein. Im Gegensatz hierzu hat die SFMTA vor Beginn des Pilotprogramms, innerhalb ei-

nes Zeitraums von zwei Monaten, fast 2.000 Beschwerden erhalten. Neben den umfang-

reich eingeführten Regulierungsmethoden hat zu dieser Entwicklung auch der „Lock-To“ 

Mechanismus beigetragen. Seit seiner Einführung wird deutlich weniger gegen die gel-

tenden Parkrichtlinien verstoßen. 

Auch hat sich herausgestellt, dass die von der SFMTA verlangten reduzierten Mietpreise 

(50 % Rabatt) für qualifizierte Geringverdiener nur wenig wahrgenommen werden. Nur 

ca. 4 % aller Fahrten wurden im Zeitraum von Oktober 2018 bis Ende Februar 2019 im 

Rahmen der sogenannten „Low-income“ Pläne zurückgelegt, obwohl laut Umfrageer-

gebnissen 9 % der Nutzer zu einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen zählen. 

Benutzer- und Fahrprofile 

An beiden untersuchten Standorten sind die Nutzer von stationslosen E-Leihtretrollern 

größtenteils männlich (81 % San Francisco, 66 % Frankreich) und zwischen 25 und 34 
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Jahre alt. Aus dieser Altersgruppe stammt in San Francisco rund die Hälfte aller Umfra-

geteilnehmer, obwohl sie nur 23 % der gesamten Bevölkerung ausmacht. In Frankreich 

waren 28 % der Teilnehmer zwischen 25 und 34 Jahre alt, landesweit befinden sich nur 

14 % der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. 

 

Täglich wird jeder E-Tretroller in San Francisco 2- bis 3-mal und in Frankreich 4- bis 5-

mal benutzt. Dabei dauern die meisten Fahrten an beiden Standorten zwischen 5 und 

10 Minuten. Die komplette Verteilung der Fahrzeiten ist in Abbildung 4 dargestellt. Es ist 

zu erkennen, dass ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Fahrten an beiden Stand-

orten deutlich länger als 30 min dauert. 

 

Abbildung 4 Verteilung der Fahrzeiten in San Francisco und Frankreich (Eigene Darstellung ba-
sierend auf SFMTA 2019a; 6-t 2019) 

Betrachtet man die Fahrtlängen der beiden Standorte, ist ein deutlicher Unterschied er-

kennbar. Zwar sind die Fahrten sowohl in San Francisco als auch in Frankreich mehr-

heitlich 2 bis 3 km lang, allerdings werden in Frankreich insgesamt deutlich längere Stre-

cken mit E-Tretrollern zurückgelegt (siehe Abbildung 5). So ist die durchschnittlich zu-

rückgelegte Strecke in San Francisco 1 Meile (≙ ca. 1,6 km) und in Frankreich 4,7 km 

lang. Da das arithmetische Mittel stark durch besonders hohe oder niedrige Einzelwerte 

beeinflusst wird, wurde außerdem der Median als aussagekräftige Kennzahl herangezo-

gen. Dieser teilt die obere Hälfte des der Größe nach sortierten Datensatzes von der 

unteren Hälfte und ermöglicht dadurch eine robuste Einordnung der Fahrtlängen. Im Me-

dian ist eine Fahrt in San Francisco 0,7 Meilen (≙ ca. 1,1 km) und in Frankreich ca. 

2,8 km lang. 

Die Darstellung der erhobenen Fahrtlängen in Abbildung 5 stellt nur eine grobe Übersicht 

dar. Da die Fahrtlängen von der SFMTA in Meilen angegeben wurden, konnten diese 
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nicht immer genau den in Frankreich erhobenen Daten zugeordnet werden. Aus diesem 

Grund variiert auch die Einteilung der Fahrtlängen auf der X-Achse. 

 

Abbildung 5 Verteilung der Fahrtlängen in San Francisco und Frankreich (Eigene Darstellung 
basierend auf SFMTA 2019a; 6-t 2019) 

Verkehrliche Wirkungen 

An beiden bereits betrachteten Standorten konnten durch die Nutzerumfragen Erkennt-

nisse bezüglich der verkehrlichen Wirkung von E-Leihtretrollersystemen gewonnen wer-

den. Dazu wurden die Nutzer befragt, welches Verkehrsmittel sie für die letzte Fahrt 

genutzt hätten, wenn keine E-Leihtretroller zu Verfügung gestanden hätten. Die Ergeb-

nisse der Umfragen sind in Abbildung 6 dargestellt. Bei der Erhebung der SFMTA wurde 

dabei nicht zwischen privaten Fahrrädern und Leihfahrrädern unterschieden. Außerdem 

wurden keine induzierten Wege erfasst („Hätte den Weg nicht gemacht“). 

 

Abbildung 6 Verlagerungseffekte von E-Leihtretrollern in San Francisco und Frankreich (Eigene 
Darstellung basierend auf SFMTA 2019a; 6-t 2019) 
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An beiden Standorten haben die E-Leihtretroller einen großen Anteil an Fußwegen er-

setzt. In San Francisco gaben 31 % der Befragten an, dass sie ohne Verfügbarkeit der 

Fahrzeuge gelaufen wären, in Frankreich sogar 44 % (allerdings haben nur 6 % der Be-

fragten angegeben, dass sie seit der Einführung der E-Leihtretroller insgesamt weniger 

laufen). Ähnlich hohe Substitutionsraten finden sich in Frankreich auch bezüglich des 

ÖPNV. Ohne E-Leihtretroller wären 29 % der Befragten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gefahren (auch hier wurde nur von 6 % angegeben, dass sie den ÖPNV seit Einführung 

der E-Leihtretroller insgesamt weniger nutzen). In San Francisco hätten nur 11 % den 

ÖPNV gewählt, allerdings ist dieser dort auch deutlich weniger umfangreich verfügbar 

als in den französischen Städten. Der Anteil an ersetztem Radverkehr liegt an beiden 

Standorten unter 10 %. Ebenso der nur in Frankreich erhobene Anteil an induziertem 

Verkehr. 

Neben den negativen Verlagerungseffekten aus dem Umweltverbund zeigen die Unter-

suchungen auch, dass ein Potential zur Substitution von Pkw-Wegen besteht. So gaben 

in San Francisco 41 % der Befragten an, dass sie mit einem Pkw gefahren wären, in 

Frankreich 8 %. Dabei hätte der Großteil der Nutzer auf einen Ride-Hailing Dienst oder 

ein Taxi zurückgegriffen (36 von 41 % in San Francisco, 5 von 8 % in Frankreich). Ein 

möglicher Grund dafür könnte sein, dass die E-Tretroller oft nur für eine einfache Fahrt 

genutzt werden, während für den Rückweg auf ein anderes Verkehrsmittel umgestiegen 

wird (oder vice versa). Laut dem Forschungsinstitut 6-t trifft das für 44 % der befragten 

Nutzer zu. 

Zu den wichtigsten Gründen für den Umstieg auf E-Leihtretroller zählen in San Francisco 

Komfort, Geschwindigkeit und Spaß. In Frankreich waren Spaß, Zeitersparnis und die 

Möglichkeit, von „Tür-zu-Tür“ zu fahren, ausschlaggebend.  

Als größte Nachteile der Leihtretrollersysteme wurden von den Nutzern in Frankreich die 

Kosten, ein fehlendes Sicherheitsgefühl und ein fehlender Schutz gegen Witterungsein-

flüsse genannt. Von der SFMTA wurden keine diesbezüglichen Daten erhoben. 

Intermodalität 

Neben der Substitution von Pkw-Wegen wird den E-Leihtretrollern auch ein Potential zur 

Stärkung des ÖPNV zugesprochen – insbesondere als Mobilitätsoption auf der ersten 

bzw. letzten Meile. Die vorliegenden Umfrageergebnisse zeigen diesbezüglich kein ein-

deutiges Bild. Laut der SFMTA haben 34 % der Umfrageteilnehmer den Service in Ver-

bindung mit dem ÖPNV benutzt. 28 % davon gaben an, dass sie den ÖPNV ohne Ver-

fügbarkeit der E-Leihtretroller nicht als Verkehrsmittel gewählt hätten. Damit induzieren 
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E-Leihtretroller in San Francisco fasst dreimal mehr Fahrten mit dem ÖPNV, als sie er-

setzen. In Frankreich sieht es hingegen deutlich schlechter aus. Nur 15 % der Umfrage-

teilnehmer gaben an, ihre letzte Fahrt in Verbindung mit dem ÖPNV gemacht zu haben.  

3.1.3.2. Deutschland 

Auch in Deutschland existieren bereits erste empirische Erhebungen bzgl. der Auswir-

kungen stationsloser E-Leihtretrollersysteme. So wurden von der Beratungsfirma „civity“ 

Bewegungsdaten einzelner E-Leihtretroller ausgewertet, die von verschiedenen Anbie-

tern zu Verfügung gestellt wurden (Tack et al. 2019). Von der Beratungsfirma „The 

Nunatak Group“ wurde eine Studie in Auftrag gegeben, in der 1.250 Menschen in den 

fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt nach 

ihrem allgemeinen Mobilitätsverhalten und der Nutzung von E-Tretrollern befragt wurden 

(The Nunatak Group 2019). Im Folgenden wird auf die Ergebnisse beider Studien Bezug 

genommen. Dabei liefern beide Erhebungen deutlich weniger detaillierte Erkenntnisse 

als die Untersuchungen auf internationaler Ebene. 

Benutzer- und Fahrprofile 

Laut den Umfrageergebnissen der Nunatak Group nutzen 17,7 % aller Befragten E-Leih-

tretroller. 26,2 % der Nutzer greifen dabei mehrmals in der Woche auf E-Leihtretroller 

zurück – häufiger als bei jeder anderen Mobilitätsdienstleistung. Dabei sind E-Leihtret-

roller besonders bei jungen Menschen beliebt. 42,7 % aller befragten 18- bis 25-Jährigen 

haben angegeben, E-Leihtretroller zu nutzen. In der Altersgruppe der 26- bis 35-Jähri-

gen waren es noch 28,8 % (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 7 Anteil derzeitiger E-Tretroller-Nutzer in der jeweiligen Altersgruppe (Eigene Darstel-
lung basierend auf The Nunatak Group 2019) 

Die Auswertung von Tack et al. (2019) zeigt, dass die Auslastung der E-Leihtretroller in 

den verschiedenen deutschen Städten sehr unterschiedlich ist. So werden mit den 
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Fahrzeugen in Ingolstadt täglich durchschnittlich 5 Fahrten zurückgelegt und in Potsdam 

nur 1,5. In den in Absatz 3.1.2.2 beispielhaft herangezogenen Städten München und 

Düsseldorf werden die E-Leihtretroller durchschnittlich ca. 3-mal pro Tag bewegt. Eine 

geringe Auslastung der Fahrzeuge könnte entweder darin begründet sein, dass das An-

gebot nicht gut angenommen wird oder dass der Markt bereits übersättigt ist, und sich 

die Nachfrage auf zu viele E-Leihtretroller verteilt. 

Außerdem belegt die Studie von Tack et al. (2019), dass mit E-Leihtretrollern in Deutsch-

land durchschnittlich eine Entfernung von ca. 2 km zurückgelegt wird. Damit schließen 

die Fahrzeuge die Lücke zwischen dem „zu Fuß gehen“ und „dem Fahrrad fahren“. In 

Abbildung 8 sind die Fahrweiten mit den Wegelängen anderer Verkehrsträger verglei-

chend dargestellt. 

 

Abbildung 8 Durchschnittlich zurückgelegte Entfernungen mit verschiedenen Verkehrsmitteln 
(Eigene Darstellung basierend auf Tack et al. 2019) 

Verkehrliche Wirkungen 

Laut der Nunatak Group ersetzten E-Leihtretroller größtenteils Fahrten mit dem ÖPNV 

oder Fußwege. Bei der Frage, welche Verkehrsmittel die Menschen sonst genommen 

hätten, gaben zwei Drittel an, mit dem E-Leihtretroller den ÖPNV ersetzt zu haben, und 

rund die Hälfte, dass sie sonst zu Fuß gegangen wären. Immerhin 20 % der E-Tretroller-

Strecken wären mit dem eigenen Pkw zurückgelegt worden. Im Gegensatz zu den Be-

fragungen auf internationaler Ebene waren bei der Beantwortung der Frage Mehrfach-

nennungen möglich. Aus diesem Grund geben die Ergebnisse keinen Aufschluss dar-

über, zu welchem Anteil die E-Leihtretroller andere Verkehrsmittel ersetzten. Es kann 

lediglich darauf geschlossen werden, welche Verkehrsmittel am häufigsten ersetzt wer-

den. 
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Als vorrangige Gründe für den Umstieg auf E-Leihtretroller nennt die Nunatak Group 

„Vergnügen bzw. Spaß“, „Ohne Umwege ans Ziel“, „Keine Wartezeit“, „Umweltfreund-

lichkeit“ und „Spontane Entscheidung“. Bei der Wahl des jeweiligen Anbieters ist für die 

Nutzer vor allem die Verfügbarkeit der Fahrzeuge sowie ein günstiger Preis ausschlag-

gebend. Der Fahrkomfort spielt nur eine untergeordnete Rolle. 

Intermodalität 

Die Umfrage der Nunatak Group hat ergeben, dass 80 % der regelmäßigen E-Leihtret-

roller-Nutzer auch regelmäßig mit dem ÖPNV fahren. Genauere Erkenntnisse über das 

Zusammenspiel mit dem ÖPNV sind aktuell nicht verfügbar. 

3.1.4. Ökologie 

Die Klima- und Umweltwirkungen von E-Leihtretrollersystemen werden kontrovers dis-

kutiert. Einen positiven Einfluss haben die E-Leihtretroller erst dann, wenn sie insgesamt 

weniger Umweltwirkungen verursachen als die Verkehrsmittel, die sie ersetzen. Erste 

Erkenntnisse bezüglich der Größenordnung der verursachten Wirkungen liefern die Er-

gebnisse einer Lebenszyklusanalyse (LCA), die Wissenschaftler der North Carolina 

State University erstellt haben (Hollingsworth et al. 2019). Im Folgenden wird auf die 

Rahmenbedingungen und die Ergebnisse der LCA eingegangen. Die Betrachtung be-

schränkt sich auf das Treibhausgaspotential (CO2-Äquivalent). Alle hierzu zitierten In-

formationen stammen aus dem Studienbericht von Hollingsworth et al. 

Rahmenbedingungen 

In der LCA berücksichtigten die US-amerikanischen Wissenschaftler sämtliche mit den 

Materialien, der Herstellung, dem Transport, dem Aufladen und dem Ende der Lebens-

dauer verbundenen Umweltauswirkungen. Lediglich routinemäßige Wartungsarbeiten 

an den Fahrzeugen wurden aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit vernachlässigt. 

Um die Variabilität einiger verwendeter Eingangsparameter miteinzubeziehen, wurden 

Wertebereiche definiert und mittels einer Monte-Carlo-Analyse (MCA) in der LCA be-

rücksichtigt. Die Berechnung der Umweltwirkungen über den kompletten Lebensweg der 

E-Tretroller erfolgte unter den folgenden Annahmen und Einschränkungen: 

• Als Untersuchungsfahrzeug zogen die Wissenschaftler einen „Xiaomi M365“ E-Tret-

roller heran. Dieser ähnelt den Modellen, die von verschiedenen Sharing-Anbietern 

Mitte 2019 bereitgestellt wurden. 

• Der Herstellungsort des E-Tretrollers und des Akkumulators ist Shenzhen, China. Die 

Umweltwirkungen des Transports basieren auf einer Verschiffung nach Los Angeles, 

Kalifornien und einem Weitertransport per Lkw nach Raleigh, North Carolina. In der 
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Sensitivitätsanalyse wurde für den Transport die Werteverteilung zwischen dem 5 % 

und 95 % Perzentil herangezogen. 

• Die berücksichtigte Lade- und Verteilstrategie der Sharing-Anbieter basiert auf spezi-

fischen Parametern für die Stadt Raleigh, North Carolina. Dabei werden die Fahr-

zeuge jeden Abend, unabhängig vom Ladezustand der Akkumulatoren, eingesam-

melt und geladen. In der Früh werden sie wieder im Stadtgebiet verteilt. Für die 

Sammlung und Verteilung werden zwischen 0,6 und 2,5 Meilen (≙ 1 bis 4 km) je E-

Tretroller zurückgelegt. 

• Zur Ladung der Akkumulatoren wurde der örtliche Strommix herangezogen. Dieser 

besteht überwiegend aus Gas-, Kohle- und Atomenergie (eia 2019). In der Sensitivi-

tätsanalyse wurden die Auswirkungen der Netzemissionen im Wertebereich von 0 – 

1 kg CO2/kWh (100 % Erneuerbare- bis 100 % Kohle-Energie) untersucht. 

• Für die variablen Eingangsparameter Nutzungsintensität, Lebensdauer, Fahrzeugef-

fizienz (Einsammlung und Verteilung) und Anteil Recyclingmaterialien wurden fol-

gende Wertebereiche definiert: 

▪ Nutzungsintensität: 2,6 – 9,8 Meilen/Tag (≙ ca. 4,2 – 15,8 km/Tag) 

▪ Lebensdauer: 0,5 – 2 Jahre 

▪ Fahrzeugeffizienz: 253 – 504 g CO2/Meile (≙ ca. 158 – 315 g CO2/km) 

▪ Anteil Recyclingmaterialien: 0 – 48 % 

Als Funktionelle Einheit dient „eine Personenmeile“. Die Systemgrenzen der LCA sind in 

Abbildung 9 dargestellt. 
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Abbildung 9 Systemgrenzen Diagramm für die LCA von stationslosen E-Leihtretrollern (Hollings-
worth et al. 2019) 

Ergebnisse 

Zusätzlich zum Basisfall der LCA haben die Wissenschaftler unter anderem die Szena-

rien „Ladestandbegrenzung“ und „Hohe Lebensdauer“ definiert. Im Szenario „Lade-

standbegrenzung“ werden die E-Leihtretroller nur dann eingesammelt und aufgeladen, 

wenn der Ladestand des Akkumulators unter 50 % fällt. In „Hohe Lebensdauer“ wird 

davon ausgegangen, dass die Lebensdauer der E-Leihtretroller auf zwei Jahre festge-

legt ist. In Abbildung 10 sind die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen unter dem 

Basisfall und den zwei alternativen Szenarien, umgerechnet in g CO2e / Personenkilo-

meter, dargestellt. 
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Abbildung 10 Durchschnittliche Treibhausgasemissionen von E-Leihtretrollern unter dem Basis-
fall und alternativen Szenarien (Eigene Darstellung basierend auf Hollingsworth et al. 2019) 

Im Basisfall betragen die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen ca. 126 g CO2e / 

Personenkilometer, wobei 50 % aus Material und Herstellung und 43 % aus Sammlung 

und Verteilung stammen. Die Belastungen durch den, zum Laden des E-Tretrollers, ver-

wendeten Strom machen 4,7 % und der Transport vom Herstellungsort nur 2,3 % der 

Gesamtemissionen aus. Die Beschränkung der Einsammlung auf jene E-Tretroller mit 

einem niedrigen Ladezustand würde die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Ba-

sisfall um 18 % auf ca. 103 g CO2e / Personenkilometer senken. Wird die Lebensdauer 

auf zwei Jahre festgelegt, verringern sich die Treibhausgasemissionen gegenüber dem 

Basisfall sogar um 30 % auf ca. 88 g CO2e / Personenkilometer. 

Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Ergebnisse besonders empfindlich auf die Nut-

zungsintensität und die Lebensdauer der E-Leihtretroller reagieren. Von beiden Para-

metern hängt ab, auf wie viele Personenkilometer die hohe Belastung durch die Herstel-

lung und Materialgewinnung verteilt werden kann. Aber auch die zur Sammlung und 

Verteilung zurückgelegte Strecke und die Effizienz der dazu benutzten Fahrzeuge haben 

einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Höhe der verursachten Treibhausgasemissi-

onen. Relativ unempfindlich zeigen sich die Ergebnisse gegenüber der Entfernung für 

den Transport der E-Tretroller vom Hersteller zum Einsatzort und den mit der Strompro-

duktion verbundenen Emissionen. 

Um die Auswirkungen der E-Tretroller mit denen anderer Verkehrsmittel vergleichen zu 

können, haben sich die Wissenschaftler auf bereits bestehende Lebenszyklusanalysen 

berufen. In Tabelle 5 sind die herangezogenen Treibhausgasemissionen verschiedener 

Verkehrsmittel über den kompletten Lebenszyklus dargestellt. 
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Tabelle 5 Treibhausgasemissionen verschiedener Verkehrsmittel über den kompletten Lebens-
zyklus (Eigene Darstellung basierend auf Hollingsworth et al. 2019) 

Es ist zu erkennen, dass Fahrten mit einem E-Leihtretroller im Basisfall (126 g CO2e / 

Personenkilometer) durchschnittlich deutlich mehr Treibhausgasemissionen je Perso-

nenkilometer verursachen als Fahrten mit einem ausgelasteten Dieselbus, E-Fahrrad 

oder Fahrrad. Im Vergleich zu einem privaten Pkw werden durchschnittlich ca. 51 % 

weniger Treibhausgasemissionen emittiert. 

Allerdings unterschieden sich die Betriebsmodelle einiger Sharing-Anbieter mittlerweile 

deutlich von den in der Studie herangezogenen Parametern. So wurde beispielsweise 

vom Anbieter „Tier“ eine neue Leihtretroller-Generation mit wechselbaren Akkumulato-

ren eingeführt, die mithilfe von E-Lastenfahrrädern getauscht werden. Dadurch wird der 

Einsatz von Verbrennungsmotoren drastisch reduziert. Außerdem sind die neuen Fahr-

zeuge deutlich robuster gebaut, wodurch sich deren Lebensdauer auf über zwei Jahre 

erhöhen soll (Reinckens 2019). 

Unter der Annahme, dass zukünftig alle Anbieter ein ähnliches Betriebsmodell wie „Tier“ 

wählen, würden sich die ökobilanziellen Wirkungen der E-Leihtretrollersysteme deutlich 

verringern. Zieht man die Wirkungen, die von der „Sammlung / Verteilung zum Aufladen“ 

ausgehen, von dem betrachteten Szenario „Hohe Lebensdauer“ ab, sinken die durch-

schnittlichen Treibhausgasemissionen auf ca. 37 g CO2 / Personenkilometer. Damit 

würden E-Leihtretrollersysteme über den kompletten Lebenszyklus ca. 28 % weniger 

Umweltwirkungen verursachen als ausgelastete Dieselbusse des ÖPNV und ca. 86 % 

weniger als private Pkw. 

Weitere ökobilanzielle Verbesserungen könnten durch die Nutzung von erneuerbaren 

Energien (Herstellung und Betrieb) und eine höhere Auslastung der Fahrzeuge erreicht 

werden.  

Neben den Anbietern können auch die Städte Einfluss auf die ökobilanziellen Kosten der 

Sharing-Fahrzeuge nehmen. Beispielsweise könnten in den „freiwilligen Selbstverpflich-

Verkehrsmittel Treibhausgasemissionen 

[g CO2e / Personenkilometer] 

Privater Pkw (Verbrenner)  259 

Ausgelasteter Dieselbus (ÖPNV)  51 

Private E-Fahrräder  25 

Private Fahrräder  5 
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tungserklärungen“ diesbezügliche Anforderungen an die Sharing-Anbieter gestellt wer-

den. Sollte die Nutzung des öffentlichen Raumes durch eine „Sondernutzung“ geregelt 

werden, könnten nur diejenigen Anbieter in einem Stadtgebiet zugelassen werden, die 

bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Mit der Regulierungsmethode „dynamische 

Flottenobergrenze“ könnte eine bestimmte Mindestauslastung der Fahrzeuge sicherge-

stellt werden (vgl. Absatz 3.1.2.1). 

3.2. Einfluss von elektrischer Mikromobilität in Mittelstädten am Bei-

spiel Ludwigsburg 

Die Stadt Ludwigsburg liegt im Bundesland Baden-Württemberg und zählt mit ihren rund 

93.600 Einwohnerinnen und Einwohnern und ihrer Nähe zur Großstadt Stuttgart zu den 

„Mittelstädten und städtischen Räumen innerhalb von Stadtregionen“ (siehe Abbildung 

11) (Kellerhoff et al. 2019). 

 

Abbildung 11 Geographische Lage der Stadt Ludwigsburg (Google 2020) 

In den folgenden Unterkapiteln werden die städtischen Anforderungen an neue Mobili-

tätsformen sowie der mögliche Einfluss elektrischer Mikromobilität in Mittelstädten am 

Beispiel Ludwigsburg untersucht. Dazu wurden ein schriftliches Experteninterview sowie 

eine umfangreiche Bürgerumfrage, in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Lud-

wigsburg, durchgeführt. 

Zuerst wird auf die aktuelle Mobilitätssituation in Ludwigsburg eingegangen. Anschlie-

ßend werden die Abläufe und Ergebnisse des Experteninterviews sowie der Bürgerum-

frage dargestellt. Abschließend werden der mögliche Einfluss verschiedener 
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Mikromobilitätsangebote auf das Mobilitätsverhalten der Bürger aufgezeigt, und die Aus-

wirkungen auf die stadtweiten Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen abge-

schätzt. 

3.2.1. Mobilität in Ludwigsburg 

Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wird regelmäßig 

eine bundesweite Befragung von Haushalten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten in 

Auftrag gegeben. Im Rahmen der letzten sogenannten „Mobilität in Deutschland“-Studie 

(MiD) aus dem Jahr 2017 hat sich auch die Stadt Ludwigsburg mit eigenen Stichproben 

beteiligt, um zuverlässige Daten zur Alltagsmobilität der Bürgerinnen und Bürger zu er-

halten. Dazu wurden 1.049 Einwohner in 509 Haushalten um Informationen zu ihrem 

Mobilitätsverhalten gebeten. Alle im Folgenden zitierten Erkenntnisse stammen aus dem 

Regionalbericht Stadt Ludwigsburg der Studie MiD 2017 (Kellerhoff et al. 2019). 

An einem durchschnittlichen Tag in Ludwigsburg ist mit 86 % die Mehrheit der Bürgerin-

nen und Bürger mindestens für einen kurzen Weg außer Haus. Im Durchschnitt absol-

viert jede Person täglich 3,1 Wege und benötigt dafür 85 Minuten. Dabei wird im Schnitt 

eine Entfernung von 36 km zurückgelegt. 

Verfügbare Verkehrsmittel 

Zur Bewältigung der Wege steht 82 % der Haushalte in Ludwigsburg ein eigener Pkw zu 

Verfügung. Außerdem besitzen 70 % aller Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren ein 

eigenes, funktionstüchtiges Fahrrad. Jeder bzw. jedem Vierten steht zudem mit einer 

Zeitkarte der Zugang zum regionalen ÖPNV offen. Als zusätzliche Mobilitätsoptionen 

können Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters „stadtmobil“ und E-Fahrräder an bestimm-

ten Stationen in der Stadt und der Region ausgeliehen werden (Ludwigsburg 2020). Wei-

tere Verkehrsmittel der elektrischen Mikromobilität, wie z.B. E-Leihtretroller, werden in 

Ludwigsburg derzeit noch nicht angeboten. 

Wegelängen 

Die Länge der einzelnen Wege unterscheidet sich deutlich in Bezug auf die verschiede-

nen Verkehrsmittel. Mit rund 11 km erreicht der Median der ÖPNV-Wege den höchsten 

Wert. Die Werte der Fahrerinnen und Fahrer sowie Mitfahrerinnen und Mitfahrer im MIV, 

der in der Regel mit dem Pkw unternommen wird, liegen mit 5 bzw. 4 km deutlich darun-

ter. Insgesamt sind die MIV-Wege bedeutend kürzer als die ÖPNV-Wege. Die mittleren 

Streckenlängen bei Fuß- und Fahrradwegen liegen mit rund 1 und 2 km unter den mitt-

leren Werten der motorisierten Verkehrsmittel. 
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Unter den Wegen, die mit den motorisierten Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, be-

findet sich auch eine Reihe von Wegen über eine Distanz, die theoretisch auch mit dem 

Fahrrad sowie Verkehrsmitteln der elektrischen Mikromobilität unternommen werden 

könnten. So sind 58 % der Wege, die als MIV-Mitfahrer, 51 % der Wege, die als MIV-

Fahrer und 36 % der Wege, die mit dem ÖPNV zurückgelegt werden, maximal 5 km 

lang. 

Modal Split 

Mithilfe des Modal Splits wird aufgezeigt, welche Hauptverkehrsmittel in der Stadt ge-

nutzt werden. Als Hauptverkehrsmittel zählt dabei immer dasjenige Verkehrsmittel, mit 

dem die jeweils längste Strecke eines Weges zurückgelegt wurde. Grundsätzlich wird 

beim Modal Split zwischen zwei Betrachtungsweisen unterschieden: Die erste betrachtet 

die Verkehrsmittelwahl anhand aller Wege (Wegeanteil), die zweite die Verkehrsmittel-

wahl anhand der erbrachten Verkehrsleistung (Anteil Personenkilometer). Die Ergeb-

nisse beider Betrachtungsweisen für die Stadt Ludwigsburg sind in Abbildung 12 darge-

stellt. 

 

Abbildung 12 Modal Split der Stadt Ludwigsburg (Eigene Darstellung basierend auf Kellerhoff et 
al. 2019) 

Mit 54 % Wegeanteil werden mehr als die Hälfte aller Wege mit dem Pkw zurückgelegt. 

MIV-Mitfahrer machen daran etwa ein Viertel aus. Der Anteil an Wegen mit dem ÖPNV 

beträgt 14 %. Immerhin rund ein Drittel aller Wege wird mit dem Fahrrad und zu Fuß 

zurückgelegt. Wird bei der Berechnung des Modal Splits die Verkehrsleistung zugrunde 

gelegt, verschiebt sich das Gewicht der Anteile deutlich zugunsten der motorisierten Ver-

kehrsmittel. So werden 94 % aller Personenkilometer mit dem Pkw und dem ÖPNV zu-

rückgelegt und nur 6 % mit dem Fahrrad und zu Fuß. 
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Intermodalität 

Wie bereits in vorherigen Kapiteln erwähnt, wird der elektrischen Mikromobilität und ins-

besondere den E-Tretrollern ein Potential zum Zurücklegen der Strecken von und zum 

ÖPNV zugesprochen. Deshalb ist, neben der klassischen Betrachtung des Hauptver-

kehrsmittels, auch die Analyse der genutzten Verkehrsmittelkombinationen interessant. 

Im Rahmen der Studie MiD 2017 blieben dabei Kombinationen von Fußwegen mit an-

deren Verkehrsmitteln unberücksichtigt, da auf nahezu allen Wegen auch Teile zu Fuß 

zurückgelegt werden. Außerdem wurden die Daten ausschließlich bundesweit und nicht 

gesondert für Ludwigsburg ausgewertet. 

Bundesweit kommt die Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln zum Zurückle-

gen eines Weges nur bei etwa 1 % aller Wege vor. Dabei teilen sich die intermodalen 

Wege zu etwa gleichen Teilen in eine Kombination aus ÖPNV und Fahrrad sowie ÖPNV 

und Pkw auf. Wird angenommen, dass dies auch für die Stadt Ludwigsburg zutrifft, dif-

ferenziert sich der ÖPNV-Anteil am Modal Split also in etwa 13 % reine ÖPNV-Wege 

und 1 % Kombination des ÖPNV mit dem Fahrrad bzw. Pkw. Dabei entspricht 1 % 

Wegeanteil in Ludwigsburg ca. 2.902 Wegen. Ungefähr die Hälfte davon, also 1.451 

Wege, werden somit täglich mit der Kombination aus ÖPNV und Pkw zurückgelegt. 

Wegezwecke 

Der Wegezweck gibt darüber Aufschluss, für welche Aktivität eine Person das Haus ver-

lässt. Der Anteil der sieben wesentlichen Wegezwecke an allen zurückgelegten Wegen 

in Ludwigsburg ist in Abbildung 13 dargestellt. Der Wegezweck „beruflich“ beschreibt 

dabei Wege während der Arbeitszeit, zu „private Erledigung“ zählen z.B. Arztbesuche 

oder Behördengänge. 

 

Abbildung 13 Wegeanteile je Wegezweck in der Stadt Ludwigsburg (Eigene Darstellung basie-
rend auf Kellerhoff et al. 2019) 
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Rund ein Drittel aller Wege der Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger sind im weites-

ten Sinne beruflich bedingte Wege (zur Arbeit, beruflich, zur Ausbildung). Danach folgen 

mit 28 % die Wege zum Einkaufen und für private Erledigungen sowie die Wege, die im 

Rahmen von Freizeitaktivitäten zurückgelegt werden. Den geringsten Wegeanteil hat 

das Bringen und Holen von Personen mit 9 %. 

Bewertung der Verkehrssituation 

Zusätzlich zur Verkehrsmittelnutzung wurde in der MiD 2017 untersucht, wie die Ver-

kehrssituation für das Auto, den ÖPNV und das Fahrrad sowie die Gegebenheiten für 

Fußwege in Ludwigsburg wahrgenommen werden. Außerdem wurde die subjektive Ein-

stellung der Umfrageteilnehmer gegenüber den genannten Verkehrsmitteln erfragt. Da-

bei hat sich herausgestellt, dass die Verkehrssituation in Ludwigsburg für Fußgänger mit 

Abstand am besten und für das Fahrrad sowie das Auto am schlechtesten bewertet wird. 

Trotz der schlechten Beurteilung der Verkehrssituation vor Ort wird das Auto von den 

Bürgerinnen und Bürgern jedoch am zweitliebsten zur Fortbewegung genutzt. Beliebter 

ist lediglich die Möglichkeit, Wege zu Fuß zurückzulegen. Am unbeliebtesten sind der 

ÖPNV sowie das Fahrrad. 

Die schlechte Bewertung und Einstellung gegenüber dem Fahrradfahren ist auch am 

Modal Split erkennbar. Nur 8 % aller Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Im 

gesamten Raumtyp „Stadtregion – Mittelstädte, städtischer Raum“ beträgt der Anteil der 

Fahrradwege im Durchschnitt immerhin 10 %, in ganz Deutschland sogar 11 %. Aus 

diesem Grund beschloss der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg im Jahr 2014 ein 

neues Radroutenkonzept. Dieses beinhaltet Maßnahmen, mit denen der Wegeanteil des 

Fahrradverkehrs bis 2025 mehr als verdoppelt werden soll (Kölz et al. 2013). Allerdings 

konnte bis Mitte 2019 nur eine von zehn geplanten Hauptrouten für Fahrradfahrer fertig-

gestellt werden. Ähnlich wie in anderen Städten ist es auch in Ludwigsburg äußerst 

schwierig, eine Mehrheit für Radweg-Projekte zu gewinnen, sobald Autofahrern dafür 

Platz weggenommen werden muss (Höhn 2019b). 

3.2.2. Experteninterview 

E-Kleinfahrzeuge bieten die Möglichkeit, die Mobilitätsangebote von Mittelstädten weiter 

zu diversifizieren. Vor allem durch stationslose Sharing-Systeme könnten die Fahrzeuge 

großflächig zugänglich gemacht werden. Allerdings wird eine umfassende Integration 

von E-Kleinfahrzeugen und insbesondere von E-Tretrollern in die städtischen Verkehrs-

systeme oft kritisch betrachtet – so auch von der Stadt Ludwigsburg (Höhn 2019a). Es 

stellt sich die Frage, welche Probleme bei einer Einführung der Fahrzeuge gesehen wer-

den. Außerdem interessieren die Anforderungen, die von der Stadt an neue 
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Mobilitätsformen bzw. die von den Fahrzeugen an die städtische Infrastruktur gestellt 

werden. Um diese und weitere Fragen beantworten zu können, wurde im Rahmen dieser 

Arbeit ein schriftliches Interview mit Experten der Stadt Ludwigsburg durchgeführt. 

Das Experteninterview wurde als Erhebungsmethode gewählt, da es den Befragten auf-

grund der offenen Fragestellungen viel Freiraum bei den Antworten gewährt und einen 

hohen Informationsgehalt bietet. Dazu wurde ein strukturierter Fragenkatalog mit insge-

samt 24 Fragen bezüglich verschiedener Aspekte rund um das Thema Mikromobilität 

erstellt. Dieser wurde im Januar 2020 von dem „Fachbereich Nachhaltige Mobilität“ (FB 

63) der Stadt Ludwigsburg beantwortet. Teilweise wurden dazu auch andere Fachberei-

che der Stadt einbezogen. Rückfragen konnten nicht gestellt werden. 

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Erkenntnisse des Experteninterviews eingegan-

gen. Der vollständige, ausgefüllte Fragenkatalog ist in Anhang A dargestellt. 

Allgemeines 

Die Stadt Ludwigsburg will nachhaltige Mobilität stärken. Privatunternehmen als Mobili-

tätsdienstleister stellen dabei grundsätzlich kein Problem dar und agieren schon lange 

in der Stadt (z.B. Busunternehmen und Carsharing). Laut des FB 63 würden Probleme 

erst durch das Erbringen einer mangelhaften Leistung entstehen, bzw. wenn die Unter-

nehmen nicht ansprechbar wären oder sich außerhalb des rechtlich geordneten Rah-

mens bewegen würden. Dabei muss der rechtliche Rahmen für eine Stadtverwaltung als 

unterste Verwaltungsbehörde vor allem auch durchsetzbar sein, um Sicherheit und Ord-

nung im öffentlichen Raum stets gewährleisten zu können. 

Im Hinblick auf Sharing-Anbieter von E-Kleinfahrzeugen werden vor allem ein ungere-

geltes Abstellen von Fahrzeugen im öffentlichen Raum und die privatwirtschaftliche Nut-

zung von diesem als Probleme gesehen. Besonders wichtig sei deshalb ein enger Kon-

takt der Anbieter mit der zuständigen Verwaltungsbehörde. 

Ein Datenaustausch zwischen den Anbietern und der Stadt wird generell positiv gese-

hen, solange die Daten anonymisiert sind und allen erforderlichen Datenschutzkriterien 

entsprechen. 

Stadtraum 

Inwiefern die Inanspruchnahme des öffentlichen Raums durch Sharing-Anbieter gesetz-

lich geregelt wird (Gemeingebrauch oder Sondernutzung), obliegt in Deutschland den 

Bundesländern bzw. Kommunen. Laut des FB 63 würde es definitiv Genehmigungen der 

Straßenbaubehörde erfordern und somit unter die „Sondernutzung“ fallen, sobald für den 
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Betrieb der Sharing-Fahrzeuge ausgewiesene Abstellflächen oder Stationen erforderlich 

sind. Ob stationslose Sharing-Fahrzeuge als „Gemeinnutzung“ oder „Sondernutzung“ 

eingestuft werden würden, ist in Ludwigsburg noch nicht abschließend geklärt. 

Der mögliche Einfluss von geparkten Sharing-Fahrzeugen auf die Ästhetik des Stadt-

raums wird kritisch bewertet, vor allem in der historischen Innenstadt von Ludwigsburg. 

Ein unkoordiniertes Abstellen von E-Kleinfahrzeugen an beliebiger Stelle im öffentlichen 

Raum sei nicht erwünscht. Durch stationsbasierte Angebote könne dieses Problem ver-

mieden werden. 

Sicherheit und Ordnung 

Aufgrund der kleineren Räder und ihrer Konstruktionsweise weisen E-Tretroller eine an-

dere Fahrdynamik als Fahrräder auf. Dies wird vom FB 63 als sicherheitsrelevantes 

Problem gesehen, da Stöße oder Schläge durch Unebenheiten oder Bordsteinkanten 

weniger gut abgefedert werden können, und somit Stürze möglich sind. Außerdem bie-

ten die Fahrzeuge nicht die gleiche Fahrstabilität wie ein Fahrrad. 

Während der Fahrt mit E-Tretrollern können nur bedingt Handzeichen gegeben werden. 

Da das Kenntlichmachen eines Abbiegevorgangs nach §9 StVO vorgeschrieben ist, sei 

eine verkehrssichere Teilnahme von E-Tretrollern am Straßenverkehr nicht gegeben. 

Zusätzlich wurde angemerkt, dass die Wartung der Fahrzeuge essenziell ist. Brüche o-

der ein Versagen von technischen Systemen könnten fatale Folgen haben. 

Infrastruktur 

Derzeit ist in Ludwigsburg für einspurige Radschnellwege eine Mindestbreite von 2 m 

und für zweispurige Radschnellwege von 3,3 m vorgesehen. Die Fahrbahn sollte dabei 

asphaltiert sein. Bordsteine müssen von Fahrrädern überfahrbar sein, aber gleichzeitig 

taktil für Blinde erfassbar bleiben. An Querungsstellen und Kreuzungen sind Null-Absen-

kungen vorgesehen.  

Eine bauliche Trennung der Radwege von MIV und Fußverkehr ist so weit wie möglich 

erwünscht. Ziel sei die Steigerung der subjektiven und objektiven Sicherheit, um gezielt 

auch Personenkreise anzusprechen, die heute noch nicht Fahrrad fahren, weil sie sich 

vor dem Fahren im Straßenraum fürchten. Alternativ seien auch Fahrradstraßen mit er-

heblich reduziertem Verkehr möglich. Im untergeordneten Radwegenetz oder auf Rou-

ten, auf denen eine bauliche Trennung nicht möglich ist, sollen Markierungslösungen auf 

der Straße zum Einsatz kommen. 
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Laut FB 63 eigne sich die geplante Fahrradinfrastruktur im Prinzip auch für E-Tretroller. 

Allerdings sollten diese ausschließlich auf den speziellen Radwegen, fern von Kfz und 

Fußgängern, gefahren werden. Dabei sei eine glatte Oberfläche mit Grip unerlässlich. 

Gegebenenfalls könnten auch hydraulisch gebundene Strecken mit dicken Reifen sicher 

befahrbar sein. Eine Null-Absenkung der Bordsteinkanten würde die Gefahr von Stürzen 

minimieren. Außerdem müssten die Radwege breit genug sein, um Überholvorgänge zu 

ermöglichen. 

Solange jedoch keine Zeichen bei der Benutzung von E-Tretrollern gegeben werden 

können, sei eine sichere Teilnahme am Verkehr – egal ob auf der Straße oder einem 

baulich getrennten Radweg – nicht möglich. 

Erreichbarkeit 

In Ludwigsburg gewinnen Sharing-Fahrzeuge immer mehr an Bedeutung, um die Er-

reichbarkeit innerhalb der Stadt zu erhöhen. Laut FB 63 soll der – im Sinne von Mobili-

tätsangeboten – benachteiligte Stadtteil Poppenweiler unter anderem durch E-Leihfahr-

räder besser mit der Innenstadt verbunden werden. Auch in Neubaugebieten sind Sha-

ring-Fahrzeuge bereits Teil der Mobilitätskonzepte. Gebündelt in Mobilitätsstationen sol-

len Pkw, Fahrräder und Lastenfahrräder zum Ausleihen angeboten werden. 

E-Tretroller wären laut FB 63 in ausgesuchten Fällen für den Anschluss an den ÖPNV 

denkbar, z.B. zwischen größeren Pendlerschwerpunkten wie einem Pendlerparkhaus 

und den Gewerbestandorten. Also dort, wo klar definierbare Mobilitätsketten bestehen. 

Bereits existierende Bikesharing-Stationen werden für diesen Zweck rege benutzt.  

Sharing-Dienste 

Ludwigsburg setzt bei Sharing-Fahrzeugen auf stationsgebundene Systeme. Laut FB 63 

bieten diese ein klar erkennbares und verlässliches Angebot an fest definierten Orten 

und sorgen somit für Präsenz und Sichtbarkeit. Außerdem ließen sich stationsbasierte 

Angebote besser zu Mobilitätspunkten zusammenfassen bzw. strategisch im Raum ver-

teilen. Gleichzeitig werde ein ungeregeltes Abstellen im öffentlichen Raum sowie Van-

dalismus vermieden. 

Bei Sharing-E-Tretrollern wird die Seriosität der Angebote als größte Hürde betrachtet. 

Die angebotenen Fahrzeuge müssten qualitativ hochwertig sowie nachhaltig sein. Es 

müsste seriös und transparent mit den Daten umgegangen sowie ein Mindestmaß an 

Service gewährleistet werden. Zudem sollte mit den Städten ergebnisoffen zusammen-

gearbeitet werden. Unter diesen Voraussetzungen könnten E-Tretroller für ausgewählte 

Strecken und bestimmte Zielgruppen eine diskutable Alternative zu Fahrrädern sein. 
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Einen spezifischen Vorteil von E-Tretrollern gegenüber Fahrrädern oder dem „zu Fuß 

Gehen“ sieht der FB 63 bisher nicht. 

Ökologie 

Die Klima- und Umweltverträglichkeit von neuen Mobilitätsformen spielt in Ludwigsburg 

eine sehr große Rolle und wird über den kompletten Lebenszyklus betrachtet. Aus die-

sem Grund erwartet die Stadt eine gewisse Robustheit und Haltbarkeit von Sharing-

Fahrzeugen. Außerdem spielen die Wiederverwertbarkeit und die Herkunft der Rohstoffe 

eine wichtige Rolle – gerade bei elektronischen Bauteilen oder Batterien.  

3.2.3. Bürgerumfrage 

Elektrische Kleinfahrzeuge sind in den letzten Jahren vor allem aufgrund von umfangrei-

chen Mietangeboten zu einer ernstzunehmenden Alternative zum MIV geworden. Bis 

dato existieren diese aber hauptsächlich in den deutschen Großstädten. In Mittelstädten 

wie Ludwigsburg werden oftmals nur vereinzelt Fahrzeuge zum Ausleihen angeboten. 

Wann Sharing-Anbieter ihre Dienstleistungen auch in kleineren Städten anbieten wer-

den, ist momentan noch unklar (Höhn 2019a). Erkenntnisse bezüglich der möglichen 

Auswirkungen von umfangreich verfügbaren elektrischen Kleinfahrzeugen auf das Mo-

bilitätsverhalten in Mittelstädten bestehen derzeit noch nicht. Um diese zu gewinnen, 

wurde im Rahmen dieser Arbeit einer Bürgerumfrage in der Stadt Ludwigsburg durchge-

führt. 

Insgesamt besteht die Bürgerumfrage aus 19 Fragen (siehe Anhang B). Das Hauptziel 

der Umfrage war, herauszufinden, inwiefern die Bewohner Ludwigsburgs bereit wären, 

ihr Mobilitätsverhalten zu verändern, wenn verschiedene elektrische Kleinfahrzeuge je-

derzeit in der Stadt verfügbar wären. Dabei wurde sowohl der mögliche Einfluss von 

ausschließlich E-Tretrollern als auch der mögliche Einfluss verschiedener, gleichzeitig 

verfügbarer E-Kleinfahrzeuge (E-Tretroller, E-Fahrrad, E-Lastenfahrrad) abgefragt. Au-

ßerdem wurde separat das mögliche Potential der Fahrzeuge zum Zurücklegen der ers-

ten bzw. letzten Meile in Verbindung mit dem ÖPNV erhoben. Bei der Beantwortung der 

diesbezüglichen Fragen sollte von schönem, trockenem Wetter ausgegangen werden. 

Um quantifizierbare Ergebnisse zu erhalten und die Beantwortung der Umfrage so ein-

fach wie möglich zu gestalten, wurden hauptsächlich geschlossene Multiple-Choice-Fra-

gen gestellt. In einigen ausgewählten Fragestellungen wurde das Einbringen der indivi-

duellen Meinungen durch offene Teilfragen ermöglicht. Spezifische Fachbegriffe wurden 

unter den jeweiligen Fragestellungen erläutert. 
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Als Befragungsmethode wurde eine Online-Umfrage gewählt. Dazu wurde der Fragen-

katalog in die Online-Umfrage-Applikation „LimeSurvey“ übertragen. Um eine hohe Ab-

schlussquote zu erreichen, wurden dabei zusammenhängende Fragestellungen mithilfe 

von Bedingungen intelligent vernetzt. Dadurch bekamen die Umfrageteilnehmer, basie-

rend auf einer Ausgangsfrage, in den Folgefragen nur die jeweils relevanten Antwort-

möglichkeiten angezeigt. 

Der Teilnahmelink zur Umfrage konnte über verschiede Soziale Medien in der Stadt Lud-

wigsburg zugänglich gemacht werden. Außerdem wurde in einem Artikel der Ludwigs-

burger Kreiszeitung (LKZ) auf die Umfrage verwiesen (Schneider 2019). Als Anreiz 

konnte an einem Gewinnspiel teilgenommen werden. Die Teilnahme an der Umfrage 

erfolgte anonym und war freiwillig. 

Im Zeitraum vom 22.11.2019 bis zum 07.01.2020 haben insgesamt 251 Ludwigsburger-

innen und Ludwigsburger an der Umfrage teilgenommen. Davon haben 188 Personen 

die Umfrage vollständig beendet und 63 vorzeitig abgebrochen. Zur folgenden Analyse 

der Umfragedaten kam die Statistiksoftware „PSPP“ zum Einsatz. Dabei wurden nur die 

vollständig ausgefüllten Umfragebögen berücksichtigt. Die Kurz-Statistiken aller Fragen 

sind in Anhang C dargestellt. 

Demographische Daten der Umfrageteilnehmer 

Von den insgesamt 188 Umfrageteilnehmern war mit Abstand die Mehrheit zwischen 18 

und 29 Jahre alt (siehe Abbildung 14). In dieser Altersgruppe haben mit 80 % deutlich 

mehr Frauen als Männer an der Umfrage teilgenommen, 1 % gab ein anderes Ge-

schlecht an. In den anderen betrachteten Altersgruppen überwiegt hingegen der Anteil 

männlicher Teilnehmer. Dieser beträgt in der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen 58 %, 

in der Altersgruppe der 46- bis 60-Jährigen 80 % und bei den über 60-Jährigen 75 %. 

Lediglich ein Umfrageteilnehmer war jünger als 18 Jahre. Da mit dessen Angaben keine 

repräsentativen Aussagen für die Altersgruppe der unter 18-Jährigen getroffen werden 

können, werden sie in den folgenden Auswertungen vernachlässigt. Aufgrund der gerin-

gen Teilnehmeranzahlen in den Altersgruppen der 46- bis 60-Jährigen und der über 60-

Jährigen ist die Repräsentativität der diesbezüglichen Ergebnisse kritisch zu betrachten. 
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Abbildung 14 Anzahl der Umfrageteilnehmer nach Alter und Geschlecht (Eigene Darstellung) 

Haltung gegenüber neuen Mobilitätsformen 

Die Umfrageteilnehmer stehen neuen Mobilitätsformen generell sehr positiv gegenüber 

(siehe Abbildung 15). So haben 83 % aller Teilnehmer angegeben, neue Mobilitätsfor-

men zu befürworten (Skala 4 – 6), 23 % befürworten sie sogar sehr. Lediglich 16 % 

lehnen neue Mobilitätsangebote eher ab (Skala 1 – 3), 3 % lehnen sie stark ab. 

 

Abbildung 15 Generelle Haltung gegenüber neuen Mobilitätsformen (Eigene Darstellung) 

Dieses Ergebnis ist dabei nicht ausschlaggebend von einer bestimmten Altersgruppe 

abhängig (siehe Abbildung 16). Von jeder Altersgruppe werden neue Mobilitätsformen 

stärker befürwortet als abgelehnt. Am stärksten von den 30- bis 45-Jährigen und am 

schwächsten von den 46- bis 60-Jährigen. 
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Abbildung 16 Generelle Haltung gegenüber neuen Mobilitätsformen je Altersgruppe (Eigene 
Darstellung) 

Ausschlaggebendste Kriterien für die Verkehrsmittelwahl 

Mit insgesamt 54 % aller Antworten stellen „Zeit“ und „Kosten“ die zwei ausschlagge-

bendsten Kriterien für die Wahl des allgemeinen Verkehrsmittels dar (siehe Abbildung 

17). An dritter Stelle folgt mit 21 % der Antworten „Nachhaltigkeit“ und an vierter Stelle 

„Komfort“ mit 11 %. Sicherheit und vor allem Spaß spielen für die Umfrageteilnehmer bei 

der Wahl des Verkehrsmittels nur eine untergeordnete Rolle. Unter „Sonstiges“ konnten 

von den Teilnehmern individuelle Antworten gegeben werden. Dabei wurde mehrmals 

„Sport“ bzw. „Bewegung“ als Kriterium für die Verkehrsmittelwahl genannt. 

 

Abbildung 17 Ausschlaggebendste Kriterien für die generelle Verkehrsmittelwahl (Eigene Dar-
stellung) 

Werden die Antworten in Abhängigkeit von den verschiedenen Altersgruppen der Um-

frageteilnehmer betrachtet, verändert sich die Reihenfolge der Kriterien teilweise (siehe 

Abbildung 18). So ist für die Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen „Nachhaltigkeit“ 
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wichtiger als „Kosten“. Für die Altersgruppe der über 60-Jährigen steht „Nachhaltigkeit“ 

sogar an erster Stelle, gefolgt von „Zeit“ und „Kosten“. 

 

Abbildung 18 Ausschlaggebendste Kriterien für die generelle Verkehrsmittelwahl je Altersgruppe 
(Eigene Darstellung) 

Bereitschaft zur Änderung der Verkehrsmittelwahl 

Um herauszufinden, inwieweit die Verfügbarkeit von kleinen Elektrofahrzeugen die Ver-

kehrsmittelwahl der Bürgerinnen und Bürger verändern würde, wurden die bereits in Ab-

bildung 13 genannten Wegezwecke herangezogen (zur Arbeit, beruflich, zur Ausbildung, 

Einkauf, private Erledigung, Freizeit, Bringen und Holen von Personen). Zur besseren 

Differenzierung wurde der Wegezweck „Freizeit“ in die Wegezwecke „Freizeit unter der 

Woche“ (z.B. Freunde, Sport) und „Freizeit am Wochenende“ (z.B. Ausflug, Städtetrip) 

unterteilt. 

Zuerst wurde erhoben, mit welchem Hauptverkehrsmittel die Umfrageteilnehmer die ein-

zelnen Wegezwecke normalerweise zurücklegen (Status quo). Als Hauptverkehrsmittel 

gilt dabei dasjenige Verkehrsmittel, mit dem die größte Entfernung zurückgelegt wird. 

Zur Auswahl standen ÖPNV (Bus, Bahn), MIV-Fahrer (Auto, Motorrad, Moped, …), MIV-

Mitfahrer (Beifahrer, Taxi, Fahrgemeinschaft, …), Fahrrad, „zu Fuß“ und „Ich lege diesen 

Wegezweck nicht zurück“. Anschließend wurden die Umfrageteilnehmer gefragt, inwie-

fern eine ständige Verfügbarkeit, einerseits von E-Tretrollern und andererseits von ver-

schiedenen E-Kleinfahrzeugen (E-Tretroller, E-Fahrrad, E-Lastenfahrrad), einen Ein-

fluss auf die jeweilige Hauptverkehrsmittelwahl hätte. Dabei konnte zwischen den fol-

genden Antwortmöglichkeiten gewählt werden: 

• „Ja, ich würde diesen Wegezweck nun mit einem E-Tretroller bzw. E-Kleinfahrzeug 

zurücklegen“ 
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• „Ja, ich würde diesen Wegezweck nun mit dem ÖPNV zurücklegen“ (Weil ich die 

erste/letzte Meile zum/vom ÖPNV nun mit einem E-Tretroller bzw. E-Kleinfahrzeug 

zurücklegen kann) 

• „Nein, meine Hauptverkehrsmittelwahl würde sich nicht verändern“ 

Zusätzlich wurde erhoben, welchen Einfluss die Verfügbarkeit von E-Tretrollern bzw. E-

Kleinfahrzeugen auf die Verkehrsmittelwahl der Umfrageteilnehmer zum Zurücklegen 

der ersten/letzten Meile zum/vom ÖPNV hätte. Bedingung für das Erscheinen dieser 

Frage war, dass im Status quo mindestens einmal der ÖPNV als Hauptverkehrsmittel 

für einen der Wegezwecke angegeben wurde. 

Bei der Beantwortung aller Fragen zur Veränderung der Verkehrsmittelwahl sollte von 

schönem, trockenem Wetter ausgegangen werden. Die Fragen waren verpflichtend und 

konnten nicht übersprungen werden. 

Im Folgenden wird zuerst auf den Status quo und anschließend sowohl auf den Einfluss 

von ausschließlich E-Tretrollern als auch auf den Einfluss verschiedener E-Kleinfahr-

zeuge (E-Tretroller, E-Fahrrad, E-Lastenfahrrad) eingegangen. Dabei wird jeweils als 

erstes die Hauptverkehrsmittelwahl für die verschiedenen Wegezwecke und danach die 

Verkehrsmittelwahl für das Zurücklegen der ersten/letzten Meile zum/vom ÖPNV be-

trachtet. 

a) Status quo 

Die Hauptverkehrsmittelwahl der Umfrageteilnehmer je Wegezweck ist in Abbildung 19 

dargestellt. Für alle Wegezwecke, außer „beruflich“ und „zur Ausbildung“, wird am häu-

figsten ein Fahrzeug des MIV (v.a. Pkw) als Verkehrsmittel gewählt. Berufliche Wege 

werden in Ludwigsburg hingegen größtenteils zu Fuß und die Wege zur Ausbildung 

meistens mit dem ÖPNV zurückgelegt. Am größten ist der Anteil an MIV-Fahrern mit 

83 % für den Wegezweck „Bringen und Holen von Personen“. Der Anteil an MIV-Mitfah-

rern ist für Wege im Kontext von Freizeitaktivitäten am Wochenende mit 12 % am höchs-

ten. 
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Abbildung 19 Status quo: Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck (Eigene Darstellung) 

Betrachtet man die Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegzwecke und je Altersgruppe, 

ist ein deutlicher Unterschied in der Verkehrsmittelwahl zwischen den Altersgruppen zu 

erkennen (siehe Abbildung 20). Zwar dominiert der MIV als Verkehrsmittel in allen Al-

tersgruppen, allerdings ist dessen Anteil bei den 18- bis 29-Jährigen und bei den über 

60-Jährigen um einiges geringer als bei den 30- bis 45-Jährigen und den 46- bis 60-

Jährigen. Genau umgekehrt verhält sich der Anteil des ÖPNV. Dieser ist bei den 18- bis 

29-Jährigen und bei den über 60-Jährigen höher als bei den 30- bis 45-Jährigen und den 

46- bis 60-Jährigen. Der Anteil von Wegen mit dem Fahrrad und „zu Fuß“ zusammen 

variiert über die Altersgruppen nur um wenige Prozent. 

Eine detaillierte Auflistung der prozentualen Hauptverkehrsmittelanteile je Wegezweck 

und je Altersgruppe kann Anhang D Unterpunkt a entnommen werden. 
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Abbildung 20 Status quo: Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke je Altersgruppe (Ei-
gene Darstellung) 

Insgesamt wird von den Umfrageteilnehmern für das Zurücklegen aller Wegezwecke mit 

46 % am häufigsten auf den MIV zurückgegriffen (siehe Abbildung 21). Danach folgt der 

ÖPNV mit 27 % sowie das „Fahrrad fahren“ mit 14 % und das „zu Fuß Gehen“ mit 13 %. 

 

Abbildung 21 Status quo: Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke und Altersgruppen 
(Eigene Darstellung) 

Diejenigen Umfrageteilnehmer, die den ÖPNV für mindestens einen der Wegezwecke 

benutzen, legen die erste/letzte Meile zum/vom ÖPNV hauptsächlich zu Fuß zurück 

(siehe Abbildung 22). Für die erste Meile wird mit insgesamt 23 % außerdem häufig das 

Fahrrad oder der MIV benutzt. Für die letzte Meile sinken deren Anteile auf unter 10 %. 

Der Anteil an MIV-Mitfahren beträgt sowohl für die erste als auch für die letzte Meile nur 

ca. 1 %. 
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Die MIV-Fahrten für die erste und letzte Meile entfallen dabei hauptsächlich auf die Al-

tersgruppen der 30- bis 45-Jährigen und der 46- bis 60-Jährigen. Von den über 60-Jäh-

rigen wurde sogar angegeben, dass die Wege zum/vom ÖPNV ausschließlich zu Fuß 

zurückgelegt werden. Die einzelnen prozentualen Anteile der verschiedenen Verkehrs-

mittel für die erste und letzte Meile je Altersgruppe sind in Anhang D Unterpunkt b dar-

gestellt. 

 

Abbildung 22 Status quo: Verkehrsmittelwahl für das Zurücklegen der ersten/letzten Meile 
zum/vom ÖPNV (Eigene Darstellung) 

b) E-Tretroller 

Wären E-Tretroller in Ludwigsburg jederzeit verfügbar, würden sie einerseits einen Teil 

der gängigen Hauptverkehrsmittel ersetzen und andererseits Wege mit dem ÖPNV als 

Hauptverkehrsmittel induzieren. Letzteres beruht auf der Tatsache, dass einige Perso-

nen, aufgrund der Möglichkeit mit E-Tretrollern die erste/letzte Meile zum/vom ÖPNV 

zurücklegen zu können, auf den ÖPNV umsteigen würden. In den folgenden Abbildun-

gen sind diese induzierten ÖPNV-Wege immer in den jeweils angegebenen ÖPNV-An-

teilen miteinbezogen.  

Die Umfrageteilnehmer würden in Ludwigsburg E-Tretroller für alle Wegezwecke benutz-

ten (siehe Abbildung 23). Je nach Wegezweck würde dabei unterschiedlich oft von den 

gängigen Hauptverkehrsmitteln auf die E-Kleinstfahrzeuge umgestiegen werden – am 

meisten für die Wegezwecke „beruflich“, „private Erledigung“ und „Freizeit unter der Wo-

che“ und am wenigsten für die Wegezwecke „zur Ausbildung“, „Freizeit am Wochen-

ende“ und „Bringen oder Holen von Personen“. 

Inwiefern die gängigen Hauptverkehrsmittel dabei Anteile an die E-Tretroller verlieren 

würden, hängt von dem jeweiligen Wegezweck ab (siehe Tabelle 6). So würden die E-

Tretroller bei den Wegezwecken „private Erledigung“, „Freizeit unter der Woche“, 
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„Freizeit am Wochenende“ und „Bringen oder Holen von Personen“ den MIV stärker re-

duzieren als die Anteile des Umweltverbundes. Bei den restlichen Wegezwecken würde 

hingegen der Umstieg vom Umweltverbund überwiegen. Aufgrund der induzierenden 

Wirkung der E-Tretroller würde sich beim Wegezweck „Freizeit am Wochenende“ der 

Anteil des ÖPNV erhöhen. 

 

Abbildung 23 Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck mit E-Tretrollern (Eigene Darstellung) 

Tabelle 6 Prozentuale Veränderung der Hauptverkehrsmittelanteile je Wegezweck durch E-
Tretroller im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

 Wegezwecke 

Hauptver-
kehrsmit-
tel 

zur 
Arbeit 

beruflich 
Zur 

Ausbil-
dung 

Einkauf 
private 
Erledi-
gung 

Freizeit 
unter 

der Wo-
che 

Freizeit 
am Wo-

chenende 

Bringen 
oder Holen 
von Perso-

nen 

ÖPNV 0% 0% -3% -1% -2% -2% +1% 0% 

MIV- 
Mitfahrer 

0% -1% 0% -1% -1% -1% 0% 0% 

MIV- 
Fahrer 

-3% -5% -1% -2% -10% -9% -5% -4% 

Fahrrad -3% -5% -1% -1% -2% -3% -1% 0% 

zu Fuß -1% -9% -1% -6% -3% -3% 0% 0% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Stellt man die Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke und je Altersgruppe dar, 

ist zu erkennen, dass die Altersgruppe der 46- bis 60-Jährigen die E-Tretroller am häu-

figsten für das Zurücklegen der Wegezwecke benutzen würde (siehe Abbildung 24). In 

dieser Altersgruppe würde auch am stärksten der MIV verringert und der ÖPNV gestärkt 

werden (siehe Tabelle 7). Auch bei den 30- bis 45-Jährigen würde sich der ÖPNV-Anteil 

aufgrund von E-Tretrollern erhöhen. 
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Eine detaillierte Auflistung der prozentualen Hauptverkehrsmittelanteile je Wegezweck 

und je Altersgruppe mit E-Tretrollern kann Anhang E Unterpunkt a entnommen werden. 

 

Abbildung 24 Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke je Altersgruppe mit E-Tretrollern 
(Eigene Darstellung) 

Tabelle 7 Prozentuale Veränderung der Hauptverkehrsmittelanteile über alle Wegezwecke je 
Altersgruppe durch E-Tretroller im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

 Altersgruppen 

Hauptverkehrsmittel 18 - 29 30 – 45 46 - 60 über 60 

ÖPNV -2% +2% +4% -2% 

MIV-Mitfahrer 0% 0% 0% 0% 

MIV-Fahrer -4% -6% -12% -7% 

Fahrrad -2% -2% -3% 0% 

zu Fuß -3% -4% -4% 0% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Insgesamt über alle Wegezwecke und Altersgruppen würden die Umfrageteilnehmer E-

Tretroller für 11 % der Wegezwecke benutzen (siehe Abbildung 25). Dabei würde von 

allen Hauptverkehrsmitteln der MIV am stärksten reduziert werden (siehe Tabelle 8). 

Allerdings würde sich auch der Anteil von „Fahrrad fahren“ und „zu Fuß gehen“ um 2 % 

bzw. 3 % verringern. Der Anteil des ÖPNV würde sich insgesamt nicht ausschlaggebend 

verändern – E-Tretroller würden annähernd so viele Wege mit dem ÖPNV induzieren 

wie ersetzen. 
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Abbildung 25 Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke und Altersgruppen mit E-Tretrol-
lern im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

Tabelle 8 Prozentuale Veränderung der Hautverkehrsmittelanteile über alle Wegezwecke und 
Altersgruppen durch E-Tretroller im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

Hauptverkehrsmittel 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

-1% 0% -5% -2% -3% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Diejenigen Umfrageteilnehmer, die grundsätzlich den ÖPNV für mindestens einen der 

Wegezwecke benutzen, würden die erste Meile zu 16 % und die letzte Meile zu 17 % 

mit E-Tretrollern zurücklegen (siehe Abbildung 26). Da die Wege zum/vom ÖPNV im 

Status quo größtenteils zu Fuß zurückgelegt werden, würde die Verfügbarkeit von E-

Tretrollern auch dieses Verkehrsmittel am stärksten ersetzen (siehe Tabelle 9). MIV-

Fahrten würden für die erste Meile nur um 2 % und für die letzte Meile um 1 % verringert 

werden. Zwischen den Altersgruppen sind dabei kaum Unterschiede zu erkennen. Die 

einzelnen prozentualen Anteile der verschiedenen Verkehrsmittel für die erste und letzte 

Meile je Altersgruppe mit E-Tretrollern sind in Anhang E Unterpunkt b dargestellt. 
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Abbildung 26 Verkehrsmittelwahl für das Zurücklegen der ersten/letzten Meile zum/vom ÖPNV 
mit E-Tretrollern im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

Tabelle 9 Prozentuale Veränderung der Verkehrsmittelanteile zum Zurücklegen der ersten/letz-
ten Meile zum/vom ÖPNV durch E-Tretroller im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

 Verkehrsmittel 

Weg MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

Erste Meile 0% -2% -2% -12% 

Letzte Meile 0% -1% 0% -16% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

c) Verschiedene E-Kleinfahrzeuge 

Wären verschiedene E-Kleinfahrzeuge (E-Tretroller, E-Fahrrad, E-Lastenfahrrad) jeder-

zeit in Ludwigsburg verfügbar, würden auch diese einerseits einen Teil der gängigen 

Hauptverkehrsmittel ersetzten und andererseits Wege mit dem ÖPNV induzieren. Die 

induzierten ÖPNV-Wege sind in den folgenden Abbildungen immer in den jeweils ange-

gebenen ÖPNV-Anteilen miteinbezogen.  

Für alle Wegezwecke würde deutlich häufiger von den gängigen Hauptverkehrsmitteln 

auf verschiedene E-Kleinfahrzeuge umgestiegen werden als bei einer Verfügbarkeit von 

E-Tretrollern allein (siehe Abbildung 27). Für die Wegezwecke „Einkauf“, „private Erledi-

gung“ und „Freizeit unter der Woche“ würden sie sogar die mit Abstand meistbenutzten 

Hauptverkehrsmittel darstellen. Es wird vermutet, dass dabei vor allem die Möglichkeit, 

Waren oder Personen mit E-Lastenfahrrädern zu transportieren, ein ausschlaggebender 

Faktor ist. 

Inwiefern die gängigen Hauptverkehrsmittel dabei Anteile an die E-Tretroller verlieren 

würden, hängt wiederum von dem jeweiligen Wegezweck ab (siehe Tabelle 10). So 

würde der MIV teilweise deutlich stärker reduziert werden als der ÖPNV und die Fahrrad- 
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und Fußwegeanteile zusammen (z.B. Wegezweck „Freizeit am Wochenende“). Bei an-

deren Wegezwecken würde hingegen der Umweltverbund mehr Anteile verlieren als der 

MIV (z.B. Wegezweck „zur Ausbildung“). Bei den Wegezwecken „beruflich“ und „Bringen 

oder Holen von Personen“ würde die Verfügbarkeit von verschiedenen E-Kleinfahrzeu-

gen mehr ÖPNV-Wege induzieren als ersetzen. 

 

Abbildung 27 Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck mit verschiedenen E-Kleinfahrzeugen (Ei-
gene Darstellung) 

Tabelle 10 Prozentuale Veränderung der Hauptverkehrsmittelanteile je Wegezweck durch ver-
schiedene E-Kleinfahrzeuge im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

 Wegezwecke 

Hauptver-
kehrsmit-
tel 

zur 
Arbeit 

beruflich 
Zur 

Ausbil-
dung 

Einkauf 
private 
Erledi-
gung 

Freizeit 
unter 

der Wo-
che 

Freizeit 
am Wo-

chenende 

Bringen 
oder Holen 
von Perso-

nen 

ÖPNV -6% +1% -7% -3% -6% -7% -4% +1% 

MIV- 
Mitfahrer 

0% -1% 0% -1% -1% -2% -2% 0% 

MIV- 
Fahrer 

-12% -4% -4% -16% -18% -14% -9% -12% 

Fahrrad -5% -7% -5% -9% -7% -9% -2% -2% 

zu Fuß -2% -8% -2% -16% -7% -3% 0% -2% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Stellt man die Hauptverkehrsmittelanteile über alle Wegezwecke und je Altersgruppe 

dar, ist zu erkennen, dass die verschiedenen E-Kleinfahrzeuge in jeder Altersgruppe ei-

nen Verkehrsmittelanteil von über 20 % hätten (siehe Abbildung 28). In den Altersgrup-

pen der 18- bis 29-Jährigen und der über 60-Jährigen würde dieser sogar rund 30 % 

erreichen. Dabei würde der Umweltverbund nur in der Altersgruppe der 19- bis 29-Jäh-

rigen mehr Anteile verlieren als der MIV (siehe Tabelle 11). In den anderen 
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Altersgruppen würde der MIV mindestens genauso stark reduziert werden wie die Ver-

kehrsmittel des Umweltverbundes. 

Eine detaillierte Auflistung der prozentualen Hauptverkehrsmittelanteile je Wegezweck 

und je Altersgruppe mit verschiedenen E-Kleinfahrzeugen kann Anhang F Unterpunkt a 

entnommen werden. 

 

Abbildung 28 Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke je Altersgruppe mit verschiede-
nen E-Kleinfahrzeugen (Eigene Darstellung) 

Tabelle 11 Prozentuale Veränderung der Hauptverkehrsmittelanteile über alle Wegezwecke je 
Altersgruppe durch verschiedene E-Kleinfahrzeuge im Vergleich zum Status quo (Eigene Dar-
stellung) 

 Altersgruppen 

Hauptverkehrsmittel 18 - 29 30 – 45 46 - 60 über 60 

ÖPNV -6% 0% +1% -5% 

MIV-Mitfahrer -1% 0% 0% -2% 

MIV-Fahrer -12% -11% -13% -12% 

Fahrrad -6% -4% -4% -7% 

zu Fuß -5% -7% -6% 0% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Insgesamt über alle Wegezwecke und Altersgruppen würden die verschiedenen E-Klein-

fahrzeuge einen Verkehrsmittelanteil von 28 % erreichen (siehe Abbildung 29). Damit 

würden sie nur knapp hinter dem MIV die wichtigsten Verkehrsmittel zum Zurücklegen 

aller Wegezwecke darstellen. Ebenso wie bei einer Verfügbarkeit von E-Tretrollern allein 

würde dabei von allen Verkehrsmitteln der MIV mit insgesamt 13 % am meisten reduziert 

werden (siehe Tabelle 12). Die Fahrrad- bzw. zu-Fuß-Anteile würden sich um 6 % bzw. 

5 % verringern. Am wenigsten Verluste würde immer noch der ÖPNV verzeichnen. 
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Allerdings würden diese, im Vergleich zu einer Verfügbarkeit von E-Tretrollern allein, auf 

4 % ansteigen. Die Ursache dafür ist, dass durch die zusätzliche Verfügbarkeit von E-

Fahrrädern und E-Lastenfahrrädern mehr als doppelt so viele Personen vom ÖPNV auf 

die E-Kleinfahrzeuge umsteigen würden als bei E-Tretrollern allein. Gleichzeitig würden 

jedoch keine zusätzlichen Personen aufgrund von E-Fahrrädern und E-Lastenfahrrädern 

auf den ÖPNV umsteigen – sie hätten keine zusätzlich induzierende Wirkung. 

 

Abbildung 29 Hauptverkehrsmittelwahl über alle Wegezwecke und Altersgruppen mit verschie-
denen E-Kleinfahrzeugen im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

Tabelle 12 Prozentuale Veränderung der Hauptverkehrsmittelanteile über alle Wegezwecke 
und Altersgruppen durch verschiedene E-Kleinfahrzeuge im Vergleich zum Status quo (Eigene 
Darstellung) 

Hauptverkehrsmittel 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

-4% -1% -12% -6% -5% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Diejenigen Umfrageteilnehmer, die grundsätzlich den ÖPNV als Verkehrsmittel für einen 

der Wegezwecke benutzen, würden die erste Meile zu 19 % und die letzte Meile zu 20 % 

mit verschiedenen E-Kleinfahrzeugen zurücklegen (siehe Abbildung 30). Dies wären für 

beide Wege nur 3 % mehr Anteile als bei einer Verfügbarkeit von E-Tretrollern allein. 

Dementsprechend würden verschiedene E-Kleinfahrzeuge auch die Anteile der gängi-

gen Verkehrsmittel nicht ausschlaggebend weiter reduzieren (siehe Tabelle 13). Bei der 

ersten Meile würden sie den Anteil an MIV nur um weitere 2 % verringern und bei der 

letzten Meile ausschließlich weitere Fußwege ersetzten. Deshalb, und weil sie keinen 

zusätzlichen ÖPNV-Verkehr induzieren würden, stellen E-Fahrräder und E-Lastenfahr-

räder keine sinnvolle Ergänzung für das Zurücklegen der ersten und letzten Meile dar. 
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Zwischen den verschiedenen Altersgruppen sind dabei keine relevanten Unterschiede 

zu erkennen. Die einzelnen prozentualen Anteile der verschiedenen Verkehrsmittel für 

die erste und letzte Meile je Altersgruppe mit verschiedenen E-Kleinfahrzeugen sind in 

Anhang F Unterpunkt b dargestellt. 

 

Abbildung 30 Verkehrsmittelwahl für das Zurücklegen der ersten/letzten Meile zum/vom ÖPNV 
mit verschiedenen E-Kleinfahrzeugen im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

Tabelle 13 Prozentuale Veränderung der Verkehrsmittelanteile zum Zurücklegen der ers-
ten/letzten Meile zum/vom ÖPNV durch verschiedene E-Kleinfahrzeuge im Vergleich zum Sta-
tus quo (Eigene Darstellung) 

 Verkehrsmittel 

Weg MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

Erste Meile 0% -4% -2% -13% 

Letzte Meile 0% -1% 0% -19% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Wünsche und Anregungen 

Damit die Umfrageteilnehmer sich vorstellen könnten, des Öfteren auf E-Kleinfahrzeuge 

umzusteigen, müssten vor allem sicherheitsrelevante Maßnahmen von der Stadt getrof-

fen werden (siehe Abbildung 31). Dazu zählen beispielsweise eine baulich von der Fahr-

bahn getrennte Radinfrastruktur, spezielle Ampeln oder angepasste Regularien. Auch 

wünscht sich jeder vierte Umfrageteilnehmer eine flächendeckende Radinfrastruktur so-

wie einen hohen Umweltnutzen/Nachhaltigkeit der Fahrzeuge. Neuartige Fahrzeuge der 

Mikromobilität, die z.B. überdacht sind und beheizt werden können, würden 11 % von 

einem häufigeren Umstieg überzeugen. Diese Eigenschaften besitzt beispielswiese das 

bereits Marktreife Velomobil der Firma „Podbike“. Die Serienproduktion des Fahrzeugs 

soll schon Ende 2020 starten (Podbike 2019). Unter „Sonstiges“ konnten von den Teil-

nehmern individuelle Wünsche dargestellt werden. Dabei wurde wiederholt der Wunsch 
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nach geringeren Kosten ausgesprochen. Außerdem stellen fehlende Informationen zur 

Herstellung und Entsorgung der Fahrzeugbatterien einen hemmenden Faktor dar. Nur 

7 % können sich generell nicht vorstellen, auf E-Kleinfahrzeuge umzusteigen. 

 

Abbildung 31 Wünsche und Anregungen für einen häufigeren Umstieg auf E-Kleinfahrzeuge 
(Eigene Darstellung) 

Betrachtet man die Kriterien für einen häufigeren Umstieg auf E-Kleinfahrzeuge je Al-

tersgruppe, zeigen sich einige Unterschiede in deren Relevanz (siehe Abbildung 32). So 

sind für die 46- bis 60-Jährigen eine flächendeckende Radinfrastruktur sowie ein hoher 

Umweltnutzen deutlich ausschlaggebender als sicherheitsrelevante Maßnahmen. Die 

30- bis 45-Jährigen und die über 60-Jährigen legen weniger Wert auf einen hohen Um-

weltnutzen als die anderen Altersgruppen, wünschen sich dafür aber stärker neuartige 

E-Kleinfahrzeuge. Vor allem Teilnehmer der beiden mittleren Altersgruppen können sich 

generell nicht vorstellen, auf E-Kleinfahrzeuge umzusteigen. 

 

Abbildung 32 Wünsche und Anregungen für einen häufigeren Umstieg auf E-Kleinfahrzeuge je 
Altersgruppe (Eigene Darstellung) 
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Privater Besitz oder Sharing-Fahrzeug 

Fahrzeug-Sharing-Angebote werden im Allgemeinen von den Umfrageteilnehmern be-

grüßt (siehe Abbildung 33). So haben 72 % der Umfrageteilnehmer angegeben diese zu 

befürworten (Skala 4 – 6), 28 % davon befürworten sie sogar sehr. Lediglich 28 % lehnen 

sie eher ab (Skala 1 – 3), 4 % davon lehnen sie stark ab. 

 

Abbildung 33 Haltung gegenüber Fahrzeug-Sharing-Angeboten (Eigene Darstellung) 

Zwischen den verschiedenen Altersgruppen ist dabei kein wesentlicher Unterschied zu 

erkennen. Von allen Altersgruppen werden geteilte Mietfahrzeuge deutlich stärker befür-

wortet als abgelehnt (siehe Abbildung 34). Am stärksten von den 19- bis 29-Jährigen 

und am schwächsten von den 30- bis 45-Jährigen. 

 

Abbildung 34 Haltung gegenüber Fahrzeug-Sharing-Angeboten je Altersgruppe (Eigene Dar-
stellung) 

Sharing-Fahrzeuge werden derzeit größtenteils über eine Smartphone-App des jeweili-

gen Anbieters verwaltet, ausgeliehen und zurückgegeben. Werden die verschiedenen 

verfügbaren Sharing-Fahrzeuge von unterschiedlichen Anbietern bereitgestellt, muss 

sich für deren Benutzung in mehreren Apps angemeldet werden. So kann es vorkom-
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men, dass das benötigte Fahrzeug zwar in der Nähe verfügbar ist, man aber nicht die 

dazugehörige App installiert hat. Um dieses Problem zu lösen, hat z.B. die Berliner Ver-

kehrsgesellschaft (BVG) die Mobilitäts-App „Jelbi“ eingeführt. Über diese können ver-

schiedenste Verkehrsmittel Berlins verwaltet und gebucht werden (BVG 2020). 

75 % der Ludwigsburger Umfrageteilnehmer könnten sich vorstellen, öfter auf ein Sha-

ring-Fahrzeug umzusteigen, wenn alle Mobilitätsdienste der Stadt durch eine gemein-

same App verfügbar gemacht werden würden (siehe Abbildung 35). Einen Unterschied 

zwischen den Altersgruppen gibt es bei der Beantwortung der dargestellten Frage nicht. 

 

Abbildung 35 Häufigere Nutzung von Sharing-Fahrzeugen durch "Eine App für alles"? (Eigene 
Darstellung) 

Aufgeklärt und informiert 

Während für die meisten E-Fahrräder und E-Lastenfahrräder die gleichen gesetzlichen 

Regelungen wie für normale Fahrräder gelten, muss sich für die Benutzung von E-Tret-

rollern an die Regelungen der eKFV gehalten werden. Da diese erst letztes Jahr einge-

führt wurde, sind die geltenden Vorschriften vielen noch nicht bekannt (siehe Abbildung 

36). Auf die Fragen, ob mit Elektrokleinstfahrzeugen auf Gehwegen gefahren werden 

darf, und ob für deren Benutzung ein Führerschein notwendig ist, haben jeweils nur 69 % 

der Umfrageteilnehmer mit „nein“ und damit richtig geantwortet. Die größte Unsicherheit 

herrschte jedoch bezüglich der Frage, ob bei der Benutzung ein Helm getragen werden 

muss. Nur ca. die Hälfte der Teilnehmer hat diese mit „nein“ richtig beantwortet, und ca. 

ein Drittel mit „ja“ falsch. Bei allen drei Fragen wurde jeweils von rund einem Fünftel der 

Teilnehmer angegeben, nicht über die richtige Antwort Bescheid zu wissen. 

In Bezug auf die unterschiedlichen Altersgruppen zeigt sich, dass vor allem die 18- bis 

29-Jährigen nicht ausreichend über die geltenden Vorschriften informiert sind. Bei jeder 
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der drei Fragen haben sie deutlich schlechter abgeschnitten als die restlichen Alters-

gruppen. 

 

Abbildung 36 Kenntnis der gesetzlichen Vorschriften zur Benutzung von Elektrokleinstfahrzeu-
gen (Eigene Darstellung) 

Kommentare und Anmerkungen 

Am Ende der Umfrage konnten von den Teilnehmern Kommentare und Anmerkungen 

hinterlassen werden. Dabei wurden mehrfach die folgenden Zweifel geäußert: 

• Unkontrolliert herumstehende und -liegende Sharing-Fahrzeuge würden das Stadt-

bild negativ beeinflussen sowie Gehwege für andere Verkehrsteilnehmer blockieren. 

• Sollten die Fahrzeuge zum Aufladen mit konventionellen Verbrennern eingesammelt 

werden, würden sie keine umweltfreundliche Alternative darstellen. 

• Der zunehmende Einsatz von Akkumulatoren sowie deren ungeklärte Entsorgung 

stellen ein Problem dar. 

• Woher kommt der Strom, mit dem die vermehrt elektrifizierten Fahrzeuge geladen 

werden sollen? 

• Die in der Umfrage betrachteten E-Kleinfahrzeuge würden keine Alternative für alte, 

kranke und mobilitätseingeschränkte Personen darstellen. 

Zudem wurde angemerkt, dass in Ludwigsburg generell dem Autoverkehr zu viel Platz 

eingeräumt werde. Es wurde mehrmals der Wunsch geäußert, sich stärker auf den Aus-

bau der Radinfrastruktur sowie des ÖPNV zu konzentrieren. 

3.2.4. Abschätzung des Einflusses von Mikromobilität in Ludwigsburg  

Auf Basis der Ergebnisse der Bürgerumfrage wird im Folgenden der Einfluss sowohl von 

E-Tretrollern allein als auch von verschiedenen E-Kleinfahrzeugen auf den Lud-
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wigsburger Modal-Split sowie auf die verkehrlich bedingten Luftschadstoff- und Treib-

hausgasemissionen abgeschätzt. Anschließend wird die Sensitivität der Ergebnisse ge-

genüber den getroffenen Annahmen analysiert. 

Es ist zu beachten, dass die Altersverteilung der Umfrageteilnehmer nicht der Altersver-

teilung der gesamten Ludwigsburger Bevölkerung entspricht. Die Altersgruppe der 18- 

bis 29-jährigen ist in der Bürgerumfrage deutlich überrepräsentiert, während die restli-

chen Altersgruppen unterrepräsentiert sind (siehe Tabelle 14). Hinzu kommt, dass die 

Altersgruppe der unter 18-jährigen in der Auswertung der Umfrageergebnisse vernach-

lässigt wurde. Nur eine Person dieser Altersgruppe hatte an der Umfrage teilgenommen. 

Aus diesen Gründen bilden die Umfrageergebnisse vermutlich nicht die Haltung der ge-

samten Ludwigsburger Bevölkerung gegenüber E-Kleinfahrzeugen ab. 

Tabelle 14 Altersverteilung der Umfrageteilnehmer im Vergleich zur tatsächlichen Altersvertei-
lung der Ludwigsburger Bevölkerung im Jahr 2020 (Eigene Darstellung basierend auf Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg 2015) 

Altersgruppen 
Altersverteilung der Um-

frageteilnehmer [%] 
Tatsächliche Altersverteilung der 

Ludwigsburger Bevölkerung 2020 [%] 

unter 18 0% 15% 

18 - 29 74% 15% 

30 - 45 17% 22% 

46 - 60 5% 26% 

über 60 4% 22% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Veränderung des Modal-Splits 

Die Verkehrsmittelwahl für das Zurücklegen der Wegezwecke unterscheidet sich je nach 

Altersgruppe (vgl. Abbildung 24 und Abbildung 28). Aufgrund des hohen Anteils an jun-

gen Umfrageteilnehmern wurden die Umfragedaten je Altersgruppe auf die tatsächliche 

Altersverteilung der Ludwigsburger Bevölkerung skaliert. Dadurch wurde den Angaben 

der höheren Altersgruppen ein stärkeres und denen der 18- bis 29-Jährigen ein geringe-

res Gewicht gegeben. Die mögliche Veränderung des Modal Splits durch E-Tretroller 

bzw. verschiedene E-Kleinfahrzeuge wird somit bestmöglich für die gesamte Bevölke-

rung Ludwigsburgs abgeschätzt. 

Zuerst wurden dazu aus den in Tabelle 14 dargestellten Altersverteilungen Skalierungs-

faktoren berechnet (siehe Tabelle 15). Mit diesen wurden die Daten bezüglich der Haupt-

verkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe (siehe Anhang D, E, F jeweils 

Unterpunkt a) multipliziert und anschließend je Wegezweck zusammengefasst. 
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Tabelle 15 Faktoren zur Skalierung der Altersverteilung der Umfrageteilnehmer auf die tatsäch-
liche Altersverteilung der Ludwigsburger Bevölkerung (Eigene Darstellung) 

Altersgruppen Skalierungsfaktoren 

18 - 29 0,20 

30 – 45 1,29 

46 - 60 5,20 

über 60 5,50 

Da der Modal Split die Verkehrsmittelwahl anhand aller Wege angibt (Wegeanteil), wur-

den zuletzt die skalierten Daten zur Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck mit den 

Ludwigsburg spezifischen Wegeanteilen der einzelnen Wegezwecke multipliziert. Die 

diesbezüglichen Daten wurden aus dem Ludwigsburger Regionalbericht der Studie MID 

2017 bezogen (vgl. Abbildung 13) (Kellerhoff et al. 2019). 

Die Berechnungen zeigen, dass sowohl eine Verfügbarkeit von E-Tretrollern allein als 

auch von verschiedenen E-Kleinfahrzeugen Auswirkungen auf den Modal Split der Stadt 

Ludwigsburg hätten (siehe Abbildung 37). So würden E-Tretroller für ca. 12 % und ver-

schiedene E-Kleinfahrzeuge für ca. 24 % der Wege genutzt werden.  

Dabei würden E-Tretroller die Verkehrsmittelanteile des MIV am Modal Split im hohen 

einstelligen Bereich reduzieren (siehe Tabelle 16). Die Anteile des Umweltverbundes 

würden nur ca. halb so stark abnehmen, auch weil der Anteil des ÖPNV leicht steigen 

würde. 

Verschiedene E-Kleinfahrzeuge (E-Tretroller, E-Fahrrad, E-Lastenfahrrad) würden den 

Verkehrsmittelanteil des MIV am Modal Split im niedrigen zweistelligen Bereich reduzie-

ren. Die Anteile des Umweltverbundes würden in ähnlichem Umfang abnehmen, auch 

der ÖPNV würde geringe Anteile verlieren. 
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Abbildung 37 Modal Split basierend auf einer Skalierung der Umfragedaten auf die tatsächliche 
Altersverteilung der Ludwigsburger Bevölkerung (Eigene Darstellung) 

Tabelle 16 Prozentuale Veränderung der Hauptverkehrsmittelanteile am Modal Split durch E-
Tretroller bzw. E-Kleinfahrzeuge im Vergleich zum Status quo (Eigene Darstellung) 

 Hauptverkehrsmittel 

Situation ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

Mit E-Tretrollern +1% 0% -8% -2% -3% 

Mit versch.  
E-Kleinfahrzeugen 

-1% 0% -13% -5% -5% 

Dargestellte Werte sind gerundet 

Auswirkungen auf die Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen 

Die Auswirkungen von E-Tretrollern bzw. verschiedenen E-Kleinfahrzeugen auf die Luft-

schadstoff- und Treibhausgasemissionen werden auf lokaler sowie globaler Ebene be-

trachtet. 

Stadtweit würde eine Verfügbarkeit der Fahrzeuge den Modal Split deutlich zugunsten 

lokal emissionsfreier Fahrzeuge verschieben. Die Substitution des MIV würde die loka-

len Emissionen minimieren und somit zur Erreichung der städtischen Emissionsredukti-

onsziele beitragen. Um diese Substitution langfristig sicherstellen zu können, ist eine 

hohe Akzeptanz der neuartigen Verkehrsmittel Grundvoraussetzung. 

Inwiefern E-Kleinfahrzeuge die globalen Emissionen reduzieren würden, hängt von vie-

len verschiedenen Faktoren ab. Um eine globale Emissionsreduktion zu erreichen, 

müsste über den kompletten Lebenszyklus die Emissionsreduktion durch die Substitu-

tion des MIV größer sein als der Emissionseintrag durch die Substitution der 
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emissionsarmen Verkehrsmittel „Fahrrad“ und „zu Fuß“. Die ökobilanziellen Kosten der 

E-Kleinfahrzeuge sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden.  

Bei Sharing-E-Tretrollern hängen die ökobilanziellen Kosten vor allem von der Lebens-

dauer und Auslastung der Fahrzeuge sowie von der angewendeten Methode zur Ladung 

der Akkumulatoren ab (vgl. Kapitel 3.1.4). Es wird davon ausgegangen, dass dies auch 

für Sharing-E-Fahrräder und Sharing-E-Lastenfahrräder zutrifft. Diese und weitere Ein-

flussfaktoren auf die Ökobilanz von Sharing-Fahrzeugen im Allgemeinen können von 

den Städten durch umfassende Regulierungsmaßnahmen gesteuert werden. Beispiels-

weise könnten austauschbare Akkumulatoren und deren Tausch mit Lastenfahrrädern 

sowie deren Ladung mit Ökostrom vorgeschrieben werden. Weitere Regulierungsme-

thoden und deren Umsetzungsmöglichkeiten sind in Kapitel 3.1.2 dargestellt. 

Sensitivität der Ergebnisse 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Altersgruppe der unter 18-jährigen aufgrund fehlen-

der Umfragedaten nicht in die Modal-Split Berechnungen einbezogen werden konnte. 

Da in Deutschland erst ab einem Alter von 18 Jahren alleine Auto gefahren werden darf, 

würde die Verfügbarkeit von E-Tretrollern bzw. verschiedenen E-Kleinfahrzeugen in die-

ser Altersgruppe ausschließlich Wegeanteile der Verkehrsmittel „MIV-Mitfahrer“, ÖPNV, 

Fahrrad und „zu Fuß“ ersetzen. Mit einem Bevölkerungsanteil von 15 % hätte eine ver-

änderte Verkehrsmittelwahl in dieser Altersklasse zusätzliche Auswirkungen auf den Mo-

dal Split und somit auch auf die verursachten globalen Emissionen. 

Bei der Skalierung der Umfrageergebnisse wurde angenommen, dass die Angaben der 

wenigen Teilnehmer aus den Altersgruppen der 46- bis 60-Jährigen sowie der über 60-

Jährigen repräsentativ für alle Personen der jeweiligen Altersgruppe sind. Es besteht die 

Möglichkeit, dass die wenigen älteren Teilnehmer aufgrund eines hohen Interesses am 

Thema Mikromobilität an der Umfrage teilgenommen haben – deren Angaben somit nicht 

repräsentativ für die gesamte Altersgruppe sind. Dies stellt ein gewisses Risiko dar und 

könnte einen negativen Effekt auf die Verkehrsmittelanteile der E-Kleinfahrzeuge haben. 

Die Teilnehmer der Bürgerumfrage sind bei der Beantwortung aller Fragen bezüglich der 

Verkehrsmittelwahl von schönem, trockenem Wetter ausgegangen. Bei schlechtem Wet-

ter wären E-Tretroller bzw. verschiedene E-Kleinfahrzeuge vermutlich deutlich seltener 

gewählt worden. Laut Nobis (2019) sinkt der Radverkehrsanteil am Modal Split in 

Deutschland im Herbst und Winter (Oktober – März) im Vergleich zum Frühjahr und 

Sommer (April – September) um durchschnittlich rund 4 %. Eine ähnliche Reduktion 
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könnte auch auf den Anteil der E-Tretroller bzw. verschiedenen E-Kleinfahrzeuge zutref-

fen. 

Abschließend ist zu beachten, dass die Umfrageteilnehmer die Fragen bezüglich der 

Verkehrsmittelwahl auf Basis ihres Kenntnisstandes und der aktuellen infrastrukturellen 

Situation in Ludwigsburg beantwortet haben. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass vor 

allem sicherheitsrelevante Maßnahmen, eine flächendeckende Radinfrastruktur und ein 

hoher Umweltnutzen der Fahrzeuge zu einem häufigeren Umstieg auf E-Kleinfahrzeuge 

führen würden (vgl. Abbildung 31). Außerdem ist davon auszugehen, dass umfassende 

Regulierungsmaßnahmen die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber den Fahrzeugen 

erhöhen würden. Beispielsweise könnte eine Integration der Sharing-Fahrzeuge in eine 

plattformübergreifende Mobilitäts-App vorgeschrieben und somit der Zugang zu den 

Fahrzeugen vereinfacht werden. 
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4. Bedeutung der Untersuchungsergebnisse für 

Städte 

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus Kapitel 3.1 „Regulierung und 

Einfluss von E-Leihtretrollerangeboten international und in Deutschland“ und Kapitel 3.2 

„Einfluss von elektrischer Mikromobilität in Mittelstädten am Beispiel Ludwigsburg“ her-

angezogen. 

Zuerst wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse geprüft und anschließend werden Hand-

lungsempfehlungen für den Umgang mit elektrischer Mikromobilität in Städten abgelei-

tet. 

4.1. Übertragbarkeit 

In Kapitel 3.1 wurden international und in Deutschland angewendete Methoden zur Re-

gulierung von E-Leihtretrollerangeboten sowie deren Einfluss auf das Mobilitätsverhalten 

untersucht. Außerdem wurde auf die Ökologie der Fahrzeuge über den kompletten Le-

benszyklus eingegangen.  

Es wurde herausgefunden, dass die Sharing-Anbieter auf internationaler Ebene teil-

weise deutlich umfangreicher und strenger reguliert werden als in Deutschland. Dabei 

sind vor allem die innovativen Methoden der nordamerikanischen Städte Santa Monica 

und San Francisco aufgefallen, die im Rahmen von Pilotprojekten entwickelt wurden. 

Durch die Einführung einer Genehmigungspflicht werden die Anbieter gezwungen, sich 

an die Anforderungskataloge der Städte zu halten. Dadurch wird von den Städten sicher-

gestellt, dass die E-Leihtretroller zur Erreichung der jeweiligen verkehrspolitischen Ziele 

beitragen. Gleichzeitig profitieren die Anbieter von einer hohen Akzeptanz und Nut-

zungsintensität der angebotenen Dienstleistung. 

Die dargestellten Anforderungen und Methoden können größtenteils von jeder Stadt für 

die Regulierung von verschiedensten, privat betriebenen Sharing-Angeboten eingesetzt 

werden. 

Die Untersuchung der ökologischen Wirkungen von E-Leihtretrollern hat ergeben, dass 

vor allem die Haltbarkeit und Auslastung der Fahrzeuge sowie die angewendete Me-

thode zum Laden der Akkumulatoren ausschlaggebend für die Höhe der verursachten 

Treibhausgasemissionen sind. Unter bestimmten Bedingungen würden E-Leihtretroller 
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über den kompletten Lebenszyklus deutlich geringere Treibhausgasemissionen verur-

sachen als ausgelastete Dieselbusse des ÖPNV und private Pkw. 

Die Kenntnis der Faktoren, die primär die Höhe der verursachten Treibhausgasemissio-

nen von E-Leihtretrollern beeinflussen, kann auch zur Erhöhung der Nachhaltigkeit an-

derer geteilter E-Kleinfahrzeuge beitragen. 

In Kapitel 3.2 wurde zuerst auf das aktuelle Verkehrsverhalten der Bürgerinnen und Bür-

ger von Ludwigsburg eingegangen. Anschließend wurden durch ein schriftliches Exper-

teninterview die städtischen Anforderungen an geteilte E-Kleinfahrzeuge und die dies-

bezüglich notwendige städtische Infrastruktur erhoben. Außerdem wurde der Einfluss 

von E-Tretrollern bzw. verschiedenen E-Kleinfahrzeugen auf das Mobilitätsverhalten in 

Ludwigsburg mittels einer umfangreichen Bürgerumfrage untersucht. Darauf aufbauend 

wurden der mögliche Einfluss von Mikromobilität auf den Modal Split und die Treibhaus-

gasemissionen von Ludwigsburg abgeschätzt. 

Das Experteninterview hat ergeben, dass private Mobilitätsanbieter schon lange Teil des 

örtlichen Verkehrssystems sind und grundsätzlich kein Problem darstellen. Allerdings 

wird von der Stadt die Seriosität der zahlreichen neuen Mobilitäts-Start-Ups bezweifelt 

sowie das Konzept stationsloser Sharing-Fahrzeuge als nicht passend angesehen. Ein 

ungeregeltes Abstellen von geteilten Fahrzeugen im öffentlichen Raum sei nicht er-

wünscht. Im Speziellen bei geteilten E-Tretrollern werden außerdem einige sicherheits-

relevante Probleme gesehen – vor allem, dass bei der Benutzung nur bedingt Handzei-

chen gegeben werden können.  

Die dargestellten Probleme könnten grundsätzlich auch von anderen Städten als solche 

gesehen werden. Die von der Stadt geäußerte Kritik kann von Sharing-Anbietern genutzt 

werden, um die angebotene Dienstleistung weiter zu verbessern. 

Die Ergebnisse der Bürgerumfrage haben gezeigt, dass die Umfrageteilnehmer geteilten 

E-Kleinfahrzeugen durchaus positiv gegenüberstehen. Eine jederzeitige Verfügbarkeit 

von E-Tretrollern bzw. verschiedenen E-Kleinfahrzeugen würde die Verkehrsmittelwahl 

der Teilnehmer verändern und vor allem die Benutzung des MIV reduzieren. Anpassun-

gen der städtischen Infrastruktur sowie eine umfassende Integration in das örtliche Ver-

kehrssystem würden die Umsteigebereitschaft der Umfrageteilnehmer weiter erhöhen. 

Durch die Skalierung der Umfrageergebnisse auf die komplette Ludwigsburger Bevölke-

rung hat sich herausgestellt, dass der Verkehrsmittelanteil des MIV am Modal Split durch 

die Verfügbarkeit von E-Kleinfahrzeugen deutlich reduziert werden würde. Dies hätte 
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positive Auswirkungen auf die lokal verursachten Emissionen und könnte unter bestimm-

ten Bedingungen auch die global wirksamen Emissionen des Verkehrssystems senken.  

Aufgrund der regionalspezifischen Angaben der Umfrageteilnehmer können die durch 

die Bürgerumfrage und anschließende Skalierung gewonnenen Mobilitätskennwerte nur 

auf Städte mit vergleichbaren siedlungsstrukturellen Merkmalen (wie in Ludwigsburg) 

übertragen werden. Alle Städte in Deutschland, die wie Ludwigsburg zum Raumtyp 

„Stadtregion – Mittelstädte, städtischer Raum“ gehören, sind in Abbildung 38 hellrot hin-

terlegt. Die dargestellte zusammengefasste Regionalstatistische Raumtypologie (Re-

gioStaR 7) wurde vom BMVI mit Unterstützung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) konzipiert (Nobis und Köhler 2018). 

Es ist zu beachten, dass sich Ludwigsburg im Vergleich zu anderen Städten des glei-

chen Raumtyps in den folgenden wesentlichen Punkten unterscheidet (Kellerhoff et al. 

2019): 

• erhöhter Wegeanteil des ÖPNV am Modal Split, 

• erhöhter Anteil an jungen Erwachsenen, 

• erhöhter Anteil an Familien mit Kindern unter 6 Jahren, 

• ein höherer ökonomischer Status der Haushalte und 

• ein höherer Anteil an Vollzeitbeschäftigten. 
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Abbildung 38 Zusammengefasster Regionalstatistischer Raumtyp (RegioStaR 7) für die Mobili-
täts- und Verkehrsforschung (Nobis und Köhler 2018) 

4.2. Handlungsempfehlungen 

Im Folgenden sind Handlungsempfehlungen für den Umgang mit stationslosen Sharing-

E-Kleinfahrzeugen in Mittelstädten am Beispiel Ludwigsburg dargestellt. Diese geben 

Hinweise für die Planungs- und Regulierungspraxis von stationslosen, geteilten 
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Mikromobilitätsangeboten. Sie beruhen auf den Erkenntnissen aus dem durchgeführten 

Experteninterview sowie den Ergebnissen der Literaturrecherchen und der Bürgerum-

frage. 

Zwar stellt eine Einführung stationsloser Verleihmodelle die städtischen Experten vor 

viele Herausforderungen, allerdings kann diesen durch eine frühzeitige Integration in die 

städtischen Mobilitätskonzepte sowie durch innovative Regulierungsmethoden begeg-

net werden. 

Berücksichtigung stationsloser Verleihmodelle in den städtischen Mobilitätskon-

zepten 

Wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Gestaltung zukünftiger, nachhaltiger Mobilität wird 

u.a. der gesellschaftliche Bewusstseins- und Veränderungsprozess („Mind Change“) 

sein, welcher derzeit bereits in unterschiedlichen Formaten und Erscheinungen zu Tage 

tritt – beispielsweise beim Lebensmitteleinkauf. Sollen Städte lebenswerter werden, ist 

es unumgänglich, dass sich die Menschen vermehrt gegen den Besitz eines privaten 

Fahrzeugs entscheiden und sich nur bei Bedarf ein für den jeweiligen Zweck passendes 

Fahrzeug ausleihen. Vor allem in Städten können Sharing-Fahrzeuge mit wenig Auf-

wand eine umweltgerechte Mobilität bieten. Sie garantieren eine bessere Auslastung der 

vorhandenen Kapazitäten und reduzieren den Anspruch an Infrastrukturen für den ru-

henden Verkehr. 

Es ist entscheidend, dass die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger durch den Verände-

rungsprozess nicht eingeschränkt wird. Vor allem stationslose Verleihmodelle bieten ei-

nen unmittelbaren Zugang zu verschiedenen Mobilitätsangeboten und können flächen-

deckend mit geringen finanziellen Aufwendungen umgesetzt werden. 

Die Ergebnisse der Bürgerumfrage zeigen, dass jederzeit verfügbare, geteilte E-Tretrol-

ler bzw. verschiedene E-Kleinfahrzeuge ein hohes Substitutionspotential von MIV-Fahr-

ten aufweisen (vgl. Absatz 3.2.3). Zukünftig ist damit zu rechnen, dass sich die Modell-

palette im Bereich stationsloser Mikromobilitätsdienstleistungen und somit auch das 

Substitutionspotential erweitern wird. Um dieses Potential zu erschließen, sind Konzepte 

und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die sich in die gesamtstädtische Mobilitätspo-

litik einordnen. Dadurch kann eine bloße Verlagerung innerhalb des Umweltverbundes 

vermieden und die Stadt langfristig auf stationslose, geteilte Mobilitätsformen vorbereitet 

werden. Gleichzeitig müssen die politischen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, 

dass sich der verkehrspolitische Fokus weg vom privat genutzten Pkw verschiebt. 
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Die Konzepte sollten vor allem die folgenden Aspekte berücksichtigen: 

• Darstellung der Entwicklungspotentiale (z.B. Größe des Geschäftsgebiets, Fahrzeug-

anzahl, Kooperationsmöglichkeiten) 

• Entwicklung spezifischer Anforderungen (z.B. Geofencing-Zonen, spezielle Abstell-

flächen) 

• Erarbeitung von Anforderungen für die Verknüpfung mit dem ÖPNV (z.B. tarifliche 

Integration) 

• Festlegung von Verantwortlichkeiten und Definition der Rollen innerhalb der Verwal-

tung 

Rechtliche Einordnung stationsloser Sharing-Modelle 

Im Regelfall wird die Nutzung des öffentlichen Raumes in Deutschland von den Sharing-

Anbietern als „zweckmäßiger Gemeingebrauch“ angesehen und erfordert somit keine 

ausdrückliche Genehmigung der Stadt. Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, 

eine „Sondernutzungspflicht“ für stationslose Leihfahrzeugmodelle festzusetzen. So-

lange das geltende Bundesrecht nicht dementsprechend angepasst wird, kann von den 

Bundesländern eine Sondernutzungspflicht in ihre Landesgesetze integriert oder von 

den Städten die jeweilige Sondernutzungssatzung angepasst werden (vgl. Absatz 

3.1.2.2). 

Die Einordnung als „Sondernutzung“ ist zu empfehlen und hätte sowohl für die Städte 

als auch für die Anbieter Vorteile. Die Städte könnten im Bedarfsfall schneller und ge-

zielter einschreiten und Vorschriften erstellen, an welche sich die Sharing-Anbieter ver-

bindlich halten müssen. Außerdem könnten Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren 

erhoben werden. Die Anbieter profitieren von klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen 

und einer hohen Akzeptanz der angebotenen Dienstleistung. 

Den Anbietern sollte deutlich gemacht werden, dass es sich bei der „Sondernutzung“ um 

verbindliche Regelungen in beiderseitigem Interesse handelt. Im Vordergrund sollten 

nicht die möglichen Einnahmen, sondern die Förderung eines vorteilhaften Mobilitätsan-

gebotes stehen. 

Kommunikation und Abstimmung 

Sobald ein Sharing-Anbieter Interesse an der Bereitstellung seiner Dienstleistung be-

kundet, sollten Kommunen und Anbieter offen kommunizieren und sich abstimmen. Da-

für ist es notwendig, dass zuvor Verantwortlichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung 
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festgelegt wurden. Klare Zuständigkeiten und direkte Kommunikationswege sind sowohl 

auf Seiten der Anbieter als auch bei den Kommunen eine wichtige Grundvoraussetzung. 

Zur Abstimmung der Kooperation sind alle notwendigen Akteure miteinzubeziehen (z.B. 

Öffentliche Nahverkehrsbetriebe, politische Gremien, Versicherungsunternehmen, Inte-

ressensverbände). Gemeinsam sollte eine geeignete Vorgehensweise erarbeitet sowie 

die Umsetzbarkeit der im jeweiligen Mobilitätskonzept festgelegten Anforderungen ge-

prüft werden. 

Kommt eine Kooperation zustande, sind zudem die Bürgerinnen und Bürger miteinzube-

ziehen („Nutzerpartizipation“). Die Verleihmodelle können sich nur als fester Bestandteil 

etablieren, wenn sie von der Öffentlichkeit angenommen und akzeptiert werden. Ge-

meinsam können nicht nur ein Verständnis für die neuen Fahrzeuge geschaffen und 

Anregungen gesammelt, sondern auch das Risiko für Vandalismus gemindert werden. 

Um die Verkehrssicherheit zu stärken, sollte frühzeitig über die geltenden gesetzlichen 

Regelungen informiert sowie Sicherheitstrainings oder Testparcours auf kommunalen 

Veranstaltungen angeboten werden. Die Bürgerumfrage hat gezeigt, dass vor allem 

junge Personen nicht ausreichend über die Vorschriften der eKFV informiert sind (vgl. 

Absatz 3.2.3). 

Entwicklung eines Anforderungskataloges an die Sharing-Anbieter 

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen der Mobilitätsdienstleister sollte 

von den Städten ein Anforderungskatalog vorbereitet werden, um im Bedarfsfall kurzfris-

tig reagieren zu können. Dieser sollte klare Vorgaben an die Anbieter enthalten, um die 

stadtpolitische Verträglichkeit der Sharing-Angebote sicherzustellen. Die Ergebnisse aus 

der Kommunikation und Abstimmung mit allen beteiligten Akteuren sind zu ergänzen. Je 

nachdem, wie stationslose Sharing-Modelle rechtlich eingeordnet wurden, sind die In-

halte der Vereinbarung entweder freiwillig oder verpflichtend von den Anbietern einzu-

halten. 

Im Folgenden sind die Inhalte des Anforderungskataloges dargestellt, die vom Autor als 

unbedingt notwendig für einen stadtverträglichen, geordneten und für beide Seiten vor-

teilhaften Betrieb gesehen werden.  

Dabei wurden beispielsweise verschiedene Methoden zur Sicherstellung eines hohen 

Umweltnutzens integriert. Sowohl von den städtischen Experten als auch von den Um-

frageteilnehmern wurde der Klima- und Umweltverträglichkeit der Sharing-Modelle ein 

hoher Stellenwert beigemessen (vgl. Absatz 3.2.2 und 3.2.3). 
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• Nutzungs- und Geschäftsgebiet 

▪ Einhaltung der definierten Geofencing-Zonen 

(z.B. Sperrgebiete, Geschwindigkeitsbegrenzung, bevorzugte Aufstellstandorte) 

▪ Bereitstellung von Fahrzeugen an bestimmten Standorten 

(z.B. Verknüpfung mit ÖPNV-Haltepunkten) 

▪ Einbindung peripherer Stadtgebiete bzw. im Sinne von Mobilitätsdienstleistungen 

benachteiligter Stadtgebiete 

• Größe und Art der Fahrzeugflotte 

▪ Dynamische Entwicklung der Flottengröße 

(garantiert eine bestimmte Auslastung, verhindert ein Überangebot und stärkt die 

Akzeptanz (vgl. Absatz 3.1.2.1)) 

• Anforderungen an die angebotene Dienstleistung 

▪ Erfüllung der Sicherheitsstandards und rechtlichen Vorschriften der eKFV 

▪ Gleichmäßige Verteilung in der Stadt (keine Ansammlungen) 

▪ Wechselbare Akkumulatoren 

▪ Umverteilung der Fahrzeuge mit E-Lastenfahrrädern 

▪ Ladung mit Ökostrom 

▪ (Evtl. Bereitstellung einer Lebenszyklusanalyse der Fahrzeuge) 

• Service 

▪ Entfernung falsch geparkter/beschädigter Fahrzeuge innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums 

▪ Sicherstellung korrekt geparkter Fahrzeuge 

(z.B. durch Mitarbeiterteams, Softwarelösungen, monetäre Anreize) 

▪ Kooperationen mit anderen Mobilitätsanbietern der Stadt fördern 

▪ Sofortige Entfernung aller Fahrzeuge, falls die Dienstleistung eingestellt wird 

• Kundeninformation / Kommunikation zur Erhöhung der Sicherheit und Akzep-

tanz 

▪ Einrichtung einer 24 h Hotline 

(Information, Beschwerden, Notfälle) 

▪ Abbildung der Kontaktinformationen auf den Fahrzeugen 
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▪ Abbildung von Sicherheitshinweisen auf den Fahrzeugen 

▪ Sicherheits- und Nutzungshinweise vor jeder Miete in der App 

▪ Durchführung regelmäßiger Informationsveranstaltungen 

• Kontakt zur Stadt 

▪ Bereitstellung eines direkten Ansprechpartners 

▪ Regelmäßige Treffen zwischen Anbieter und Stadt 

▪ Information über geplante Flottenveränderungen 

• Datenüberlassung und Evaluation 

▪ Einheitliche Bereitstellung anonymisierter Daten mittels der MDS 

(ermöglicht einen Informations- und Datenaustausch in Echtzeit, die Integration in 

Mobilitätsplattformen und die Auswertung/Visualisierung von Nutzungsdaten (vgl. 

Absatz 3.1.2.1)) 

▪ Monatliche/Vierteljährige Berichterstattung über bestimmte Daten 

(z.B. Auslastung/Nutzung zur Überprüfung der dynamischen Flottenobergrenze) 

▪ Regelmäßige Durchführung von Umfragen über die App 

• Darstellung der erhobenen Gebühren (bei Sondernutzung) z.B. 

▪ für die Nutzung des öffentlichen Raumes 

▪ zum Ausbau der Infrastruktur (z.B. Stellplätze) 

▪ zum Ausgleich der Verwaltungskosten 

Sanierung und Ausbau der städtischen Fahrradinfrastruktur 

Durch ein stationsloses Verleihmodell von E-Kleinfahrzeugen steigt die ohnehin beste-

hende Notwendigkeit, die Infrastruktur für den Fahrradverkehr hinsichtlich des Umfangs, 

der Qualität und Sicherheit stark auszubauen. 

Um ein geordnetes Stadtbild sicherzustellen und Blockaden von Gehwegen zu vermei-

den, sollten außerdem flächendeckend ausgewiesene Parkmöglichkeiten für E-Klein-

fahrzeuge und Fahrräder geschaffen werden. Deren Nutzung könnte durch monetäre 

Anreize seitens der Sharing-Anbieter gefördert werden. Auch wäre es denkbar, eine Be-

endigung der Miete nur auf den ausgewiesenen Parkflächen zu ermöglichen (vgl. Absatz 

3.1.2.1). 
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Sowohl der Ausbau der Fahrradinfrastruktur als auch die Schaffung ausgewiesener 

Parkflächen muss unter Inanspruchnahme von bisher dem Kfz-Verkehr vorbehaltenen 

Verkehrsflächen geschehen. 

Laut den Angaben der Umfrageteilnehmer würde das Umsteigepotential auf E-Kleinfahr-

zeuge weiter steigen, sollten sicherheitsrelevante Maßnahmen getroffen und die Fahr-

radinfrastruktur ausgebaut werden (vgl. Absatz 3.2.3). 

Wirkungsanalyse und Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten 

Bereits während der Implementierung der stationslosen Verleihmodelle sollten die tat-

sächlichen Auswirkungen auf die Verkehrsentwicklung untersucht und Verbesserungs-

möglichkeiten identifiziert werden. 

Die Analyse der Auswirkungen kann aufgrund der Datenbereitstellung mittels der MDS 

auch von der Kommune selbst übernommen werden. Für den Abruf und die Auswertung 

der Daten stehen bereits einige Open-Source-Lösungen zu Verfügung (Radforschung 

2019). Sollten nicht die notwendigen Kapazitäten bestehen, können die Rohdaten zu-

nächst auch nur gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt von der eigenen IT aus-

gewertet werden. Alternativ könnte ein externer Dienstleister beauftragt werden. 
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5. Fazit / Ausblick 

Zielstellung dieser Masterarbeit war die kritische Analyse und Bewertung einer potenzi-

ellen Bereitstellung von stationslosen, elektrischen Kleinfahrzeugen durch Mikromobili-

tätsanbieter in Mittelstädten am Beispiel der Stadt Ludwigsburg. 

Folgende Aspekte wurden dabei betrachtet: 

• Methoden zur Regulierung privater Mobilitätsdienstleister 

• Mögliche Auswirkungen von E-Leihtretrollern bzw. verschiedenen, geteilten E-Klein-

fahrzeugen auf das Mobilitätsverhalten in Mittelstädten 

• Auswirkungen auf die Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen in Mittelstädten 

• Übertragbarkeit der Erkenntnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen 

Hierzu wurden Literaturrecherchen bzgl. bestehender Erfahrungswerte zur Regulierung 

von E-Leihtretrollerangeboten sowie ein schriftliches Experteninterview und eine Bürge-

rumfrage in der Stadt Ludwigsburg durchgeführt. 

Ein zentrales Ergebnis aus den Literaturrecherchen ist, dass Anbieter von E-Leihtretrol-

lern von den nordamerikanischen Städten San Francisco und Santa Monica deutlich 

umfangreicher reguliert werden als von den anderen untersuchten Großstädten. Durch 

die Einführung einer Genehmigungspflicht in Verbindung mit innovativen Regulierungs-

methoden, einem umfassenden Anforderungskatalog und einfachen infrastrukturellen 

Anpassungen haben sie erreicht, dass die angebotenen Mobilitätsdienstleistungen zur 

Erfüllung der jeweiligen umwelt- und verkehrspolitischen Ziele beitragen. Zudem können 

die Städte, durch einen einheitlichen, elektronischen Datenaustausch, in Echtzeit mit 

den verschiedenen aktiven Mobilitätsdienstleistern kommunizieren. Dies senkt den Ver-

waltungsaufwand und ermöglicht den Zugriff auf wertvolle Verkehrsdaten. 

Um private Mikromobilitätsdienstleister in Deutschland ähnlich zielführend regulieren zu 

können, ist eine rechtliche Einordnung als „Sondernutzung“ erforderlich. 

Eine weitere Erkenntnis der Recherchen ist, dass die Höhe der ökobilanziellen Wirkun-

gen von E-Leihtretrollern hauptsächlich von der Auslastung, Lebensdauer und Methode 

zum Laden der Akkumulatoren abhängt. Durch die Optimierung der Fahrzeuganzahl, 

eine Erhöhung der Akzeptanz und nachhaltige Lademethoden wären die Leihfahrzeuge 

ökologisch konkurrenzfähig zu einem ausgelasteten Dieselbus des ÖPNV. 
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Da bisher nur eine ökobilanzielle Betrachtung von E-Leihtretrollern durchgeführt wurde 

und diese auf den spezifischen Bedingungen einer US-amerikanischen Stadt beruht, ist 

die Erstellung einer weiteren Ökobilanz zu empfehlen. Hierbei sollten die in Deutschland 

angewendeten Verleihmodelle der Anbieter sowie die neuen E-Leihtretroller-Generatio-

nen mit wechselbaren Akkumulatoren herangezogen werden. Außerdem sind die Wir-

kungen mit denen elektrifizierter Busse und Pkw zu vergleichen. 

Die Auswertung des Experteninterviews hat u.a. ergeben, dass hinsichtlich geteilter, sta-

tionsloser E-Kleinfahrzeuge Probleme befürchtet werden, die durch eine umfangreiche 

Regulierung vermieden werden könnten. So werden vor allem die Qualität und Nachhal-

tigkeit der angebotenen Leihfahrzeuge sowie der Umgang mit Nutzungsdaten und die 

Erreichbarkeit der privaten Mobilitätsanbieter infrage gestellt. Einem ungeregelten Ab-

stellen von stationslosen Leihfahrzeugen im öffentlichen Raum könnte zusätzlich durch 

die Schaffung von ausgewiesenen Parkflächen entgegengewirkt werden. Um auf Mikro-

mobilitätsanbieter vorbereitet zu sein, sollte sowohl die Möglichkeit der Regelung als 

„Sondernutzung“ geprüft als auch ein Anforderungskatlog entwickelt werden. 

In Bezug auf die Sicherheit von E-Leihtretrollern sind vor allem die folgenden Kriterien 

entscheidend: 

• Glatte Fahroberfläche 

• Absenkung der Bordsteinkanten 

• Gewisse Breite der Infrastruktur, um Überholvorgänge zu ermöglichen 

• Räumliche Trennung vom Kfz-Verkehr 

• Ausstattung mit Fahrtrichtungsanzeigern 

Da die notwendige Ausstattung der Fahrzeuge bundesweit durch die Elektrokleinstfahr-

zeugeverordnung geregelt ist, kann diese nicht von der Stadt beeinflusst werden. Eine 

Anpassung bzw. Aktualisierung der Verordnung hinsichtlich der Installation von Fahrt-

richtungsanzeigern wird deshalb empfohlen. 

Das wesentliche Ergebnis der Bürgerumfrage ist, dass eine Verfügbarkeit von E-Leih-

tretrollern bzw. verschiedenen, geteilten E-Kleinfahrzeugen (E-Tretroller, E-Fahrräder, 

E-Lastenfahrräder) das Mobilitätsverhalten der Personen in Ludwigsburg deutlich verän-

dern würde. Skaliert auf die komplette Ludwigsburger Bevölkerung hätten E-Leihtretrol-

ler 12 % und die verschiedenen, geteilten E-Kleinfahrzeuge 24 % Wegeanteil am Modal 

Split. Dabei würden die Fahrzeuge in beiden Fällen die Wegeanteile des motorisierten 

Individualverkehrs stärker reduzieren als die Wegeanteile aller Verkehrsmittel des 
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Umweltverbundes zusammen. Dies könnte den lokalen, verkehrsbedingten Ausstoß von 

Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen deutlich verringern. Auch global ist, bei 

Schaffung der richtigen Voraussetzungen, eine Reduktion möglich. Vor allem ein Aus-

bau der städtischen Fahrradinfrastruktur sowie die Schaffung weiterer sicherheitsrele-

vanter Maßnahmen könnten die Umsteigebereitschaft weiter erhöhen. 

Da die Skalierung der Umfrageergebnisse auf verschiedenen Annahmen beruht, sollten 

die Ergebnisse nur zur groben Einordnung des möglichen Verkehrsverlagerungspoten-

tials herangezogen werden. 

Inwiefern eine umfangreiche Regulierung von Mikromobilitätsangeboten deren Akzep-

tanz und somit die Umsteigebereitschaft weiter erhöhen würde, konnte aufgrund fehlen-

der Vergleichswerte nicht abgeschätzt werden. In Bezug auf das aktuelle Bestreben, den 

Pkw-Anteil in Städten zu senken und den verkehrsbedingten Ausstoß von Luftschadstof-

fen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sind weitere Untersuchungen, z.B. im 

Rahmen von Pilotprojekten, zu empfehlen. 

Die abgeleiteten Handlungsempfehlungen ermöglichen den Städten, informierte Ent-

scheidungen in Bezug auf stationslose Verleihmodelle zu treffen, und unterstützen bei 

der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen. Dies scheint vor allem für 

Städte wichtig, denen nur begrenzte Ressourcen zu Verfügung stehen, um, zusätzlich 

zum „normalen Tagesgeschehen“, die Einführung neuartiger Mobilitätsangebote zu pla-

nen. 

Die hier vorliegenden Ergebnisse können darüber hinaus auch ein Ausgangspunkt für 

weitere Forschungsaktivitäten sein. So könnten die Methoden zur Regulierung und In-

tegration von Mikromobilitätsdienstleistern auch auf andere geteilte Mobilitätsformen 

übertragen werden, wie z.B. Carsharing, autonome Fahrzeuge oder Flugtaxis. Da davon 

auszugehen ist, dass die Verkehrsleistung zukünftig vermehrt von geteilten, vernetzten 

Fahrzeugen erbracht werden wird, sollten die Methoden schon jetzt erprobt und erste 

Erfahrungen gesammelt werden. Von besonderer Bedeutung erscheint dabei der digitale 

Datenaustausch zwischen den Städten und den Anbietern. Dadurch könnte ein erster 

Baustein für einer digitale, städtische Infrastruktur gesetzt werden.
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Anhang A: Experteninterview – Ausgefüllter Fragen-
katalog 

Schriftliches Interview mit Experten der Stadt Ludwigsburg 

Datum: Januar 2020 

Interviewer: Marius Held 

Interviewpartner: 

• Fachbereich Nachhaltige Mobilität (FB 63) 

• Andere Fachbereiche wurden teilweise in die Beantwortung miteinbezogen 

Definitionen / Informationen 

• Überbegriff „elektrische Mikromobilität“: 

Zu elektrischer Mikromobilität zählen sämtliche kleine, elektrisch betriebene Fahrzeuge, die teilweise 

schon heute unser Verkehrssystem ergänzen. Dazu gehören E-Roller, Pedelecs, Lasten-Pedelecs, 

neuartige kleine Elektrofahrzeuge sowie Elektrokleinstfahrzeuge. 

• „Elektrokleinstfahrzeuge (eKF)“: 

eKF sind Kraftfahrzeuge, die einen elektrischen Antrieb, eine Lenk- oder Haltestange und eine bauart-

bedingte Höchstgeschwindigkeit von 6 bis 20 km/h haben (z.B. E-Tretroller). Während für E-Roller, Pe-

delecs, Lasten-Pedelecs und andere kleine Elektrofahrzeuge ausschließlich die Straßenverkehrsord-

nung (StVO) gilt, sind die Regelungen für die Teilnahme von eKF am Straßenverkehr ergänzend in der 

Elektrokleinstfahrzeugeverordnung (eKFV) festgelegt. 

• eKFV – Wo darf gefahren werden? 

eKF müssen Radfahrstreifen oder baulich angelegte Radwege benutzten, unabhängig davon, ob diese 

für Radfahrer benutzungspflichtig sind oder nicht. Nur wenn weder ein Radweg noch ein Radfahrstreifen 

vorhanden ist, dürfen sie die Fahrbahn benutzen. Zulässig ist außerdem das Fahren in verkehrsberu-

higten Bereichen. Gehwege und Fußgängerzonen dürfen eKF nur benutzen, wenn das Zusatzzeichen 

„Elektrokleinstfahrzeuge frei“ aufgestellt ist. 

• eKFV – Sicherheit: 

Eine Fahrerlaubnis ist zum Führen eines eKF nicht erforderlich. Das Mindestalter zum Fahren beträgt 

14 Jahre. Außerdem müssen eKF über zwei voneinander unabhängige Bremsen, eine Beleuchtung, 

Rückstrahler oder reflektierende Streifen und eine helltönige Glocke verfügen. Es besteht keine Helm-

pflicht. 

• Inanspruchnahme des öffentlichen Raums von stationslosen Leihfahrzeugen: 

Mit dem Urteil vom 31. März 2009 entschied das Verwaltungsgericht Hamburg, dass stationslose Leih-

fahrräder keiner Sondernutzungsgenehmigung unterliegen. Sharing-Unternehmen sehen das Abstel-

len von Leihfahrrädern und Leihrollern deshalb bislang im Regelfall als zweckmäßigen Gemeinge-

brauch an – sie brauchen also keine Genehmigung. Mangels einer neuen gerichtlichen Bewertung hat 

der Beschluss weiterhin Signalwirkung – trotz geänderter Rahmenbedingungen. Wegen der gesetzli-

chen Unsicherheiten sind die Städte dazu übergegangen, unter dem Vorbehalt einer Regelung 

durch Sondernutzung, zunächst freiwillige Vereinbarungen mit den Anbietern über die Nutzung des 

öffentlichen Straßenraums zu treffen. Darin legen die Städte Richtlinien für die Sharing-Anbieter fest 

und wollen somit einer unkontrollierten Verbreitung entgegenwirken.
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ALLGEMEINES 

1. Was sind die übergeordneten verkehrspolitischen Ziele der Stadt Ludwigsburg? 

Das verkehrspolitische Ziel der Stadt ergibt sich aus dem Titel des Fachbereichs 63 

Nachhaltige Mobilität: es soll eben jene gestärkt werden. Dabei ist eine gleichberech-

tigte Planung über alle Mobilitätsträger hinweg selbstverständlich. 

2. An was denken Sie als erstes beim Thema „elektrische Mikromobilität“ bzw. „Elekt-

rokleinstfahrzeuge“? 

Als Laie an E-Roller, als Fachmann kann das auch ein E-Lastenrad sein, wobei die-

ses nicht bis 20 km/h geregelt ist. 

3. Private Unternehmen prägen immer mehr die städtischen Mobilitätsangebote in 

Deutschland. Sehen Sie darin ein Problem? Warum? 

Ludwigsburg ist es seit 1926 gewohnt, dass das Privatunternehmen LVL Jäger den 

ÖPNV in der Stadt durchführt. Die Schienenangebote werden durch Privatunterneh-

men erbracht und auch Taxis als Teil des ÖPNV, Carsharing und Bikesharing wer-

den in Ludwigsburg durch Privatunternehmen angeboten. 

Es gibt somit vordergründig kein Problem. Probleme entstehen erst dann, wenn die 

Unternehmen mangelhafte Leistung bringen würden, wenn sie nicht ansprechbar 

sind oder sich außerhalb des rechtlich geordneten Rahmens bewegen. Dieser Rah-

men ist bei vielen Themen essenziell, um insbesondere in Bezug auf die Qualität der 

erbrachten Dienstleistung Klarheit über Ansprüche und Pflichten zu haben. Für eine 

Stadtverwaltung als untere Verwaltungsbehörde muss dieser Rahmen nicht nur klar 

gefasst sein, sondern auch durchsetzbar, um Sicherheit und Ordnung im öffentlichen 

Raum stets zu gewährleisten. 

Die Stadtverwaltung muss sich also darauf verlassen können, dass Mobilitätsanbie-

ter erreichbar und ansprechbar sind und die Qualität ihrer Produkte sichern können. 

Sie dürfen dabei weder die Sicherheit der Nutzenden noch von Unbeteiligten gefähr-

den. Dies gilt für eine S-Bahn genauso wie für einen E-Roller oder ein Leihrad.  

Das ungeregelte Abstellen im öffentlichen Raum, wie vor einigen Jahren bei Leihrä-

dern durch ausländische Firmen, die sich nicht mit der Verwaltung im Vornherein 

abgestimmt haben, wie es in Berlin oder München zu beobachten war, sind hier deut-

liche Negativbeispiele, die man als Problem sehen kann. 

Öffentliche Flächen sind für bestimmte Zwecke gewidmet und stehen der Allgemein-

heit zur Verfügung. Diese für privatwirtschaftliche Nutzung zu annektieren ist nicht 
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zulässig. Selbst bei einem Car-Sharing-Auto kann nicht einfach ein öffentlicher Stell-

platz ohne vorherige Ausschreibung und Widmung für solche Fahrzeuge reserviert 

werden. 

4. Halten Sie einen offenen Datenaustausch zwischen den Anbietern und der Stadt für 

wichtig? Warum? 

Eine Verwaltung hat als Teil des Staates eine besondere Verantwortung beim Um-

gang mit Daten von Menschen. Ein offener Datenaustausch kann und darf so pau-

schal nicht existieren. Ein Austausch von Bewegungs- oder Nutzungsdaten kann für 

die Mobilitätsplanung nützlich sein, muss dafür aber so anonymisiert sein, dass sie 

allen erforderlichen Datenschutzkriterien entsprechen.  

Wichtig dagegen kann das Zur-Verfügung-Stellen von offenen Datensätzen, wie Po-

sitionsinformationen der Mobilitätsangebote sein, um diese in Geo-Informations-Sys-

temen oder Mobilitätsplattformen integrieren zu können. Im Rahmen von Open-Data 

bieten so zahlreiche Mobilitätsdienstleister ihre Daten an, wie die Website 

„www.mcloud.de“ des Bundes zeigt. Ob dies direkt mit der Stadt ausgetauscht wird 

oder online zur Verfügung gestellt wird, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist eher generell 

der enge Kontakt mit der Verwaltung, wenn es um die Einrichtung eines neuen An-

gebots im öffentlichen Raum geht und dieser dafür genutzt werden soll. 

STADTRAUM 

5. Wie beurteilen sie die Inanspruchnahme des öffentlichen Raums von Sharing-Anbie-

tern? Stellen sie einen Gemeingebrauch oder eine Sondernutzung dar? 

Die Frage ist nicht pauschal beantwortbar, da die Straßengesetzte in den Bundes-

ländern unterschiedlich gestaltet sind. Generell regeln sie aber diese Begriffe. Im 

Straßengesetz von Baden-Württemberg wird unter §13 (1) ausgeführt:  

„Der Gebrauch der öffentlichen Straßen ist jedermann im Rahmen der Widmung und 

der Straßenverkehrsvorschriften innerhalb der verkehrsüblichen Grenzen gestattet 

(Gemeingebrauch). Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn durch die Benutzung einer 

öffentlichen Straße der Gemeingebrauch anderer unzumutbar beeinträchtigt wird.“ 

Diese Unzumutbarkeit kann vorliegen, wenn z. B. ein abgestellter Roller die Begeh-

barkeit einer Fußverkehrsanlage behindert. 

Auch die Sondernutzung wird dahingehend reglementiert, dass die Belange von Be-

hinderten zu berücksichtigen sind gemäß §16 (1): 

„Die Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) be-

darf der Erlaubnis. Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt werden. 

http://www.mcloud.de/
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Eine Erlaubnis soll nicht erteilt werden, wenn Menschen mit Behinderungen durch 

die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt 

würden.“ 

Da ein abgestellter Roller im „Freefloating“ als Werbeträger für ein Mobilitätsangebot 

betrachtet werden kann, ist von einer Sondernutzung auszugehen, wie dies auch bei 

Sharing-Fahrzeugen der Fall ist. Diese Beurteilung ist aber nicht abschließend ge-

klärt. Im Dialog im Fachbereich und mit anderen Kommunen kam die Frage auf, ob 

„Freefloating“ doch eher als Gemeingebrauch einzustufen ist. Städte wie Erlangen 

haben sich hier intensiv mit der Frage beschäftigt und auf der Basis der Einstufung 

als Gemeingebrauch sehr umfangreiche Überlegungen angestellt. 

Ist für das Angebot eine konkrete Infrastruktur, wie eine Abstellfläche oder eine Sta-

tion erforderlich, liegt dies definitiv nicht mehr im Gemeingebrauch und bedarf einer 

Genehmigung durch die Straßenbaubehörde. 

6. Würden Sie sich eine Reform der Gesetzeslage wünschen (Sharing-Fahrzeuge stel-

len eine Sondernutzung dar!) oder befürworten Sie es, dass die Städte, durch frei-

willige Vereinbarungen mit den Anbietern, selbst über die Nutzung des öffentlichen 

Straßenraums entscheiden können? 

Die jetzige Regelung gibt einen klaren Ordnungs- und Gestaltungsrahmen für beide 

Seiten vor.  

7. Wie beurteilen sie den Einfluss von geparkten Sharing-Fahrzeugen auf die Ästhetik 

des Stadtraums? 

Jedes Fahrzeug kann als Fremdkörper im öffentlichen Raum betrachtet werden. Da-

bei wird aber aus stadtplanerischer Sicht danach unterschieden, ob es sich um eine 

besonders sensible Stelle handelt. In Ludwigsburg werden auch Objekte im öffentli-

chen Raum, wie Sitzbänke oder Werbeträger von Restaurants in Bezug auf die 

Stadtgestaltung bewertet und ggf. auch abgelehnt. Dies gilt aber vornehmlich für die 

historische Innenstadt. Aus diesem Grund werden in diesem Bereich Stellplätze, 

Radabstellanlagen und selbst Radverleihstationen so geplant, dass sie ästhetischen 

und funktionalen Kriterien zugleich entsprechen. 

Das unkoordinierte Abstellen insbesondere von Elektro-Kleinfahrzeugen an beliebi-

ger Stelle im öffentlichen Raum ist nicht erwünscht. 
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8. Wie könnte der Einfluss von geparkten Sharing-Fahrzeugen auf den öffentlichen 

Stadtraum reguliert werden? 

In dem die Angebote stationsbasiert sind, wie dies in Ludwigsburg bei Car- und Bike-

Sharing der Fall ist. 

SICHERHEIT & ORDNUNG 

9. E-Tretroller haben, aufgrund der kleineren Räder und ihrer Konstruktionsweise, eine 

andere Fahrdynamik als Fahrräder. Sehen Sie darin ein sicherheitsrelevantes Prob-

lem? Warum? 

Ja, da Stöße oder Schläge durch Unebenheiten oder Bordsteinkanten weniger gut 

abgefedert werden können und Stürze möglich sind. Das Balancieren auf kleinen 

Rädern bietet auch nicht die gleiche Fahrstabilität wie ein Fahrrad. Ein Fallen muss 

jederzeit einkalkuliert werden. Ein Fahrrad bleibt ab einer bestimmten Geschwindig-

keit selbst ohne Hände am Lenker stabil fahrbar. 

10. Beim Abbiegen mit einem E-Tretroller können, während der Fahrt, nur bedingt Hand-

zeichen gegeben werden. Sehen Sie darin ein sicherheitsrelevantes Problem? Wa-

rum? 

Bei der Teilnahme im Straßenverkehr ist das Kenntlich machen eines Abbiegevor-

gangs nach §9 StVO vorgeschrieben. Ist dies nicht möglich, ohne verkehrssicher auf 

dem Roller stehen zu bleiben, ist dadurch eine verkehrssichere Teilnahme nicht ge-

geben. 

11. Fallen Ihnen andere sicherheitsrelevante Probleme bei E-Tretrollern ein? Wenn ja, 

welche? 

Durch die elektrische Unterstützung ist zu beachten, dass bei gleicher Reaktionszeit 

gegenüber langsameren Verkehrsteilnehmenden eine größere Distanz ab dem Mo-

ment des Bremsens zurückgelegt worden sein kann. 

E-Tretroller können aktuell schwer auf der Straße und nicht auf Fußwegen eingesetzt 

werden, ohne andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden; entweder durch man-

gelnde Kommunikation (Fehlende Handzeichen) oder durch die Geschwindigkeits-

unterschiede zum Fußverkehr. 

Die Leistungsfähigkeit von Bremsen insbesondere bei abschüssigen Strecken ist zu 

betrachten.  

Generell ist die Wartung des Fahrzeugs essenziell. Brüche oder Versagen von tech-

nischen Systemen können fatal sein. 
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INFRASTRUKTUR 

12. Wie werden neue Radwege in Ludwigsburg ausgelegt (Breite, Untergrund-beschaf-

fenheit, Höhe der Bordsteinkanten, …)? 

Für Radschnellwege und hochwertige Hauptradrouten ist eine Breite von mindestens 

2 m bei Ein-Richtungsradwegen und mindestens 3,3 m bei Zwei-Richtungsradwegen 

vorgesehen. Generell sollen diese asphaltiert sein. Bordsteine sollen so beschaffen 

sein, dass sie von Fahrrädern überfahrbar, aber taktil für Blinde ertastbar bleiben. 

Eine bauliche Trennung der Radwege von Fußverkehr und MIV ist auf diesen Ach-

sen so weit wie möglich erwünscht. Alternativ sind auch Fahrradstraßen mit erheblich 

reduziertem Kfz-Verkehr möglich. An Querungsstellen und Kreuzungen sind Null-

Absenkungen wünschenswert. Generell ist die Entwässerung zu beachten.  

13. Das Radroutenkonzept 2025 schließt Netzlücken und erhöht die Attraktivität und Ak-

zeptanz der radspezifischen Infrastruktur. Eignet sich die Auslegung dieser Infra-

struktur auch für E-Tretroller? 

Im Prinzip ja. 

14. Wo werden neue Radwege in Ludwigsburg geführt – auf der Straße oder räumlich 

getrennt von der Straße? Warum? 

Soweit möglich sollen diese räumlich getrennt von der Straße geführt werden. Dies 

kann auch bedeuten, dass eine Parallelstraße vollständig für Fahrräder freigegeben 

und auf diese Fahrzeuge ausgelegt wird. Ziel ist die Steigerung der subjektiven und 

objektiven Sicherheit, um gezielt auch Personenkreise anzusprechen, die heute 

noch nicht Fahrrad fahren, weil sie sich vor dem Fahren im Straßenraum fürchten. 

Im untergeordneten Netz oder auf Routen wo eine bauliche Trennung nicht möglich 

oder nicht sicher ist, sollen Markierungslösungen auf der Straße zum Einsatz kom-

men. Dies gilt auch, wenn eine Straße z. B. für 20 Jahre wegen ihres guten Zustands 

nicht umgebaut wird. Dann sind niederschwellige Lösungen, auch durch Markierun-

gen auf der Straße Alternativen, um Lücken im Netz zu schließen. 

15. Was für eine Infrastruktur sehen Sie als notwendig für E-Tretroller? 

a. Untergrundbeschaffenheit? 

b. Höhe der Bordsteinkanten? 

c. Breite der Radwege? 

d. Führung der Radwege (auf oder räumlich getrennt von der Straße)? 

E-Tretroller sollen fern von Kfz und Fußgehenden fahren. Am ehesten auf speziellen 

Radwegen. Eine glatte Oberfläche mit Grip ist unerlässlich. Mit dicken Reifen sind 

ggf. hydraulisch gebundene Decken befahrbar. Ob diese komfortabel damit bei allen 

Wetterlagen befahrbar sind, kann nicht als gesichert angesehen werden.  
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Eine Null-Absenkung dürfte die Gefahr von Stürzen minimieren. 

Radwege müssen so breit sein, dass Überholvorgänge untereinander möglich sind 

und auch Gegenverkehr nicht gefährdet wird. Solange aber im Verkehr keine Zei-

chen gegeben werden können, ist es unerheblich, ob die Führung auf breiten Rad-

infrastrukturen auf der Straße (z. B Radfahrstreifen) oder baulich getrennt stattfindet. 

ERREICHBARKEIT 

16. Gibt es – im Sinne von Mobilitätsangeboten – benachteiligte Stadtgebiete/ Randge-

biete in Ludwigsburg? Wenn ja, wie sollen diese erschlossen werden? 

Der äußere Stadtteil Poppenweiler ist nicht gut mit allen Verkehrsmitteln erreichbar. 

Dies liegt an der Lage auf der Hochfläche über dem Neckartal. Der Aufstieg ist un-

motorisiert beschwerlich und selbst für Fahrräder auf manchen Wegen aufgrund der 

Steilheit gefährlich. Stürze mit Rädern sind auch wegen Glätte durch nasse Blätter 

oder Frost nicht selten. 

Es fehlt generell eine attraktive, sichere und direkte kurze Verbindung über den 

Neckar direkt in Richtung Innenstadt. Dieser Mangel kann aber nicht absehbar be-

hoben werden. Deshalb sind Bikesharing-Angebote mit Pedelec und die Attraktivie-

rung des ÖPNV im Vordergrund stehend. Auch Mitnahmebänke werden im Stadtteil 

gewünscht, da insbesondere Ladekapazität für Transporte für Einkäufe oft auch eine 

Rolle spielt. 

17. Sehen Sie E-Tretroller als passendes Verkehrsmittel für das Zurücklegen der soge-

nannten „letzten Meile“ (Anschluss an den ÖPNV)? Warum? 

In ausgesuchten Fällen wäre dies denkbar, wie z. B. zwischen größeren Parkierungs-

schwerpunkten wie einem Pendlerparkhaus und den Gewerbestandorten. Also dort, 

wo klar definierbare Mobilitätsketten bestehen. Die Attraktivität solcher Wege z. B. 

zwischen Gewerbegebieten in der Weststadt und dem Westportal des Bahnhofs 

wurde durch Pendlerbefragungen erkannt und zeigt sich in einer regen Nutzung der 

extra hierfür eingerichteten Bike-Sharing-Stationen.  

18. Wie werden Neuerschließungen in Ludwigsburg verkehrlich angeschlossen? Auf 

welche Verkehrsmittel wird die dortige Infrastruktur ausgelegt? Gibt es Mindeststan-

dards für die verkehrliche Anbindung? 

Neubaugebiete sollen autoärmer werden und sind an attraktive Rad- und Fußinfra-

strukturen anzuschließen. Der ÖPNV soll integrierter Bestandteil der Mobilitätsange-

bote sein. In Mobilitätspunkten werden Sharing-Angebote gebündelt. Dazu zählen 

Car-Sharing, Bike-Sharing und Lastenrad. Die Möglichkeit von Elektromobilität wird 

in Gebäuden durch Leerrohre und außerhalb durch Ladeinfrastruktur gesichert. 
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Auch sichere Radabstellanlagen gehören zu den Mindestvorgaben. 

SHARING-DIENSTE 

19. E-Pedelecs können in der Region Stuttgart an speziellen Stationen (z.B. am Bahnhof 

Ludwigsburg) ausgeliehen und nur an diesen wieder zurückgegeben werden. Wieso 

gibt es keine stationslosen („free-floating“) Sharing-Angebote für Fahrräder oder Pe-

delecs in Ludwigsburg bzw. was sind die Gründe für ein stationsbasiertes System? 

Die stationsbasierten Systeme bieten ein klar erkennbares und verlässliches Ange-

bot an fest definierten Orten. Dies allein sorgt bereits für Präsenz und Sichtbarkeit. 

Gerade auch bei E-Lastenrädern soll das Angebot sofort verortbar sein. Dies gilt 

auch für das Car-Sharing. So wird auch ein ungeregeltes Abstellen im öffentlichen 

Raum oder Vandalismus vermieden, wie dies bei Free-Float-Angeboten bundesweit 

beobachtet werden kann. 

Stationsbasierte Angebote lassen sich auch besser zu Mobilitätspunkten zusammen-

fassen bzw. strategisch im Raum verteilen. Damit kann auch die Erwartbarkeit ge-

steigert werden.  

20. Noch gibt es keine stationslosen Sharing-E-Tretroller in Ludwigsburg. Wie sehen sie 

eine mögliche Einführung, positiv oder negativ? Warum? 

Die bisherigen Bilder von verwahrlosten und umgefallenen E-Tretrollern in anderen 

Städten bekräftigen die Haltung, nur stationsbasierte Systeme im Auge zu behalten.  

21. Wo sehen Sie die größten Chancen und Probleme/Hürden bei einer Einführung von 

Sharing-E-Tretrollern? 

Ihre größte Hürde ist die Seriosität der Angebote. Die Fahrzeuge müssen qualitätvoll 

und nachhaltig sein, sprich nicht nach wenigen Monaten oder Jahren Elektroschrott. 

Der Umgang mit Daten muss bei den Anbietern seriös und transparent sein. Die An-

bieter müssen ein Mindestmaß an Service gewährleisten und idealerweise mit den 

Städten ergebnisoffen zusammenarbeiten. 

Für ausgewählte Strecken der letzten Meile kann dies für bestimmte Zielgruppen wie 

Berufstätige eine diskutable Alternative zu Fahrrädern sein. Oft haben Pendler meh-

rere minderwertige Räder an Bahnhöfen oder strategischen Umsteigepunkten plat-

ziert und verbrauchen dadurch ebenfalls Platz. In Fahrradhochburgen ist davon aus-

zugehen, dass ein gewisser Prozentsatz von Rädern solchen Wegeketten dienen. 

Sharing-Angebote können diesem Flächenverbrauch entgegenwirken. Hierfür wären 

dann z. B. Flottenlösungen für Firmen im Rahmen von Betrieblichem Mobilitätsma-

nagement interessante Ansätze. 
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22. Halten Sie es für wichtig, neuartige Sharing-Angebote in der Stadtplanung strate-

gisch zu berücksichtigen? Warum? 

Als Teil eines Baukastens von möglichen Mobilitätsformen ja, aber nicht pauschal. 

Es ist bisher nicht sichtbar geworden, wo der spezifische Vorteil von E-Tretrollern 

gegenüber Fahrrädern oder zu-Fuß-gehen ist. Eher wird noch in Schulen bei den 

Abstellanlagen angedacht, unmotorisierte Tretroller oder Longboards zu berücksich-

tigen.  

In Ludwigsburg liegt der Fußverkehrsanteil mit 24% sehr hoch und die Politik 

wünscht parteiübergreifend dessen weitere Stärkung in jedem Stadtteil. Dies gilt 

auch für den Radverkehr, dessen Anteil noch deutlich wachsen muss. 

ÖKOLOGIE 

23. Was für eine Rolle spielt die Klima- und Umweltverträglichkeit von neuen Mobilitäts-

formen in der Stadt? 

Eine sehr große. Sie soll Maxime des zukünftigen Handelns sein und bleiben. Die 

Stadtverwaltung geht dabei aber auch so weit, dass sie die Nachhaltigkeit der ein-

gesetzten Güter selbst mit in die Betrachtung mit einbezieht. 

24. Wie steht es um die Nachhaltigkeit der Fahrzeuge?  

Die Stadt legt großen Wert auf Nachhaltigkeit bei der Beschaffung und erwartet, dass 

Sharing-Fahrzeuge eine gewisse Robustheit besitzen und ggf. leicht reparierbar 

sind. Gerade bei elektronischen Bauteilen oder Batterien spielen auch Überlegungen 

zur Haltbarkeit und der Wiederverwertbarkeit eine Rolle, ebenso die Herkunft der 

Rohstoffe. 
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Anhang B: Bürgerumfrage – Fragenkatalog 
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Anhang C: Bürgerumfrage – Kurz-Statistiken 

Begriffserklärung „Nicht gezeigt“: Die Frage war für den jeweiligen Teilnehmer nicht re-

levant und wurde deshalb im Fragebogen automatisch ausgeblendet. Z.B. wurde 

Frage 5 „Erste/Letzte Meile“ nicht eingeblendet, wenn in Frage 4 der ÖPNV für keinen 

Wegezweck als Hauptverkehrsmittel angegeben wurde. 

 

 

 

 

Frage 1: Vorabinformation 

Frage 2: 
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Frage 3: 
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XLI 

Anhang D: Detaillierte Umfrageergebnisse (Status 
quo) 

a) Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe 

 Hauptverkehrsmittelanteile [%] 

Wegezwecke und  
Altersgruppen 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

zur Arbeit      

18 - 29 40% 1% 37% 17% 5% 

30 - 45 27% 0% 47% 20% 7% 

46 - 60 33% 0% 56% 11% 0% 

über 60 33% 0% 33% 33% 0% 

beruflich      

18 - 29 22% 2% 25% 6% 44% 

30 - 45 18% 0% 21% 18% 43% 

46 - 60 0% 0% 44% 33% 22% 

über 60 33% 0% 33% 33% 0% 

zur Ausbildung      

18 - 29 59% 2% 13% 20% 7% 

30 - 45 46% 0% 38% 8% 8% 

46 - 60 0% 0% 100% 0% 0% 

über 60 0% 0% 0% 100% 0% 

Einkauf      

18 - 29 7% 4% 34% 17% 38% 

30 - 45 3% 0% 74% 10% 13% 

46 - 60 0% 10% 80% 10% 0% 

über 60 13% 13% 50% 25% 0% 

Private Erledigung      

18 - 29 25% 1% 38% 20% 16% 

30 - 45 10% 0% 55% 13% 23% 

46 - 60 10% 0% 50% 10% 30% 

über 60 25% 0% 50% 25% 0% 

Freizeit unter der Wo-
che 

     

18 - 29 36% 5% 32% 20% 7% 

30 - 45 19% 0% 55% 13% 13% 

46 - 60 10% 0% 60% 20% 10% 

über 60 29% 0% 43% 29% 0% 



 

XLII 

 Hauptverkehrsmittelanteile [%] 

Wegezwecke und  
Altersgruppen 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 

Freizeit am  
Wochenende 

     

18 - 29 42% 13% 43% 1% 1% 

30 - 45 10% 10% 77% 3% 0% 

46 - 60 10% 10% 80% 0% 0% 

über 60 14% 14% 43% 29% 0% 

Bringen oder Holen 
von Personen 

     

18 - 29 6% 4% 82% 3% 4% 

30 - 45 0% 4% 78% 9% 9% 

46 - 60 0% 0% 100% 0% 0% 

über 60 0% 25% 75% 0% 0% 

 

b) Verkehrsmittelwahl für die erste/letzte Meile je Altersgruppe 

 Verkehrsmittelanteile [%] 

Wegezwecke und 
Altersgruppen 

MIV-Fahrer MIV-Mitfahrer Fahrrad zu Fuß 

Erste Meile     

18 - 29 8% 2% 14% 76% 

30 - 45 18% 0% 6% 76% 

46 - 60 20% 0% 40% 40% 

über 60 0% 0% 0% 100% 

Letzte Meile     

18 - 29 3% 1% 4% 93% 

30 - 45 19% 0% 6% 75% 

46 - 60 20% 0% 0% 80% 

über 60 0% 0% 0% 100% 



 

XLIII 

Anhang E: Detaillierte Umfrageergebnisse (E-Tretrol-
ler) 

a) Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe 

 Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe [%] 

Wegezwecke und 
Altersgruppen 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß E-Tretroller 

zur Arbeit       

18 - 29 39% 1% 34% 14% 4% 8% 

30 - 45 27% 0% 47% 17% 3% 7% 

46 - 60 44% 0% 33% 11% 0% 11% 

über 60 33% 0% 33% 33% 0% 0% 

beruflich       

18 - 29 21% 0% 21% 5% 38% 16% 

30 - 45 18% 0% 21% 11% 29% 21% 

46 - 60 11% 0% 33% 11% 11% 33% 

über 60 33% 0% 0% 33% 0% 33% 

zur Ausbildung       

18 - 29 56% 2% 12% 20% 5% 6% 

30 - 45 46% 0% 38% 8% 8% 0% 

46 - 60 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

über 60 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Einkauf       

18 - 29 7% 3% 32% 15% 30% 13% 

30 - 45 3% 0% 71% 10% 13% 3% 

46 - 60 0% 10% 80% 10% 0% 0% 

über 60 0% 13% 50% 25% 0% 13% 

Private Erledigung       

18 - 29 22% 0% 30% 17% 13% 18% 

30 - 45 10% 0% 42% 13% 23% 13% 

46 - 60 10% 0% 40% 10% 10% 30% 

über 60 25% 0% 38% 25% 0% 13% 

Freizeit unter der 
Woche 

      

18 - 29 32% 4% 25% 16% 5% 18% 

30 - 45 26% 0% 45% 10% 3% 16% 

46 - 60 20% 0% 30% 20% 10% 20% 

über 60 29% 0% 29% 29% 0% 14% 
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 Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe [%] 

Wegezwecke und 
Altersgruppen 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß E-Tretroller 

Freizeit am 
Wochenende 

      

18 - 29 41% 13% 39% 1% 1% 5% 

30 - 45 17% 10% 67% 3% 0% 3% 

46 - 60 10% 10% 70% 0% 0% 10% 

über 60 14% 14% 43% 29% 0% 0% 

Bringen oder Holen 
von Personen 

      

18 - 29 6% 4% 78% 3% 4% 4% 

30 - 45 0% 4% 74% 9% 9% 4% 

46 - 60 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

über 60 0% 25% 75% 0% 0% 0% 

 

b) Verkehrsmittelwahl für die erste/letzte Meile je Altersgruppe 

 Verkehrsmittel 

Wegezwecke und 
Altersgruppen 

MIV-Fahrer MIV-Mitfahrer Fahrrad zu Fuß E-Tretroller 

Erste Meile      

18 - 29 6% 2% 11% 66% 15% 

30 - 45 12% 0% 6% 59% 24% 

46 - 60 20% 0% 40% 20% 20% 

über 60 0% 0% 0% 67% 33% 

Letzte Meile      

18 - 29 3% 1% 4% 76% 16% 

30 - 45 13% 0% 6% 63% 19% 

46 - 60 20% 0% 0% 60% 20% 

über 60 0% 0% 0% 67% 33% 

 



 

XLV 

Anhang F: Detaillierte Umfrageergebnisse (versch. E-
Kleinfahrzeuge) 

a) Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe 

 Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe [%] 

Wegezwecke und  
Altersgruppen 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 
versch. E-

Kleinfahrzeuge 

zur Arbeit       

18 - 29 30% 1% 26% 11% 4% 28% 

30 - 45 30% 0% 37% 17% 0% 17% 

46 - 60 33% 0% 33% 11% 0% 22% 

über 60 33% 0% 0% 33% 0% 33% 

beruflich       

18 - 29 22% 0% 22% 6% 40% 10% 

30 - 45 18% 0% 21% 7% 29% 25% 

46 - 60 11% 0% 33% 0% 11% 44% 

über 60 33% 0% 0% 0% 0% 67% 

zur Ausbildung       

18 - 29 51% 2% 8% 14% 5% 20% 

30 - 45 46% 0% 38% 8% 0% 8% 

46 - 60 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

über 60 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Einkauf       

18 - 29 4% 2% 17% 6% 18% 53% 

30 - 45 3% 0% 61% 6% 6% 23% 

46 - 60 0% 10% 70% 10% 0% 10% 

über 60 0% 13% 38% 13% 0% 38% 

Private Erledigung       

18 - 29 19% 0% 20% 10% 10% 41% 

30 - 45 6% 0% 35% 10% 13% 35% 

46 - 60 10% 0% 40% 10% 10% 30% 

über 60 13% 0% 38% 25% 0% 25% 

Freizeit unter der 
Woche 

      

18 - 29 26% 3% 18% 10% 6% 38% 

30 - 45 19% 0% 42% 6% 3% 29% 

46 - 60 20% 0% 30% 20% 0% 30% 

über 60 29% 0% 29% 29% 0% 14% 
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 Hauptverkehrsmittelwahl je Wegezweck und je Altersgruppe [%] 

Wegezwecke und  
Altersgruppen 

ÖPNV MIV-Mitfahrer MIV-Fahrer Fahrrad zu Fuß 
versch. E-

Kleinfahrzeuge 

Freizeit am 
Wochenende 

      

18 - 29 36% 10% 33% 0% 1% 19% 

30 - 45 13% 10% 67% 3% 0% 7% 

46 - 60 0% 10% 70% 0% 0% 20% 

über 60 14% 0% 43% 14% 0% 29% 

Bringen oder Holen 
von Personen 

      

18 - 29 7% 4% 68% 1% 3% 16% 

30 - 45 0% 4% 65% 4% 4% 22% 

46 - 60 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

über 60 0% 25% 75% 0% 0% 0% 

 

b) Verkehrsmittelwahl für die erste/letzte Meile je Altersgruppe 

 Verkehrsmittel 

Wegezwecke und 
Altersgruppen 

MIV-Fahrer MIV-Mitfahrer Fahrrad zu Fuß 
Versch. E- 

Kleinfahrzeuge 

Erste Meile      

18 - 29 5% 2% 11% 65% 18% 

30 - 45 12% 0% 6% 59% 24% 

46 - 60 20% 0% 40% 20% 20% 

über 60 0% 0% 0% 67% 33% 

Letzte Meile      

18 - 29 3% 1% 4% 74% 19% 

30 - 45 13% 0% 6% 63% 19% 

46 - 60 20% 0% 0% 60% 20% 

über 60 0% 0% 0% 67% 33% 
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